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Wohneigentumsförderung 
mit den Mitteln der beruflichen Vorsorge 
Encouragement a la propriete 
du logement au moyen 
de 18 prevoyance professionnelle 

Boj'scrlaft und Gesetzentwurf vom 19. August 1992 (BBI Vl237) 
Me"sa,le et projet de loi du 19 aout 1992 (FF VI 229) 

Kategorie 111, Art. 68 GRN - Categorie 111, art. 68 RCN 

Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Eintreten 
Minderheit 
(de Dardei, Brunner Christiane, Bundi, Hafner Rudolf, Hafner 
Ursula, Jöri, Leuenberger Ernst) 
Eintreten und Rückweisung an den Bundesrat, 
damit er: 
1. die Verfassungsmässigkeit des Entwurfes im Hinblick auf 
Artikel 34quater BV überprüft; 
2. feststellt, ob der Entwurf mit dem gesetzlichen Auftrag von 
Artikel 1 Absatz 2 BVG übereinstimmt, nach dem der Bundes
rat eine Gesetzesrevision beantragt, durch die eine Fortset
zung der gewohnten Lebenshaltung ermöglicht wird; 
3. die voraussichtlichen Auswirkungen des Gesetzesentwur
fes untersucht in bezug auf: 
- die Indexierung der von den Vorsorgeeimichtungen ausbe
zahlten Renten und die notwendigen Massnahmen, mit denen 
eine solche Indexierung sichergestellt werden kann; 

die Kostenüberwälzungen, insbesondere die Zunahme der 
Kosten zu lasten der Gemeinden und Kantone, wenn die Ren
ten aus der 2. Säule gekürzt oder wenn keine mehr ausbezahlt 
werden; 
- den Steuersubstanz 

I!f'II'''''A<:>AI1Ar'An Steuerbefreiung; 
- die Preisentwicklung auf dem Immobilienmarkt 

Proposition de la commission 
Majorite 
Entrer en matiere 
Minorite 

Dardei, Brunner Christiane, Bundi, Hafner Rudolf, Hafner 
Jöri, 

en matiere et renvoyer le au Conseil federal 
mandatde: 

de 
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~ I'indexation des rentes versees par les caisses de 
voyance el les mesures necessaires pour assurer une teile in
dexation; 

les transferts des couts, notamment 
EI la de communes et de cantons 

lOc,reE,S!C)O des rentes du 2e 
substance fiscale 

de 
sur le marche immobilier, 

heute das 
mit Mitteln 

wird einerseits Bundes-
\!f'\,'",,,,rnp und andererseits das Ob
auf die vor- und überobligatorische 

intt,rI~.",,,,,n,,,n_ und er-
Mr,nll,r'ht(C>,t sowohl zum von 

für an diesem Wohneigentum, 
für die von Hypotheken sowie für die Hr'''''''7,<m 

von Anteilscheinen an Wohngenossenschaften Gelder der be
ruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge vor
zeitig zu beziehen, Der Vorsorgezweck dieser Gelder wird 
durch eine im Grundbuch angemerkte gesetzliche Veräusse
rungsbeschränkung sichergestellt 
Ein Verkauf des Objekts ist nur möglich, wenn der Vorbezug 
wieder an eine Vorsorgeeinrichtung zurückfliesst Die Folge 
des Vorbezuges ist eine entsprechend verminderte Leistung 
im Freizügigkeits- bzw, im VorsorgefalL Des weiteren soll das 
Verbot der Verpfändung von Vorsorgeansprüchen für die 
Wohneigentumsförderung im gesamten Bereich der berufli
chen Vorsorge aufgehoben werden, Nebst den Vorsorgelei
stungen wird in Zukunft auch das Vorsorgeguthaben ver
pfändbar gemacht 
Ich komme zu einem kurzen Rückblick auf die Entstehungsge
schichte dieses Geschäftes, Als das Bundesgesetz über die 
berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge auf 
den 1, Januar 1985 in Kraft getreten ist, hat man sich vielerorts 
Hoffnungen gemacht, dass die in der zweiten Säule angespar
ten Mittel auch für die Wohneigentumsförderung zur Verfü
gung stehen würden, In der Ueberzeugung, dass selbstge
nutztes Wohneigentum eine mögliche und sogar eine gute 
Form der Altersvorsorge sein könne, stellte der Erlass denn 
auch gewisse Instrumente zur Verfügung, Diese Instrumente 
griffen in der Folge aber nicht Sie erwiesen sich als zu 
schwach, Zum ersten betrifft das Gesetz nur die im Bereich 
des Obligatoriums angesparten Gelder, zum zweiten kann nur 
der Altersrentner davon Gebrauch machen, und zum dritten ist 
das Instrument der Verpfändung so unattraktiv ausgestaltet, 
dass davon kein Gebrauch gemacht wird, 
Diese unbefriedigende Situation hat zu verschiedenen parla
mentarischen Vorstössen aus allen pOlitisChen Lagern ge
führt, Alle wollten die in der zweiten Säule angesparten Mittel 
in dieser oder jener Form vermehrt für die Wohneigentumsför
derung zugänglich machen, Die konkreteste Lösung für das 
Problem zeigten die parlamentarischen Initiativen Spoerry 
und auf, denen im Frühling 1990 in beiden Kammern 

auf der Idee eines 
rtl",,,,,t'7,:,,fl(lAr Sicherung des Vorsorgezweckes eine An
merkung Grundbuch, Vorsorgegelder können gleichzeitig 
nur für ein selbstgenutztes Objekt geltend gemacht werden, 

ist sofort zu besteuern. Dabei sollen 
die gleichen Grundsätze zur Anwendung kommen wie bei der 
Versteuerung der Altersleistung, Der Bundesrat hat die Idee 
aufgegriffen, ist jedoch in seinem ersten Vorschlag vom vorge-

entscheidend Er konnte sich 
sondern schuf das 

Die-

,rn'3n(Wnm",n wurde, so stark wurde das 
kritisiert 

"nrn<'nr",,,lnt"',n KArl,"n.'An in der 

vor, der auf den 
unerlässlich, dass Versicherte, 

!n~mi\nli('hlkc>itfürselbstgelnl 

Gebrauch machen können 
werden, Es darf daher 
Geld beziehen, t<A,n<>rIA' 

cherten werden. 
Diesem kam der zweite des Bundesrates 
nach, Bei der Sicherstellung des Vorsorgezweckes da(::je~!en 
wich er immer noch von der einfachen Lösung 
parlamentarischen Initiativen ab. Ebenso sah er sofor
tige Besteuerung des vorbezogenen Betrags vor. Die Steuer 
sollte erst im Zeitpunkt der fällig werden, Bei 
der Sichecstellung wollte sich der Bundesrat nicht mit der An
merkung einer Veräusserungsbeschränkung im Grundbuch 
begnügen, sondern räumte den Vorsorgeeinrichtungen ein 
Grundpfand oder ein Faustpfand am Objekt mindestens in der 
Höhe des bezogenen Betrages ein, Dieses Vorhaben wurde 
vor allem von den Pensionskassen kritisiert 
Ihre Kommission hörte im November 1992 Vertreter des Ge
werkschaftsbundes, des Mieterverbandes, der Rentenanstalt 
und einer Pensionskasse an, Die Vertreter der Vorsorgeein
richtungen plädierten für eine administrativ mögliChst einfa
che Lösung, die auf die notwendige Liquidität der Kassen 
Rücksicht nimmt Die Verwendung der Gelder der beruflichen 
Vorsorge muss in der Eigenverantwortung des Versicherten 
liegen, Die Pensionskassen sollen nach der Ausführung des 
Vorbezugs nicht mit unrealistischen Kontrollvorschriften bela
stet sein und nicht via Grundpfand wenn möglich noch ins Ver
wertungs prozedere einbezogen werden, Der Vorschlag für die 
Verpfändung sowohl der Vorsorgeleistungen als auch der Vor
sorgeguthaben im gesamten Bereich der beruflichen Vor
sorge blieb dagegen unangefochten, 
Ihre Kommission hat die vorgebrachten Bedenken in zwei wei
teren Sitzungen eingehend diskutiert Die Kommissionsmehr
heit legt Ihnen heute eine Vorlage vor, welche die unterschied
lichen Interessen ausgewogen berücksichtigt Dabei liegt mir 
sehr daran, der Verwaltung für die konstruktive Mitarbeit zu 
danken, Die Verantwortlichen des zuständigen Amtes haben 
sich gegenüber den Vorschlägen aus der Kommission sehr 
aufgeschlossen gezeigt, und sie haben wesentlich dazu bei
getragen, dass daraus zum Schluss ein verständlicher und ad
ministrierbarer Gesetzestext entstanden ist 
Die Gelder der beruflichen Vorsorge werden neu zugänglich 
für die Förderung des Wohneigentums, und zwar ~ das 
scheint uns wichtig ~ auch in Form von Anteilscheinen an 
Wohngenossenschaften, Die Sicherstellung des Vorsorge
zweckes wird durch eine im Grundbuch angemerkte gesetzli
che Veräusserungsbeschränkung gewährleistet Zudem darf 
der Vorbezug die Freizügigkeitsleistung, auf die man im Al-
ter 50 Anspruch hätte, oder die Hälfte der 

Die von dieser 
brauch machen, erleiden keinerlei Die Vorsorgeein
richtungen schliesslich werden weder mit administrativem 
Aufwand unzumutbar belastet, noch wird ihre Anlageautono
mie übermässig eingeschränkt Die endgültige Fassung der 
Vorlage entspricht im wesentlichen dem Konzept, welches die 
parlamentarischen Initiativen Spoerry und Kündig vorgeschla-

haben. Die Initiativen können daher als erfüllt 

starke Mehrheiten in beiden 
Kammern, in Abwägung aller von der Minderheit aufgeworfe-
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nen Fragen und in Uebereinstimmung mit dem geltenden Ver
fassungstext von Artikel 34quater eine Botschaft ausq,eal'oe!l
tet Diese unterlag vorgängig einem Vernehmlassungsverfah
ren, in welchem der Grundsatz der Wohneigentumsförderung 
durch die Mittel der beruflichen von breiten Kreisen 
als und wurde. 
Die niemanden. Die 

des Erlöses aus 
an eine 

einerseits, aber auch des 
Ut:,LU!,jt:;:;, "Am;::l"" Artikel 30c Absatz 3 andererseits, verhin

wegen dieses In
strumentes. die sofort des Vorbezu
ges kommt auch der Fiskus mit einer administrativ einfachen 
Lösung auf seine Rechnung. Ausserdem nimmt das Gesetz 
ausdrücklich Rücksicht auf die Liquidität der Vorsorgeeinrich
tungen. Einem Aderlass zwecks Amortisation ausstehender 
Hypotheken kann entgegengewirkt werden. 
Die Kommissionsmehrheit bittet Sie daher, den Rückwei
sungsantrag abzulehnen und anschliessend in allen Punkten 
den Anträgen der Kommissionsmehrheit zu folgen. Allfällig er
gänzende Ausführungen zu den einzelnen Bestimmungen 
werden in der Detailberatung gemacht 

M. Deiss, rapporteur: Ce projet de loi s'inscrit dans I'ensemble 
des mesures visant cl faciliter I'acces cl la propriEM, du loge
ment En permettant aux assures, au plus tard trois ans avant 
la survenance d'un cas de prevoyance, de mettre en gage ou 
d'obtenir des versements anticipes de leur avoir de pre
voyance, on admet aussi que la propriete du logement est une 
forme appropriee de prevoyance. Cette revision partielle de la 
loi federale sur la prevoyance professionnelle vieillesse, survi
vants et invalidite et du Code des obligations repond cl toute 
une serie d'interventions parlementaires qui, d'une maniere 
ou d'une autre, enonc;:aient que la masse considerable de ca
pitaux accumules par le 2e pilier devait aussi pouvoir servir 
aux assures desireux de devenir proprietaires de leurs loge
ments. 
En donnant suite cl ces interventions, notamment aux initiati
ves parlementaires Spoerry et Kündig, acceptees cl une forte 
majorite au printemps 1990, ce projet de loi ameliore sensible
ment les dispositions actuelles de I'article 37 alinea 4 LPP, qui 
concerne le droit de touch er la moitie de sa prestation vieil
lesse en capital par I'assure qui a atteint I'age de la retraite, et 
I'article 40 de la LPP qui concerne la mise en gage, disposi
tions qui se limitent au regime obligatoire. Parmi les principes 
et les caracteristiques du projet de loi, quelques points essen
tiels meritent d'etre mis en evidence ici. 
Premierement, les nouvelles dispositions rendent possible 
I'affectation directe des fonds de la prevoyance cl la propriete 
du logement et ameliorent ainsi de maniere substantielle les 
possibilites de mise en gage. En donnant la preference a "utili
sation directe de "avoir de prevoyance, on elimine les solu
tions qu! voulaient recourir au pret hypothecaire notamment, 
et exercer ainsi une pression sur les taux d'interets. En effet, ja 
voie des prets est non seulement en un leurre 
quant a ses incidences POSSlblE3S 

mais elle pose aussi la du rendement fonds des 
institutions de prevoyance et des privileges accordes aux frais 
des autres assures aux beneficiaires de tels prets. 
Les nouveaux instruments devraient etre interessants pour les 
assures. 11 convient d'ailleurs de signaler aussi qu'i! sera possi
ble de financer des parts dans une cooperative de construc
tion et d'habitation. En limitant le montant du gage ou du ver
sement anticipe cl I'avoir de prevoyance acquis par "assure cl 
I'age de 50 ans ou, pour un assure de de 50 ans et dans la 
mesure ou le montant serait cl la moitie de cel avoir, 
le subsiste 

institutions de prevoyance d'informer les assures des 
cussions financieres et fiscales du versement 

"",..,o,nant cl la nrr,nnp!A 

nri'''~>nll''r le caractere collectif du 2e C'est pourquoi 
du but de la revet une rnrlnrr",rlrP 

mordiale. 11 la 
destines a la En particulier, 
mett re en les suffisantes pour que, en cas 
d'alienation, les fonds retournent EI "institution de nrp'\ln',l:>!l"" 
Le Conseil federal avait 
undroitde 
methode efficace sous la forme d'une 
d'aliener concernant les assures ainsi que leurs heritiers. La 
mention correspondante au foncier ne peut etre ra-
diee que si des conditions so nt remplies. 
Troisiemement, le remboursement du montant perc;:u est du 
par I'assure ou par ses heritiers. Lorsque le logement est 
vendu, des droits equivalents economiquement cl une aliena
tion so nt concedes sur le logement en propriete ou, si aucune 
prestation de prevoyance n'est exigible, en cas de deces de 
I'assure. Sous certaines reserves, I'assure peut evidemment 
rembourser en tout temps le montant perc;:u et pretendre ainsi 
ades prestations proportionnellement plus elevees. 
Quatriemement, du point de vue fiscal, le versement anticipe 
et le produit obtenu lors de la realisation du gage sont traites 
comme un paiement en especes des fonds de prevoyance. En 
tant que prestation en capital, ils sont donc immedlatement 
imposables. L'article 83a (nouveau) de la LPP cree une norme 
applicable cl I'ensemble de la prevoyance professionnelle. En 
cas de remboursement, le contribuable peut exiger que les im
pots payes lui soient proportionnellement compenses ou, le 
cas ecMant, rembourses. 
Par ces dispositions, la commission veut eviter les difficultes 
qui pourraient resulter, pour le proprietaire, de I'application de 
la solution prevue par le Conseil federal. En effet, par I'imposi
tion au moment de la mise cl la retraite, le rentier proprietaire 
pourrait etre mis dans de serieuses difficultes de liquidites. Oe 
plus, I'equite semble respectee, puisque le beneficiaire d'un 
versement anticipe peut aussi jouir immediatement des avan
tages du logement ainsi acquis. 
Cinquiemement, en accordant aux institutions de prevoyance 
la possibilite de differer I'execution des demandes, la commis
sion a voulu tenir compte des besoins en liquidites des caisses 
et n'a pas voulu les mettre en difficulte de tresorerie. 
Enfin, sixiemement, en conferant au Conseil federal une 
norme de competence, on lui permet de promulguer une re
giementation ad hoc sous forme d'ordonnance et on previent 
des possibles collisions avec les principes de placement Oe 
plus, II convient d'attribuer au Conseil federal la competence 
de promulguer des dispositions d'execution relatives a la 
mention au Registre foncier ainsi qu'au depot de parts de coo
peratives de logements et d'habitations. 
En conclusion, d'une maniere generale, le projet respecte la 
priorite a garantir aux objec!ifs de prevoyance et de solidarite 
du deuxieme pilier et la prise en raisonnable des 
rations individuelles en mauere cl la de 

apportees aux modalites d'clDDllc,itlc'n 
mission vous invite, par 11 
qu'i! est issu de ses deliberations. 

M. de DardeI, porte-parole de la minorite: Je m'exprime 
comme porte-parole de la minorite de la commission, ainsi 
que comme representant du groupe socialiste. Nous sommes 
favorables a une politique d'accession des personnes a Ja pro-
priete de leur mais nous demandons cette poli-
tique soit menee maniere Nous ne 
sommes pas tout des de locataire. 

deman
effectivement par tous. 

dans abordables, compris pour 
!es couches les plus modestes de la Nous som
mes donc d'accord avec I'entree en 

michael.tellenbach
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En revanche, nous sommes sceptiques quant aux modalites 
de ce de 10L Nous a ce I'avis de 
Mme qui a ete par la commission, Elle 
sentait alors l'Union suisse. MITle Dreifuss a 
son intervention devant la commission de notre conseil en in-

de etait nrinf';;n",l",rnA,nt 

SCl8Ql:lCliSmea cause des lacunes du 
Elle a eta;t clair que si ces dfffe-

(j"'lf"'l,ont effectivement aussi 
SCl8ptlcl:sme pourrait se transformer 

en hostifite. 
On imaginer que si la commission du Conseil national 

su en novembre 1992, quand elle a examine cette affaire, 
que Mme Dreifuss allait devenir conseillere federale chargee 
precisement du dossier que nous discutons aujourd'hui, la 
commission aurait pris plus au serieux notre demande de ren
vo; et de reexamen, teile que nous I'avons formulee. 
Nous avions dito nous socialistes, de voter pour Mme Brunner 
Christlane. Vous avez refuse. Vous aurez d'autres surprises a 
I' avenir avec Mme Dreifuss. 
Nos critiques porte nt sur deux aspects essentiels: d'une part, 
des aspects lies a la question du logement, et plus particuliere
me nt du logement social, et, d'autre part, les aspects qui sont 
lies aux problemes poses par le maintien d'une veritable secu
rite sociale. En ce qui concerne les problemes lies au logement, 
nous constatonstoutd'abord que cette loi n'exerce aucune se
lection, aucune priorite en faveur de I'habitat collectif par rap
port a la maison individuelle, ce qui, a notre avis, est un non
sens au plan ecologique et de I'amenagement du territoire. 
Ce n'est pas non plus une loi qui lutte vraiment contre la penu
rie de logements, Cette loi ne se limite pas a promouvoir I'ac
quisition de logements nouveaux, mais elle permet egalement 
I'acquisition de logements existants. Or, une veritable pOliti
que de lutte contre la penurie de logements devrait se limiter a 
I'encouragement de I'acquisition de logements nouveaux. 
Cette loi, il est vrai, integre, comme on I'a dit, les logements en 
propriete cooperative, ce qui est une bonne chose, mais iI au
rait ete encore meilleur de donner une priorite caracterisee a 
I'acquisition de logements cooperatifs ou de logements so
ciaux ades conditions abordables. 
L'aspect le plus critiquable de cette loi, a notre avis, est qu'elle 
n'est pas vraiment une loi d'accession a la propriete de son 
propre logement Les retraits anticipes sur le capital de libre 
passage sont aussi possibles pour des personnes qui sont 
deja proprietaires de leur logement, et c'est une chose qui est 
tres importante. Nous avons le sentiment nous en avons 
meme la certitude que cette loi va surtout permettre, en tout 
cas dans un premier temps, ades personnes qui ont achete 
des logements trop chers dans les annees quatre-vingt 
d'eponger leurs dettes sous la pression des banques en pui
sant dans le 2e pilier. Bref, nous pensons que les banques 
vont pouvoir obliger des proprietaires a puiser dans leur 
2e pilier pour rembourser plus facilement leurs dettes hypo
thecaires. 
Cette loi, iI est vrai, suscitera probablement un accroissement 
des liquidites sur le marche immobiller. C'est une 

n'avons pas affaire a une loi nous avons affaire 
Ei une loi qui est faite pour durer et qui doit egalement envisa
ger des hypotheses de voire de surchauffe du marche 
immobilier, et dans une teile hypothese, cette loi risque de 
jouer un röle tres negatif d'ordre speculatif. 
En definitive, nous accordons notre preference, en ce qui 
concerne les questions du logement, a I'initiative parlemen
taire Carobbio, puisqu'elle prevoit d'utiliser une partie des ca-

qui sont en main des caisses de en vue de 
nll'l"PI'TIAnt", le cas echeant ades taux un 

bas que ceux du marche, en faveur de la 

veaux. Elle aucun vClllelL,lt"'''' ",IJt;;'~UICUIi 
des logements sociaux. 

ses de prevoyance professionnelle. Contrairement a ce qui a 
ete dit a maintes notamment dans des declarations 
du Conseil federal, d'un logement n'a pas une va-
leur de aussi que le versement de rentes. En 
adoptant les constitutionnelles sur les trois le 
peuple suisse voulait assurer des rentes suffisantes 
lation. La valeur du peut varier fortement a la 
comme cela est demontre maintenant trois ans, et 
parte me nt donc devoir vendu, par la personne 
I'aura ade tres mauvaises conditions et avec de lour-
des Dans de I'article 34quater de Ja Constitu-
tion et meme selon la lettre de cette disposition, no-
tamment de son alinea 6, I'accession a la propriete doit etre 
encouragee par le 3e et non par Ja prevoyance profes-
sionnelle qui, elle, a con9ue pour I'essentiel comme de-
vant assurer I'equivalent du niveau de vie anterieur par le ver
sement de rentes, A notre avis, Je probleme constitutionnel 
se pose a ete elude trop vite par la majorite de la commission. 
Autre aspect encore du point de vue de la securite sociale: les 
versements anticipes sur le capital de libre passage reduisent 
de maniere inadmissible la prevoyance des assures et de 
leurs familles pour les risques de deces et d'invalidite. Cette 
question a ete abordee par la commission qui n'a pas reussi a 
lui donner une solution efficace. Notamment, la commission a 
renonce a obliger celui ou celle qui recevrait une partie de son 
capital de libre passage a souscrire une assurance comple
mentaire pour compenser la perte subie sur le risque de deces 
ou sur le risque d'invalidite. La commission a simplement 
prevu, en definitive, une simple information par la caisse de 
pn'woyance, ce qui, a notre avis, n'est pas suffisant Une teile 
lacune dans la loi, d'ailleurs, rend aussi problematique la com
patibilite de cette loi avec la Constitution federale. 
Autre probleme lie toujours a la securite sociale, c'est celui du 
transfert social ou collectif des couts. On court le risque de 
creer, au travers de cette loi - et c'est un risque qui a ete sou
leve par des experts, notamment en Suisse romande au debut 
de la discussion generale sur ce projet de loi -, des retraites 
proprietaires de leurs logements, mais tres endettes et demu
nis de rentes suffisantes, d'ou le danger que ces personnes 
doivent etre soutenues par une augmentation des prestations 
financieres a la charge des cantons et des communes. 
Enfin, dernier probleme, en cas de placement de I'assuredans 
une maison de vieil/esse - pour les retraites du quatrieme äge, 
comme on I'a souvent evoque -, le logement risque d'etre 
cElde aux enfants ou a la familie de I'assure a bas prix, voire 
gratuitement. Les frais de placement de la personne mise 
dans un etablissement de retraite seront alors couverts par 
I'assistance sociale a charge des cantons ou des communes 
et il n'y aura plus de rentes, ou moins de rentes, pour couvrir 
ces depenses. 
En conc/usion, teile qu'elle vous est soumise, cette loi n'est 
pas destinee aux couches modestes de la population, mais au 
contraire a celles qui sont deja favorisees, a ceux qui sont deja 
proprietaires, et par un aspect determinant, celui de la possibi
lite de payer des amortissements avec des retraits anticipes, 
cette loi est un veritable cadeau aux banques. Une etude plus 

ne<:;essai,re des 
d'une teile reforme ainsi que de ses C'",n",~r" 
cu rite sociale de notre pays, 
Pour ces raisons, je vous prie d'appuyer la demande de 
renvoi. 

Eymann Christoph: Die liberale Fraktion begrüsst diese Vor
lage und stimmt ihr zu. Die Wohneigentumsförderung mit Mit-
teln der beruflichen auf der Basis der parlamentari-
schen Initiative von Frau die wir heute behandeln, 

""'If~",rlr"C> Vorteile: eine 

erwerben 
chen, die «nur» Mieterinnen und Mieter sind, konstruieren will. 
Ein weiterer Vorteil ist der 

Le deuxieme aspect de nos critiquas 
maintien d'une veritable securite 

sur la necessite du ten. Es werden Impulse für das tlauq'8wlerCle 
au travers des cais- gibt einen Beitrag zur Entspannung 
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Die Lösung ist administrativ einfach. Die Sicherheitsmassnah
men zum Schutze der Versicherten sind ausreichend. und 
auch die Interessen lage der Kassen ist berücksichtigt worden. 
Diese Lösung benachteiligt niemanden. Wir bitten Sie aus die
sen Gründen um 
Es ist etwas 
Stelle so etwas eine 
desrätin Dreifuss verliest Frau hat in 
als Gewerkschaftsvertreterin zu dieser 
nommen. Jetzt ist sie bekanntlich Ich bin 

dass sie - Frau Bundesrätin Dreifuss - zwischen diesen 
Funktionen unterscheiden kann. 

Ich bitte Sie um Zustimmung. 

Seiler Rolf: Die Forderung nach einer möglichst breiten Streu
ung des Wohneigentums ist staats- und sozialpolitisch unbe
stritten. Wohneigentum ist eine finanzielle Reserve; sie ist eine 
ideale Ergänzung der Vorsorge für das Alter. Die CVP befür
wortet daher die Freigabe von Mitteln der zweiten Säule für 
den individuellen Erwerb von Wohneigentum. Dabei sind je
doch die Ziele und der Solidaritätsgedanke der beruflichen 
Vorsorge zu beachten. Es gilt zu vermeiden, dass einem Teil 
der Versicherten finanzielle Vorteile eingeräumt werden, die zu 
Lasten der Versichertengemeinschaft gehen. Die optimale 
Nutzung der Mittel der beruflichen Vorsorge zur Wohneigen
tumsförderung unter Gewährleistung des Vorsorgeschutzes 
im Normalfall, unter Vermeidung einer groben Benachteili
gung der übrigen Versicherten und unter Minimierung der ad
ministrativen Umtriebe für alle Beteiligten muss unseres 
Erachtens Leitlinie für die Ausgestaltung der Neuordnung 
sein. Im Vordergrund muss aber das Interesse der Versicher
ten liegen. 
Beim vorliegenden Modell des Bundesrates, das durch die 
Kommission noch verbessert wurde, wurde bei der Abwägung 
dieser unterschiedlichen Interessen eine vertretbare Lösung 
gefunden. Allerdings darf man von den vorgesehenen Mass
nahmen keine Wunder in bezug auf eine wesentliche Erhö
hung der Eigentumsquote erwarten. Die irrige Auffassung ist 
aber weit verbreitet, wonach mit dem Zugriff auf Gelder der 
zweiten Säule das Problem des privaten Wohneigentums ge
löst sei. Trotz dem Heranziehen von Vorsorgegeldern werden 
sich relativ wenige Versicherte, insbesondere wenige jüngere 
Versicherte, Wohneigentum leisten können. 
Dem Erwerb von Wohneigentum stehen vielfach nicht nur die 
fehlenden finanziellen Mittel entgegen, sondern auch die 
Preis- und Marktverhältnisse im Bereich Boden und Wohnen. 
Dabei sind die Probleme in diesem Bereich darauf zurückzu
führen, dass heute der Markt gar nicht spielt Ob mit der Frei
gabe von Mitteln der beruflichen Vorsorge eine spürbare zu
sätzliche Nachfrage entsteht, ist eine offene Frage. Immerhin 
scheint es uns wichtig, dass die gesteigerte Nachfrage durch 
ein entsprechend erhöhtes Angebot aufgefangen werden 
muss. Ohne Erhöhung des Angebotes führen die Förderungs
massnahmen zu unerwünschten Preissteigerungen. 
Um den zusätzlichen Preisdruck aufzufangen, hat der Staat 
unter anderem über 
sche Massnahmen für 
rechte Nutzung des Bodens zu sorgen, 
Angebot entsteht 
Im weiteren muss man sich bewusst sein, dass mit dem 
Vorbezug von Vorsorgegeldern der zweiten Säule eine nicht 
unwesentliche substantielle Reduktion des Vorsorgeschut
zes verbunden ist Die Tabellen in der Botschaft zeigen, 
dass bei maximaler Ausschöpfung der Vorbezugsmöglich
keit die verbleibenden Altersleistungen markant reduziert 
werden. Zudem entstehen Lücken und Risiken bei Invalidi-

und Tod. Die CVP-Fraktion daher Wert dar-
ntc>Co""',,ntc>n für 

In diesem Sinne prr",t,:C>hlt Ihnen die CVP-Fraktion Eintreten 
auf die Sie den der Minder-
heit de ablehnen und bei der der Mehr-
heit der Kommission zustimmen. 

Bortoluzzi: Die grundsätzliche Frage, die sich im Zusammen
hang mit dieser Vorlage stellt, ist natürlich. ob IA/r,hr,oir",r,t. 

als Vorsorgeform auch anerkannt werden soll. Die 
tion erachtet die von für selbst-
bewohntes unterstützt die von 
d~ d~~ 
Detail von den l<" ....... rni",,,iA 

Bedauerlich ist, dass wir uns auf der einen Seite bemü
hen, mit Mitteln der zweiten Säule in einfacher Form mit der 
Un,rtli,,,hL,oif der die 
zu verbessern; auf der anderen 

"1e.i"1-,,,,., Staat mit hohen 
Abgaben praktisch ,-,ln,i"f-'7"iti,.., 

macht Damit wird nicht nur eine über diese 
lage im Bereich des Wohneigentums in Frage gestellt, son
dern ganz grundsätzlich die persönliche Altersvorsorge mit
tels Eigentum; das betrifft vor allem den Mittelstand in unserer 
BeVÖlkerung. 
Das Interesse, sich für ein eigenes Heim einzusetzen und sich 
in andern Bereichen deswegen etwas einzuschränken, um 
das gewünSChte Ziel zu erreichen oder erreichen zu können, 
wird durch überhöhte Abgaben wiederum geschmälert, vor al
lem, weil es im Rentenalter mit bescheidenem Einkommen 
schwierig wird, das als Vorsorge gedaChte Eigenheim unter 
diesen Umständen noch zu halten. 
Im Unterschied zum spannenden Handballspiel von heute 
abend zwischen der Schweiz und Spanien wird es hier bei die
ser Vorlage, Herr de Dardei, keine Verlierer geben. Ein Teil der 
Bevölkerung wird zweifellos gewinnen, und man muss nur die
sem Teil den Gewinn gönnen, weil das Gesetz grundsätzlich ja 
ein positives Zeichen für das Wohneigentum darstellt 
Die Vorlage wird kaum einen Bauboom auslösen. Ich teile hier 
die Sorge von Kollege Rolf Seiler nicht Die Eigentumsanteile 
in der Bevölkerung werden sich deswegen wohl kaum ent
scheidend verändern. Aber es dürfte doch durch einen relativ 
einfach zu handhabenden Vorbezug von Geldern der zweiten 
Säule da und dort möglich sein, den Traum des Eigenheims 
aufgrund dieser Vorlage zu verwirklichen. Das Gesetz kann 
aus unserer Sicht als ein erfreuliches Produkt aus diesem 
Hause bezeichnet werden. 

Zwygart: Die LdU/EVP-Fraktion begrüsst die Möglichkeiten 
der Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vor
sorge. Wir sind für Eintreten und lehnen den Rückweisungsan
trag ab. 
Grundsätzlich ist es notwendig, dafür zu sorgen, dass es eine 
breitere Streuung von Privateigentum an Wohnraum gibt. Das 
gilt für uns Schweizer im besondern. 
Die Vorlage leistet einen Beitrag; aber ein Allerweltsheilmittel 
ist sie nicht Grosse Breitenwirkung können wir nicht erwarten, 
weil nur ein kleiner Teil der Bevölkerung Nutzniesser werden 
kann. KOllege Seiler Rolf hat auf die Problematik der hohen 
Bodenpreise hingewiesen, und diese Hürde können wir damit 
nicht überspringen. Aber für gewisse Leute kann es ein Vorteil 
sein, und dafür brauchen wir die notwendigen gesetzlichen 

Ebenso müssen wir für die Kassen, vor allem für 
«Kässeli", 

gen schaffen, um für die Versicherten, nicht davon 
ren, genügend Sicherheit gewähren zu können, so dass kein 
Unglück geschieht 
Wohneigentum kann eine alternative Vorsorgeform sein. Wird 
aber vom Versicherten diese Form gewählt, ist später die Bar
auszahlung im Rentenalter kleiner. Der Versicherte übernimmt 
auch einen Teil der Verantwortung für sein Sparkapital, und 
das ist mit Risiken verbunden. Wie weit man dabei gehen soll, 
um einschränkende oder eventuell vorbereitende Rahmenbe-

zu schaffen, das ist die dieses Gesetzes. 
Kommission scheint das 

seits kann 
administrativen Aufwand froi"c,hc"., 

Jede Form von Geldgeben Vor- und Nachteile. Die Suche 
nach Ausgewogenheit scheint uns gelungen, und es hat sich 
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offensichtlich gelohnt, den langen Anmarschweg der Kommis
sion zu 
Aber es darauf hinzuweisen, dass es auch kritische Punkte 

zum Beispiel die Bestimmung über die 
widerspricht die Flexibilität bei den Arbeitsplätzen, 

denken wir an die !-:""n,7niinr,,',, 
Ein zweiter kritischer Bei 
der behindert das 
Geld verwenden möchten, weil ein Teil sofort 
Steuern werden muss, Wird andererseits das 
Geld zu einem es so hohe 

dass diese aus be-
übersteigen könnten. 

Barbezug oder Verpfändung, Jede Form 
hat einen Aufwand zur Folge. Wie gross muss 
er sein, damit die Sicherheit gewährleistet ist? Welche Risiken 
dürfen oder müssen eingegangen werden? 
Aus dieser offenen Aufzählung sehen Sie, dass es nicht ein
fach ist, den Weg zu finden. Die vorliegende Vorlage hat ge
wisse Sicherungen eingebaut, um einen möglichst guten Ver
sicherungsschutz zu gewährleisten und Umgehungsge
schäfte einzudämmen. Andererseits haben Versicherte, die 
von der Möglichkeit der Wohneigentumsförderung keinen Ge
brauch machen, keine Benachteiligung zu befürchten. 
Gesamthaft gesehen beurteilen wir die Vorlage als eine gute 
Möglichkeit, einerseits das Privateigentum an Wohnungen 
breiteren Kreisen zugänglich zu machen und andererseits die 
Vorsorgeleistungen unserer Versicherungen zu sichern. 

Gysin: Die freisinnig-demokratische Fraktion ist für Eintreten 
auf diese Vorlage. 
Von freisinniger Seite haben wir schon vor längerer Zeit die 
Auffassung vertreten, das Wohneigentum sei mit Mitteln der 
beruflichen Vorsorge zu fördern. Ich erinnere an verschiedene 
Motionen von 1986 und an die parlamentarische Initiative 
Spoerry von 1989. 
Es ist klar, dass diese Regelung sehr sorgfältig getroffen wer
den muss, damit sich nicht Eigentumsförderung und finan
zielle Erfordernisse der beruflichen Vorsorge in die Quere 
kommen. Man darf jedoch sagen, dass Bundesrat und Kom
mission dieser Aufgabe mit aller Umsicht nachgekommen 
sind. In der Fassung der Kommissionsmehrheit ist nach 
Meinung unserer Fraktion der Vorlage auch im Detail zuzu
stimmen. 
Die Kommission hat an den Vorschlägen des Bundesrates 
eine Anzahl sinnvoller Aenderungen vorgenommen. Von grös
serer Bedeutung ist dabei zum ersten der Verzicht auf die 
Grundpfandsicherung und ihr Ersatz durch eine blosse An
merkung im Grundbuch, wobei aber eine genügende Sicher
heit erreicht wird. Sodann erwähne ich die Besteuerung im 
Moment des Vorbezuges, die im Unterschied zur Besteuerung 
im Moment des Pensionseintrittes für den Versicherten eine 
sofortige Klarheit schafft Soviel zu den Anträgen der Kommis
sion, zu denen keine Minderheitsanträge vorliegen. 
Eine Minderheit der Kommission jedoch, die vor allem aus So-
zialdemokraten besteht, Rückweisung der 

an den Bundesrat die 
die Vorlage enthalte im einzelnen eine 

Cl"f,lö,r-ht" Regelung. Sie gebraucht für ihren Antrag eine ganz 
andere Begründung: Die Verfassungsmässigkeit der Vorlage 
sei zu untersuchen. Aber Eigentumsförderung ist gemäss 
Bundesverfassung sogar geboten, wie Artikel 34quater Ab
satz 6 und Artikel 34sexies Absatz 1 BV eindeutig fordern. 
Natürlich sol/ die Eigentumsförderung nicht die Ziele der be
ruflichen Vorsorge beeinträchtigen. Aber das tut diese Vorlage 
nicht Sie ist klar verfassungsmässig, und sie ändert nichts am 

der beruflichen Vorsorge, womit auch weitere Ein-
der Minderheit entfallen, 

meinen Eindruck noch etwas 
!=ir,öntlirh ist die Minderheit ganz ein-

aa()eClen lAl"'hrc,nrl dafür sind. 
"""mT,Dm", Ihnen deshalb, den Rückweisungsantrag abzu-

lehnen. Die freisinnig-demokratische Fraktion ist 
dass endlich ein Schritt zur des wrmr,o"":",,, 

ist. Es nicht. immer schönen Worten das 
zu Es muss endlich etwas Handfestes 

dafür unternommen werden. Die bie-
ten sich dafür an. 
Man hat sich 
nützen werde. 
ausmachen, Eine nc",,,,rlo7' 

ten, 
im Bereich der IMr,hr,oiru,r,ft rr,,,t(~rrilon 

meiner Sicht sollte 
durch die öffentliche Hand nicht in dieser Regelung Ar",-,hl,n-
fen. Andererseits soll man nicht gleich die volle Perfektion 
ser Förderung anstreben, sondern jetzt einmal das Nahelie
gende realisieren, Dazu eignen sich die Vorschläge des Bun
desrates und der Kommission. 
Namens der freisinnig-demokratischen Fraktion beantrage 
ich Eintreten auf die Vorlage, Ablehnung des Rückweisungs
antrages und Zustimmung zu den Anträgen der Kommissions
mehrheit. 

Hafner Rudolt: Diese Vorlage reisst die grüne Fraktion nicht 
gerade von den Stühlen. Sie haben gehört, dass verschiedene 
Votanten euphorische Worte gebraucht haben. Andere waren 
ein bisschen vorsichtiger. Unsere Haltung ist auch eher die 
der Vorsicht 
Interessant ist auch, dass niemand von den Vorrednern auf die 
prinzipielle Problematik der zweiten Säule näher eingetreten 
ist Sie können sich erinnern, dass man bei der seinerzeitigen 
Installation der zweiten Säule immerhin über die Problematik 
des Kapitaldeckungsverfahrens - auch von seiten der Exper
ten - einige kritische Worte gehört hat Die zweite Säule hat die 
Eigenschaft, dass sehr grosse Kapitalien aufgestockt werden; 
dafür müssen irgendwelche Anlagezwecke gesucht werden. 
Von daher ist es kein Zufall, dass Herr Gysin seitens derfreisin
nig-demokratischen Fraktion indirekt gesagt hat, es gebe dort 
jetzt grosse Kapitalien. Auf der anderen Seite will man Wohnei
gentumsförderung betreiben; folglich kann man auf diese 
Kapitalien zurückgreifen. Das ist eine relativ augenscheinliche 
Entwicklung. 
Dies ist aber eine scheinbare Logik Man müsste doch fragen: 
Welche grundsätzliche Folgen sind von dieser Vorlage zu er
warten? Unsererseits sind wir nicht prinzipiell gegen eine För
derung des Wohneigentums, aber wir sind doch der Auffas
sung, dass man das gründlich abklären müsste, dass die Fol
gen transparent sein müssen, wenn von verschiedenen Seiten 
her grosse Erwartungen in sie gesetzt werden. 
Herr de Dardei hat den Minderheitsantrag auf Rückweisung 
begründet Es scheint uns, dass diese Begründung durchaus 
plausibel ist. 
Es gibt noch eine andere Seite, die uns zu Bedenken Anlass 
gibt Eine involvierte Vereinigung hat der Kommission einen 
Brief ich zitiere aus dem Brief des Schweizeri-

vom Bundesrat 
Massnahmen schwierig abzuschätzen. Einsatz der 
Vorsorgegelder erscheint nur dann sinnvoll, wenn die schwei
zerischen Gesetzgeber aller Stufen durch entsprechende 
raumplanerische Massnahmen auch dafür sorgen, dass das 
Baulandangebot verflüssigt wird und dadurch ein grösseres 
Angebot entsteht Eine isolierte Massnahme in Form der teil
weisen Deblockierung der Gelder der beruflichen Vorsorge 
löst die Problematik der hohen und des 

Sinne. 
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von diesem Sachverhalt bin ich rlon"",,,,!! 

die Auswirkungen der Vorlage seien zu 
de Dardei hat in seiner 

Mi,,,rl,~rhc,,t darauf aufmerksam f'lCHy,0,rht 

noch offen ist Es ist Lu-cu",tJut:;' 

ist 
Was der Minderheit betrifft, 
möchte die der Kommission eine nrr,,,,,tm,nnlli,,rlp 

Mittelzuweisung Es sollten bestehende 
Hypothekarschulden werden. Wir sind auch da eher 
kritisch. Im Titel der heisst es "Wohneigentumsförde-
rung» ; es stellt sich die - wenn man wirklich dem Antrag 
der Mehrheit zustimmen dass bestehende Hypothekar-
darlehen abgelöst werden können ob der Titel nicht besser 
lauten würde: «Förderung einer Entschuldung der bestehen
den Liegenschaften», oder allenfalls: «Förderung einer Min
derverzinsung der bestehenden Hypothekarschulden» oder 
ähnlich. Auf jeden Fall stellt sich die Frage, wenn Sie der Mehr
heit zustimmen, ob der Titel der Vorlage richtig ist 
Wir denken auch - wie Herr de Dardei ebenfalls sagte Es 
kommen nicht alle Bevölkerungskreise wirklich in den Genuss 
dieser Vorlage. Es ist anzunehmen, dass diejenigen, die eine 
gute Vorsorge haben, vor allem Hypothekarschulden zurück
zahlen können und von günstigeren Zinssätzen profitieren. 
Aber die breite Bevölkerung, die rund 70 Prozent ausmacht 
und heute einfach ihren Mietzins bezahlen muss, wird durch 
diese Vorlage auf dem knappen Wohnungsmarkt kaum bes
sergesteIlt 

Steinemann: Die Fraktion der Auto-Partei hat ein grosses In
teresse an einer breiten Streuung des Wohneigentums. Sie 
unterstützt alle Bestrebungen dazu, solange sie ordnungspoli
tisch unbedenklich sind. Obwohl wir auf die Vorlage eintreten, 
warnen wir heute vor übertriebenen Hoffnungen. 
Die Probleme liegen tiefer. Für eine echte Wohneigentumsför
derung sind ebenso wesentlich: Raumplanungsmassnahmen 
und viele andere Verbesserungen und Vereinfachungen in 
den Bewilligungs- und Planverfahren. Die heutigen Fristen für 
Baubewilligungen sind schlicht nicht akzeptabeL Das Aufspie
len der Bau- und Bewilligungskönige auf allen Stufen, insbe
sondere der Umweltschutzämter, verängstigt Bauwillige und 
minimiert jeglichen Investitionswillen. Die Neigung, uns selbst 
mit ungezählten Vorschriften, Normen, Prüf- und Bewilli
gungsverfahren ein Bein nach dem anderen zu stellen, über 
das auch der Unternehmungslustigste noch stolpern muss, 
und die Meinung, bei uns sei alles schon gut, man könne es 
kaum noch besser machen, diese Neigung und diese Mei
nung müssen dringend revidiert werden. 
Mehr als die Hälfte der rein baulichen Mehrkosten in den letz
ten zwanzig Jahren sind auf behördliche Vorschriften und Nor
men zurückzuführen. Auch all die gestiegenen Handände

und anderen Kosten, und wie sie alle heissen 

Auflagen 
bezahlbare Baukonstruktionen und Isolationsmassnahmen 
usw. Die Liste Hesse sich beliebig verlängern. Sogar die Finan
zierungskosten steigen wegen der langen Bewilligungs- und 
Auflageverfahren immer weiter. Als Architekt könnte ich Ihnen 
noch viele unschöne Lieder singen, die von Behinderun
gen innovativer Menschen und von frustrierten Bauwilligen 
handeln. 
Die Fraktion der Auto-Partei erwartet von 
hörden aller Stufen, sich der 

endlich 

n,.,'~",r)tr~,n aufwirft, und nochmals dass erstens 
Verfassungsmässigkeit klar ist Artikel 34quater 

des Wohneigentums als zu. 
nt"nn0ht die vorliegende G€;setzesal 

der beruflichen 11"""nrncl? 

Ja zu beantworten. denn bereits das f"lc>lte>r.rlo 

des zu, aber 
nicht effektiv erwiesen haben, 

die in der Praxis keine Das ist der 
Grund, warum man diese Instrumente verbessern muss, 
Zur dritten den des Gesetzentwurfes. 
Ich kann nur nochmals wiederholen, dass die 
der Versicherten als oberstes Gebot in der beruflichen Vor
sorge gewahrt ist Die Entwicklung der Renten jener Versicher
ten, die von diesem Instrument keinen Gebrauch machen, 
wird durch diese Vorbezüge nicht tangiert Jene Versicherten, 
die den Vorbezug erhalten, bekommen selbstverständlich 
eine gekürzte Leistung im Alter. Dafür konnten sie ihre Wohn
kosten reduzieren, Wohnkosten, die bekanntlich einer Teue
rung unterliegen. Sie können also hier die Teuerung auffan
gen, und sie haben den Gegenwert des eigenen Objektes. 
Viertens zur Frage nach einer Kostenüberwälzung auf Kan
tone und Gemeinden dadurch, dass dann mehr Ergänzungs
leistungen beansprucht werden müssten: Das wird durch die 
Ausgestaltung dieser Vorlage klar verhindert, und zwar durch 
zwei Instrumente: Der Vorsorgezweck wird gesichert; ein Ver
kauf ist nur möglich, wenn der Barbezug aus dem Erlös des 
Verkaufes wieder an eine Vorsorgeeinrichtung zurückgeht 
Wenn kein Verkauf erfolgt, behält der Versicherte das Wohnei
gentum als Sicherung im Alter. Als zweite Schranke ist einge
baut, dass der Barbezug begrenzt wird. Gemäss Artikel 30c 
Absatz 3 kann man zum Zeitpunkt des Bezuges nur die Hälfte 
der Freizügigkeit beanspruchen bzw. ab dem Alter 50 höch
stens die Freizügigkeitsleistung, die man im Alter 50 zugute 
hat Es sind also Sicherungen eingebaut, so dass keine Für
sorgefälle entstehen können; es sind keine Auswirkungen auf 
die Ergänzungsleistungen zu erwarten. 
Etwas ganz Wichtiges ist zudem seitens der Kommission neu 
in die Vorlage eingeflossen, ebenfalls im Bestreben, dass die 
Versicherten wissen, was sie in bezug auf ihre Vorsorge tun. 
Die Versicherungseinrichtungen haben die Pflicht, die Versi
cherten, welche dieses Instrument beanspruchen wollen, 
über sämtliche möglichen Auswirkungen mit Bezug auf Be
steuerung, mit Bezug auf Reduktion ihrer Vorsorgeleistung 
vollumfänglich zu informieren. Wenn das der Fall ist, sollten wir 
nachher die Versicherten in die Eigenverantwortung entlassen 
können. 
Auch die Frage hinsichtlich Verlust an Steuersubstrat für die 
öffentliche Hand ist perfekt gelöst, Herr de DardeI. Der Barbe
zug wird im Moment der Auszahlung zu den gleichen Regeln 
steuerbar, wie sie für die Altersleistung gelten. 
Fünftens: Zur Frage nach der Preisentwicklung aufgrund ei
nes Andranges oder einer Verknappung auf dem Immobilien
markt ist zu bemerken, dass die Aussagen der Vorredner äus
serst widersprüchlich waren. Die einen sagen, das Instrument 
bringe nichts, und die anderen sagen, es gebe einen solchen 
Druck, dass heute nicht Land werden 

Mitte. Vor allem muss ich dar
auf hinweisen, dass die Gelder vorhanden sind; man sucht 
nach einer Anlagemöglichkeit für sie. Ob die Vorsorgeeinrich
tung oder der Versicherte mit seinem Geld eine Anlage sucht, 
ist im Endeffekt für den Immobilienmarkt kaum entscheidend 
Aus diesen Gründen ist der Rückweisungsantrag der Minder
heit de Dardei gänzlich überflüssig. Sämtliche Fragen wurden 
studiert und beantwortet Es ist eine gute, klare, einfache Vor
lage. Ich bitte Sie, ihr zuzustimmen und den Rückweisungsan
trag abzulehnen. 

michael.tellenbach
Textfeld



480 N 18 mars 1993 

b!'meficieront le feront EI leurs propres frais, mais ce la ne 
rite pas la situation des autres assures qui ne voudraient ou ne 

pas faire appel EI ces fonds, D'ailleurs, les 
souleves dans la proposition de renvoi ont ete tous discutes et 

en commission. Je les reprends brievement 
concerne la de la constitutionnalite, le 

est aussi admissible pour la constitution de nFr'I'V'OfO 

Ifv,,,rnA''1t D'ailleurs, I'article 37 alinea 4 de la 
nn,~",I"",,,p et I'article 40 la po:ssilbill1te 

d'ailleurs, dans 

'r'\r,ornC"'1f est-iI un element de 
elTl9CIIVe'm,mt assurer le maintien du ni

l"r,arnQ''1f assure I'habitat La pro
priete economise le loyer est un veritable probleme pour 
beaucoup de rentiers et la valeur reelle du service rendu par le 
logement possede - cette valeur reelle du service de I'habitat
demeure, reste acquise au proprietaire. C'est donc un ele
ment important du maintien du niveau de vie de ce dernier, 
meme 10rsqu'iI aura atteint rage de la retraite. 
En ce qui concerne la question de I'indexation des rentes, on 
peut meme dire que la propriete du logement est une garantie 
meilleure que les rentes elles-memes, puisque I'on sait que les 
institutions de prevoyance ont de la peine EI garantir une in
dexation des rentes et que I'indice progresse souvent a eause 
des loyers. Donc, celui qui est proprietaire a une indexation 
acquise a travers le logement qu'iI occupe. 
En ce qui concerne la question des transferts des couts vers 
les cantons et les communes par I'intermediaire des presta
tions complementaires, le sujet n'est, a mon avis, pas directe
me nt concerne. Celui qui dis pose d'un logement finance par 
le 2e pilier n'entre probablement pas en ligne de compte pour 
les prestations complementaires, puisqu'en ayant un 2e pilier 
suffisant pour lui permettre I'accession a un logement, iI est de 
toute fagon au-dela des limites fixees pour les prestations 
complementaires. N'oublions pas non plus que le projet limite 
les prelevements possibles, puisque vous ne pouvez prelever 
que ce que vous avez accumule jusqu'a I'age de 50 ans ou fa 
mOiUe, si ce montant est superieur, au-defa de cet age. 
Le probleme concernant la question de la perte de substance 
fiscale du fait de I'exoneration est liquide, puisque le projet de 
la commission prevoit une imposition immediate, qui a d'ail
leurs le grand avantage aussi de mettre le nouveau proprie
taire devant les realites dans leur totalite et de ne pas surseoir a 
ce probleme jusqu'au moment de la mise a la retraite. 
Enfin, la question des incidences sur le marche immobilier: iI 
ne s'agit pas la d'exagerer les effets, puisque ces capitaux, de 
toute fagon, existent et doivent iHre places, qu'ils le soient par 
fes rentiers pour acquerir un logement en propriete ou par fes 
caisses de prevoyance pour acquerir des logements qui sont 
loues. Finalement, la demande est la de toutefagon. Donc, I'in
fluence sur les prix du marche immobilier ne devrait pas etre 
trop importante. 
Pour toutes ces raisons, il me semble que la commission a de
montre que les questions ont efe etudiees d'une maniere ap
profondie, que ce projet est maintenant murement reflechi et 

convient donc non seulement d'entrer en matiere, mais 

M. Cotti, conseiller federal: Vous savez certainement que la loi 
sur la prevoyance professionnelle, le Parlement a votee i! y 
a quelques annees, prevoit dans deux articles a 
I'artiele 37 et a I'article 40 - des reglementations concernant la 
propriete immobiliere. Pretendre donc, Monsieur de Dardei, 
qu'lI n'y a pas de bases constitutionnelles signifierait revenir 
sur une question le Parlement a deja resoJue de maniere 
claire lors de la et de de Ja loi de 
base. !I d'une extension des 

moyens du 2e I'acquisition d'immeubles. Je citerai, 
en particulier, une fondamentale de la reglementa-
lion actuelle, faiblesse qui reside surtout dans le fait que ce 
n'est pas le de accumule peut faire 

de la mise en Inutile, donc, de le 
creancier a tres a se fonder sur une fu-
ture pas certaine, de I'assure. Et c'est aussi la 
raison laquelle, vous le savez, fes actuelles 
de la n'ont ete done 
maintenant, bien d'ameliorer la de 
creer certaines bases qui permettent effectivement la liaison 
entre 2e pilier et encouragement a la propriete. 
Le Conseil federal s'est attele a ce travail sur la base de deux 
initiatives parlementaires, celle de MffiB Spoerry et celle de 
M. Kundig. 11 s'est surtout fonde sur deux preoccupations: 
d'un cote, essayer de donner et de creer des bases pour en
courager reellement I'acquisition d'une propriete immobiliere 
et, de I'autre cote, ne pas oublier les finalites essentielles du 
2e pilier. Dans tous les cas ou les deux finalites legitimes pou
vaient entrer en concurrence, le Conseil federal a choisi de 
vous proposer la solution la plus tranquille, la solution qui pre
sente le moins de risques. Et c'est ainsi que, par exemple, 
meme face ades requetes qui nous demandaient de mettre a 
la disposition de I'acquisition de la propriete I'ensemble du ca
pital du 2e pilier, le Conseil federal a prefere choisir la voie de 
la garantie et de la securite en limitant le capital accumule seu
lement jusqu'a I'age de 50 ans. Cela, bien sur, diminue les 
possibilites concretes de puiser dans le fonds pour acquerir 
une propriete immobiliere, mais donne tout de meme la garan
tie que le 2e pilier conserve ses fonctions fondamentales, eta
blies par la Constitution federale. 
Un deuxieme but ne peut pas etre oublie dans Ja proposition 
qui vous est faite. De temps a autre, on affirme - et je partage 
cet avis que le 2e pilier est souvent trop rigide dans ses me
canismes et que I'assure est pratiquement lie au-dela des limi
tes normales et acceptabJes. 11 faut donc donner a I' assure une 
certaine flexibilite. 11 faut pouvoir faire appel EI sa responsabilite 
personnelle dans certaines limites. Laisser effectivement EI 
I'assure le choix entre les voies traditionnelles d'assurance et 
la voie immobiliere, liee a toute une serie de precautions, me 
paralt apporter une flexibilite nouvelle, utile et appropriee dans 
le cadre du 2e pilier. Cela laisse tout de meme a I'assure une 
certaine marge de manoeuvre et ne le lie pas outre mesure. 
L'assure qui choisirait Ja voie immobiliere, saurait, sur la base 
de I'experience qui a ete faite pendant des decennies, que des 
garanties seraient donnees. 
Tous les elements economiques nous disent, en effet, que si 
une solution de ce type avait pu etre realisee il y a trente ou 
quarante ans, les assures s'en seraient tres bien sortis. 11 est 
vrai que le diseours doit etre fait a moyen et long terme parce 
qu'il est possible que, dans un moment particulier, revolution 
du marche immobilier puisse se reveler negative. Mais, sur 
une longue periode, I'histoire a prouve que la possibilite que 
I'on donne a I'assure est absolument excellente. 
Le Conseil federal vous pro pose ainsi une solution qui, 
comme elle a ete definie tci MM. Bortoluzzi, Chrt-

et Seiler Rolf. est 
tient 

pas du tout les essentielles du 2e pilier. 
Parmi les nouveautes importantes de la solution qui vous est 
proposee, iI y a avant tout la possibilite de mettre EI disposition 
I'ensemble de Ja prevoyance professionnelle pour acquerir un 
logement, pour les investissements indirects, ou pour mettre 
en gage. La deuxieme nouveaute tres importante est le fait 
qu'une partie de la prevoyance, comme je le disais, soit main
tenue sous forme 
Vous savez y a 
de la et les nrr,,.v,co;t;,-,r,<O 

au Registre foncier, et 
declare d'accord cette solution. 

importante: les effets fiscaux de 
suivant la proposition de la com-
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certains assures a utiliser voies leur so nt offertes. mais 
nous sommes la aussi d'accord avec les propositions de la 
commission. 
M. Seiler Rolf et d'autres ont 
pas se faire d'illusions quant aux 
I'operation. 11 y aura une partie ,rnnnrrn,nro 

revenus les plus bas, qui n'auront la jJU':>,,"J""'C 
ter des occasions nouvelles offertes par la Donc, il faut etre 
bien clair: iI ne faut pas vendre la proposition qui vous est falte 
par le Conseil federal comme le nec plus ultra, mais nous som
mes tout de meme d'accord - nous tous, Mesdames et Mes
sieurs - que face cl un pourcentage de propriete immobiliere 
en Suisse, qui se situe en dessous de 30 pour cent - nous 
sommes parmi les pays europeens qui ont le pourcentage !e 
plus bas de propriete immobiliere -Ie fait de pouvoir augmen
ter en partie cette quote-part de proprietaires est un fait utile 
qui doit etre accepte. 
C'est la raison pour !aquelle je me permets de vous proposer, 
au nom du Conseil federal, de repousser la proposition de ren
voi de la minorite de Dardei et d'entrer en matiere. 

Abstimmung Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Detailberatung - Dfscussion par artic/es 

100 Stimmen 
33 Stimmen 

Titel und Ingress, Zift. I Einleitung, Gliederungstitel vor 
Art. 27, Art. 30a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Titre et preambule, eh. I introduetion, titre preeedant 
I'art. 27, art. 30a 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art.30b 
Antrag der Kommission 
Der Versicherte kann den Anspruch auf Vorsorgeleistungen 
oder einen Betrag bis zur Höhe seiner Freizügigkeitsleistung 
nach Artikel 331 d des Obligationenrechts verpfänden. 

Art.30b 
Proposition de la commission 
L'assure peut mettre en gage le droit aux prestations de pre
voyance ou un montant cl concurrence de sa prestation de li
bre passage conformement a I'article 331d du Code des obli
gations. 

Frau Spoerry, Berichterstatterin: Im Auftrag der Kommission 
ich Artikel 

Artikel 30b heisst es: «Der Versicherte kann den Anspruch auf 
Vorsorgeleistungen oder einen Betrag bis zur Höhe seiner 
Freizügigkeitsleistung nach Artikel 331d des Obligationen
rechts verpfänden. » 

Es geht um das Wort «oder». Es gibt in diesem Rat Kolleginnen 
und Kollegen, welche wissen, dass wir mit dem Wort "oder" 
schon einmal schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ich 
denke an die Einmaleinlagen bei der direkten Bundessteuer, 
wo das Wort «oder" von der Verwaltung anders au:sm,lelJt 
wird, als der Rat es beschlossen hatte. ist die 

haben die 

rialien praZISllert 

Angenommen - I'1.U!JUlt: 

Art. 30<: 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Mehrheit 
Der Versicherte kann bis drei Jahre .... 
Minderheit 
(de Dardei, Gonseth, Hafner Rudolf, Hafner Ursula, Leuenber
ger 
.... seiner 
tumfür .... 

Abs. 2, 3 

zum Erwerb von Wohneigen-

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.4 
.... entsprechend den jeweiligen Vorsorgereglementen und 
den technischen Grundlagen der Vorsorgeeinrichtung ge
kürzt Um die Folgen einer allfälligen Kürzung der Leistungen 
bei Tod und Invalidität zu vermeiden, bietet die Vorsorgeein
richtung nach Möglichkeit eine Zusatzversicherung an. 
Abs.5 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.6(neu) 
Der Vorbezug gilt im Scheidungsfall als Freizügigkeitsleistung 
und wird nach Artikel 22 des Freizügigkeitsgesetzes beurteilt 
Abs.7(neu) 
Wenn durch den Vorbezug oder die Verpfändung die Liquidi
tät der Vorsorgeeinrichtung in Frage gestellt wird, so kann sie 
die Erledigung der entsprechenden Gesuche aufschieben. 
Die Vorsorgeeinrichtung legt in ihrem Reglement eine Prioritä
tenordnung für die Aufschiebung dieser Vorbezüge bzw. Ver
pfändungen fest Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. 

Art. 30<: 
Proposition de la commission 
AU 
Majorite 
Adherer au pro jet du Conseil federal 
(la modification ne concerne que le texte allemand) 
Minorite 
(de Dardei, Gonseth, Hafner Rudolf, Hafner Ursula, Leuenber
ger Emst) 
.... de libre passage pour I'acquisition d'un logement .... 

AI.2,3 
Adherer au projet du Conseil federal 
AI. 4 
.... une reduction des prestations de prevoyance calculee 
d'apres les reglements de prevoyance et les bases techniques 
des institutions de prevoyance respectives. Afin de pallier les 
consequences d'une eventuelle reduction des prestations en 
cas de deces et d'invalidite, !'institution de prevoyance pro
pose autant que possible une assurance complementaire. 
AI. 5 
Adherer au projet du Conseil federal 
AI. 6 (nouveau) 
En cas de divorce, le versement anticipe est considere comme 
une de libre et sera traite confor-
mp.m"nta I'article 22 sur le passage. 
AI. 7 (nouveau) 
Si le versement anticipe ou la mise remettent en question les Ii
quidites de I'institution de prevoyance, celle-ci peut differer 
I'execution des demandes y relatives. L'institution de pre
voyance fixe dans son reglement un ordre de priorites pour 
I'ajournement de ces versements anticipes ou de ces mises en 
gage. Le Conseil federal regle les modalites. 

np,rm,,,tt,·p aux assures de retirer, 
du 2e pilier non seulement 
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h\/I')nlhp";:,irp,, pour personnes 
ne pas seulement 

d'un nouveau 'IV'C>rY1D,nt 

amor
Autre-

A notre avis, iI a une EI formuler. La nre,m,eft> 
la briEwement: c' est un cadeau aux 

de certe loi, et nous np,n"rm" 
de son but veritable, car est 

de immobiliere que nous 
avons connue, nombreux petits de leur 
ment ont des difficultes Ei payer leurs et ont des 
cultes EI rembourser leurs amortissements. Ces norcl,nr,"" 
sont sous Ja des banques qui insistent 6\Jirlc'''''T\onl 

pour obtenir versement des interets et des amortissements, 
Et les banques, plutat que de consentir des etalements des 
paiements ou me me des remises de derte aces personnes en 
difficultes, vont pouvoir les forcer a puiser dans leur 2e pilier. 
Certe circonstance nous semble d'autant plus facheuse qu'en 
puisant dans leur 2e pilier, ce n'est pas seulement leur propre 
prevoyance professionnelle que ces petits proprietaires vont 
mertre en Gause, mais c'est egalement Ja situation de securite 
de leur familie pour les cas d'invalidite et de deces de "assure. 
En revanche, les banques pourront ainsi eviter une partie des 
pertes qu'elles meritent pourtant largement de supporter 
apres le r61e determinant qu'elles ont joue dans la periode de 
speculation immobiiiere des annees quatre-vingt 
L'autre critique est que cette possibilite, donnee aux assures 
de rembourser des dettes hypothecaires sur des acquisitions 
immobilieres deja existantes, va permettre, en fait, des opera
tions qui vont completement detourner !'institution de la pre
voyance professionnelle. Rien n'empechera, en effet, un as
sure de retirer une partie de son 2e pilier pour rembourser une 
hypotheque, puis de creer immediatement, sur le meme objet, 
une nouvelle hypotheque pour obtenir des fonds qui seront af
fectes a un autre investissement, par exemple immobilier, ou a 
un autre placement financier. Cette situation cree en fait un 
gros trou du point de vue de la garantie de prevoyance, du 
point de vue du maintien de la prevoyance professionnelle 
comme un instrument de securite sociale, et non comme un 
instrument d'epargne ou de placement financier. Ma proposi
tion vise donc a limiter I'application de la loi a I'acquisition d'un 
logement et EI exclure Je paiement d'amortissements hypothe
caires par des assures qui so nt deja proprietaires. 
Merci en consequence de donner une suite favorable acette 
proposition de minorite, C'est une proposition qui est faite en 
faveur des personnes, en faveur des assures, et non en faveur 
des banques. 

Präsident: Die FDP- und die liberale Fraktion teilen mit, dass 
sie die Mehrheit unterstützen. 

Frau Spoerry, Berichterstarterin: Im Namen der Kommis
sionsmehrheit bitte ich Sie, den Minderheitsantrag de Dardei 
abzuweisen. Es darum, dass die Minderheit den Barbe

dann Qe:staltten 
wenn Wohneigentum neu wird, Ihr würde 
also die Möglichkeit des Barbezuges einschränken, im Ge
gensatz zum Antrag der Mehrheit, die den Barbezug für Inve
stitionen am bestehenden Wohneigentum, für die Abzahlung 
von Hypotheken und für die Finanzierung von Anteilscheinen 
an Wohnbaugenossenschaften zulassen will. 
Warum wollen wir den weiteren Anwendungskreis haben? 
Weil wir der Meinung sind, dass nicht nur der Erwerb von 

~~.~,.,,·,.rl'n ist, sondern auch der Erhalt 
der hohen ..... "'~,.., .• h',./-"_ 

sich 

etwas zu 
erwünscht wie Neuerwerb von 

in einem Punkt aber die dem 
sehen die beim Er~ 

ich möchte Sie auf den Artikel 30c Ab-

satz 7 verweisen. Dort hat die Kommission ff'\I,,",or,rI,,, 
"Wenn durch den oder die \/o,n·..,t,mri 

der \lnr<::r,rn,"",;nr;"ht, 
kann sie die 
schieben. Die \!nr<::r,rn,"oi,nr,,'htl 

Damit haben wir zwei Sachen bezweckt: Zum ersten müssen 
die bei der von Barbezü-

wenn ihre 
wird. Zum zweiten können sie, 

wenn solche gezogen werden müssen, den Erwerb 
bevorzugen, Die Kommission wünscht, dass in diesen Fällen 
der Erwerb bevorzugt wird und nicht die Abzahlung von Hypo
theken. Der Bundesrat wird das in der Verordnung präzisieren. 
In diesem Sinne kommt der Kommissionsvorschlag dem An
liegen der Minderheit entgegen, Die Abzahlung von Hypothe
ken generell zu verbieten scheint hingegen der Kommission 
im Sinne des Ziels des Erhalts von Wohneigentum unzweck
mässig und unrichtig. 
Wir bitten Sie daher, der Kommissionsmehrheit zu folgen und 
den Antrag der Minderheit de Dardei abzulehnen, 

M. Deiss, rapporteur: La minorite de Dardei voudrait limiter cet 
instrument a I'acquisition de nouveaux logements et non au 
remboursement de dettes hypothecaires accumulees sur des 
logements existants. 11 est vrai que les dispositions teiles 
qu'elles sont prevues auront un certain effet retroactif, 
c'est-adire que les proprietaires deja existants pourront aussi 
beneficier de ces possibilites, Cela ne vaut que pour la phase 
initiale. Par la suite, cet effet de retour sur des hypotMques an
ciennes sera probablement relativement limite. 
Mais, il ya plus important: cet effet retroactif n'est pas contraire 
a I'esprit et au but vise par cette 10L Le maintien de la propriete 
du logement est un objectif tout aussi valable que I'acquisition 
d'un logement Si, effectivement, cet instrument devait per
mettre a I'un ou I'autre proprietaire, qui se serait laisse aller a 
des transactions peut-etre plus risquees au cours de ces der~ 
nieres annees, de maintenir sa propriete du logement, je crois 
que ce serait exactement le but que nous visons. 
Dernier point: avec I'article 30c alinea 7, la commission pro
pose des mesures pour preserver les liquidites des caisses, 
d'une part, et, d'autre part, elle leur imposedefixer un ordre de 
priorites dans la fagon de recevoir les demandes si des diffi
cultes de tresorerie devaient se presenter. 
Pour toutes ces raisons, au nom de la majorite de la commis
sion, je vous demande de rejeter I' amendement de la minorite 
de DardeI. 

M. Cotti, conseiller federal: Mme Spoerry et M. Deiss ont deja 
indique les raisons essentielles pour lesquelles le Conseil fe
deral vous demande aussi de ne pas accepter la proposition 
de la minorite de Dardei, qui n'est d'ailleurs aucunement dans 
la du de loi, parce I'acquisition d'une pro-

est tres souvent aux credits, done aussi 
contractes des immobiliers 

donc proprietaires les 
Pourquoi - je me pose effectivement la question -, en toute 10-
gique, faudrait-iI empecher des personnes, qui auraient 
achete leur immeuble iI y a quelques annees, d'amortir d'une 
maniere plus rapide un pret qui pourrait etre particulierement 
lourd pour eux? Je ne vois vraiment pas pour quelle raison on 
devrait empecher ici une consequence qui eSfsouvent liee a 
I'acquisition d'une propriete immobiliere elle-meme. 
C'est la raison pour laquelle, meme pour les cas 
realises au paravant - comme le disait M, 
lite ce est certainement, 

Präsident: Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass wir mit der 
über Absatz 1 nicht nur den Arti-

30c, sondern auch Artikel 331d und 331e OR bereini-
gen. Sie sind damit einverstanden, 

michael.tellenbach
Textfeld



18. März 1993 N 483 

Abs.1~AI.1 

Vote 
der Mehrheit 
der Minderheit 

Abs. 2~7 ~AI. 2~7 

Art30d 
der Kommission 

Titel 
Rückzahlung 
Abs.1 

offensichtliche Mehrheit 
Minderheit 

Der muss vom Versicherten oder seinen Er
ben an seine Vorsorgeeinrichtung zurückbezahlt werden, 
wenn: 
a das Wohneigentum veräussert wird, 
b. Rechte an diesem Wohneigentum eingeräumt werden, die 
wirtschaftlich einer Veräusserung gleichkommen, oder 
c. beim Tod des Versicherten keine Vorsorgeleistung fällig 
wird. 
Abs.2 
Der Versicherte kann im übrigen den bezogenen Betrag unter 
Beachtung der Bedingungen von Absatz 3 jederzeit zurückbe
zahlen. 
Abs.3 
Die Rückzahlung ist zulässig bis 
a drei Jahre vor Entstehung des Anspruchs auf Alterslei
stungen, 
b. zum Eintritt eines anderen Vorsorgefalls oder 
c. zur Barauszahlung der Freizügigkeitsleistung. 
Abs. 4 (neu) 
Will der Versicherte den aus einer Veräusserung des Wohnei
gentums erzielten Erlös im Umfang des Vorbezugs innerhalb 
von zwei Jahren wiederum für sein Wohneigentum einsetzen, 
so kann er diesen Betrag auf eine Freizügigkeitseinrichtung 
überweisen. 
Abs.5(neu) 
Bei Veräusserung des Wohneigentums beschränkt sich die 
Rückzahlungspflicht auf den Erlös. Als Erlös gilt der Verkaufs
preis abzüglich der hypothekarisch gesicherten Schulden so
wie der dem Verkäufer vom Gesetz auferlegten Abgaben. 
Abs.6(neu) 
Die Vorsorgeeinrichtung muss dem Versicherten im Falle der 
Rückzahlung gemäss ihrem Reglement einen entsprechend 
höheren Leistungsanspruch einräumen. 

Art.30d 
Proposition de la commission 
Titre 
Remboursement 
AI. 1 
L'assure ou ses heritiers doivent rembourser le montant pergu 
a !'institution de prevoyance si 
a le logement en propriete est vendu; 
b. des droits equivalant economiquement a une alienation 

concedes en nrr,nri':"t."· 
C. aucune prestation prevoyance exigible en cas de 
deces de I'assure. 
AI. 2 
L'assure peut rembourser en tout temps le montant pergu, 
sauf a respecter les conditions posees a I'alinea 3. 
AI. 3 
Le remboursement est autorise 
a jusqu'a trois ans avant la naissance du droit aux prestations 
de vieil/esse; 
b. la survenance d'un autre cas de nr~,vnV::lr,rp 

eSjJe(oes de la nr.'qt;"tir.n 

de deux ans, "assure entend investir ä nou-
nrr,nri"t" de son le de vente du 

au versement peut transferer 
ce montant une institution de libm passage. 

AI. 5 (nouveau) 
En cas de vente du ,r.r'Qrno'rlt I'obligation de rembourser se li-
mite au produit Par on entend le prix de vente, 
deduction faite des dettes et des impöts aux-

est le vendeur. 

Angenommen ~ Adopte 

Art.30e 
Antrag der Kommission 
Titel 
Sicherung des Vorsorgezwecks 
Abs.1 
Der Versicherte oder seine Erben dürfen das Wohneigentum 
nur unter Vorbehalt von Artikel 30d veräussern. Als Veräusse
rung gilt auch die Einräumung von Rechten, die wirtschaftlich 
einer Veräusserung gleichkommen. Nicht als Veräusserung 
gilt hingegen die Uebertragung des Wohneigentums an einen 
vorsorgerechtlich Begünstigten. Dieser unterliegt aber dersel
ben Veräusserungsbeschränkung wie der Versicherte. 
Abs.2 
Diese Veräusserungsbeschränkung ist im Grundbuch anzu
merken. Die Vorsorgeeinrichtung hat die Anmerkung dem 
Grundbuchamt mit der Auszahlung des Vorbezugs bzw. mit 
der Pfandverwertung des Vorsorgeguthabens anzumelden. 
Abs.3 
Die Anmerkung darf gelöscht werden: 
a drei Jahre vor Entstehung des Anspruchs auf Alterslei
stungen, 
b. nach Eintritt eines anderen Vorsorgefalles, 
c. bei Barauszahlung der Freizügigkeitsleistung, oder 
d. wenn nachgewiesen wird, dass der in das Wohneigentum 
eingesetzte Betrag gemäss Artikel 30d an seine Vorsorgeein
richtung oder auf eine Freizügigkeitseinrichtung überwiesen 
worden ist 
Abs.4 
Erwirbt der Versicherte mit dem Vorbezug Anteilscheine oder 
ähnliche Beteiligungen, so hat er diese zur Sicherstellung des 
Vorsorgezwecks zu hinterlegen. 
Abs.5 
Der Versicherte mit Wohnsitz im Ausland hat vor der Auszah
lung des Vorbezugs bzw. vor der Verpfändung des Vorsorge
guthabens glaubwürdig darzutun, dass er die betreffenden 
Mittel der beruflichen Vorsorge für sein Wohneigentum ver
wendet 
Abs.6 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.30e 
Proposition de Ja commission 
ritre 
Garantie du but de la nr~>\ln\l::lr1r>' 

1 
L'assure ou ses heritiers ne peuvent vendre le logement en 
propriete que sous feserve de I' artiele 30d. Est egalement con
sideree eomme vente la cession de droits qui equivalent eco
nomiquement ä une alienation. N'est en revanche pas une 
alienation le transfert de propriete du logement ä un benefi
eiaire selon le droit de la prevoyance. Celui-ci est cependant 
soumis ä la meme restriction du droit d' aliener que I' assure. 
AI. 2 

AI. 3 
La mention peut etre radiee: 
a trois ans avant la naissance aux de vieil-
lesse; 
b. la survenance d'un autre eas de prevoyance; 
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c. en cas de paiement en especes de la prestation de libre pas
sage,ou 
d. lorsqu'il est etabli que le montant investi dans la propriete 
du logement a ete transfere selon I'article 30d a "institution de 
n'~'\fn\l""lf'l-'de I'assure ou cl une institution de libre passage. 

4 
Si "assure utilise le versement anticipe pour acquerir des parts 
de cooperatives de logement ou d'habitation ou de formes si
milaires de participation des locataires, il doit les remettre an 

pour garantir le but da n''''\lO'';''lrR 

AI. 5 
L'assure domicilie cl doit demonter de maniere pro
bante, avant le versement anticipe ou la mise en gage de 
I'avoir de prevoyance, qu'il utilise les fonds de la prevoyance 
professionnelle pour la propriete de son logement. 
AI. 6 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art.3Of 
Antrag der Kommission 
Streichen 
(Siehe neuer Artikel 83a) 

Art.3Of 
Proposition de la commission 
Bitter 
(Voir nouvel article 83a) 

Angenommen - Adopte 

Art.30g 
Antrag der Kommission 

d. die Modalitäten der Verpfändung, des Vorbezugs, der 
Rückzahlung und der Sicherstellung des Vorsorgezwecks (Ar
tikel 30b bis 30e). 
e. die Pflicht der Vorsorgeeinrichtungen für die Information der 
Versicherten im Falle der Verpfändung oder des Vorbezugs 
über die Auswirkungen auf ihre Vorsorgeleistungen, über die 
Möglichkeit der Zusatzversicherung für die Risiken Tod und In
validität und auf die steuerlichen Folgen. 

Art.30g 
Proposition de la commission 

d. les modalites de la mise en gage, du versement anticipe, du 
remboursement et de la garantie du but de la prevoyance (arti
cles 30b <'l30e). 
e. I'obligation incombant aux institutions de prevoyance, en 
cas de mise en gage ou de versement anticipe, d'informer les 
assures des consequences sur leurs prestations de pre
voyance, de la possibilite de conclure une assurance comple
mentaire pour les risques de deces et d'invalidite et des reper
cussions fiscales. 

Angenommen - Adopte 

Art. 37 Abs. 4; 39 Abs. 1 zweiter Satz; 40 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 37 al. 4; 39 al. 1 deuxieme phrase; 40 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 56 Abs. 1 Bst. c; 60 Abs. 2 Bst. e 

Art. 56 al. 1 let. c; 60 al. 2 let. e 
PTC)f:)()sition de la commission 

Angenommen 

Art.83a (neu) 
Antrag der Kommission 
Titel 
Steuerliche Behandlung der Wohneigentumsförderung 
Abs.1 

und der aus einer !-'t:mrlvp·rwArt, 
ITn,~n.>n" erzielte Erlös ist als Kapitalleistung 

des Vorbezugs bzw. des Pfandverwer-
nr""'Ar'I()~'A" kann Steuerpflichtige dass ihm 

die Vorbezug bzw. bei der Pfandverwertung bezahlten 
Steuern anteilsmässig angerechnet oder gegebenenfalls zu
rückerstattet werden. 
Abs.3 
Die Bestimmungen dieses Artikels gelten für die direkten 
Steuern von Bund, Kantonen und Gemeinden. 

Art.83a (nouveau) 
Proposition de la commission 
Titre 
Traitement fiscal de I'encouragement a la propriete du loge
ment 
AI. 1 
Le versement anticipe et le produit obtenu lors de la realisation 
du gage grevant I' avoir de prevoyance doivent etre assujettis a 
I'impöt en tant que prestation en capital provenant de la pre
voyance. 
AI. 2 
En cas de remboursement du versement anti ci pe ou du pro
duit obtenu lors de la realisation du gage, le contrfbuable peut 
exiger que les impöts payes lors du versement anticipe ou lors 
de la realisation du gage lui soient proportionnellement com
penses ou, le cas echeant, rembourses. 
AI. 3 
Les dispositions du present article s'appliquent aux impöts di
reets de la Confederation, des cantons et des communes. 

Frau Spoerry, Berichterstatterin: Die Kommissionssprecher 
müssen hier eine Ergänzung anbringen. Die steuerliche Be
handlung der Wohneigentumsförderung wird in diesem Arti
kel so geregelt, dass der Vorbezug sofort steuerbar wird. Das 
ist absolut in Uebereinstimmung mit den Anliegen der Kan
tone, die sich mit dem Vorbezug aus der Säule 3a erst einver
standen erklärten, als dieser Vorbezug als für sofort steuerbar 
erklärt wurde. Hier haben wir eine analoge Regelung. 
Nun ist es aber möglich, dass eben dieser Vorbezug wieder 
einbezahlt wird: Wenn das selbst genutzte Wohneigentum ver
kauft wird, ist der Vorsorgezweck durch eine Rückzahlung des 
Barbezuges an die Vorsorgeeinrichtung gesichert. Für die Mo
dalitäten der Rückzahlung und der Besteuerung der Rückzah
lung hat man die Kantone begrüsst. Ihre Stellungnahme lag 
nicht vor, als wir die letzte Sitzung hatten. 
Das Resultat ist folgendes: Die Kantone sind absolut einver
standen mit der Formulierung des Absatzes 2, wie ervor Ihnen 

aber sie wünschen einen zweiten Satz als l-'r~'7'''''Prl 
fnln",nrl",rrn"'"",>n lauten «Der wiedereinbezahlte 

des steuerbaren Einkommens 
nicht in Abzug gebracht Das ist eine Selbstverständ
lichkeit. Dieses Geld wurde bereits einmal steuerlich abgezo
gen. Es ist eine Selbstverständlichkeit, auf deren ausdrückli
che Erwähnung die Kantone jedoch Wert legen. 
Ich nehme an, dass Sie jetzt nicht darüber abstimmen können, 
weil Ihnen dieser Text nicht vorliegt. Wir sind aber Erstrat, und 
der Ständerat muss diesen Zusatz einfügen. Ich wollte Sie le
diglich davon in Kenntnis setzen und Sie bitten, bei der 
ren diesem Zusatz zuzustimmen. 

remboursement 
beneficiaire d'un 

vend son immeuble, POUf une 
raison ou une autre, et rembourser le qu'il en a re
lire, iI va de soi que le versement qu'lI fait a caisse de pen-

michael.tellenbach
Textfeld



18. März 1993 N 485 

sions ne peut pas etre deduit de son revenu imposable, puis
que cette somme I'a deji; ete une premiere fois, lorsque les co
tisations ont ete payees. Par consequent. il convient d'ajouter 
a la fin de I'alinea 2 le texte suivant: «Le montant rembourse 
n'est plus deductible du revenu 

vous ne pas de ce texte, nous partons de 
I'idee que nous pas maintenant, mais 
nous souhaitions le signaler pour soit mis en memoire en 
vue du traitement de cet au des Etats. 

Ziff. 11 Einleitung 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

eh. 11 introduction 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 331d 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Mehrheit 
.... oder einen Betrag bis zur Höhe seiner Freizügigkeitslei
stung für .... 
Minderheit 
(de DardeI, Gonseth, Hafner Rudolf, Hafner Ursula, Leuenber
ger Ernst) 
.... oder seine Freizügigkeitsleistung zum Erwerb von Wohn
eigentum für den .... 

Abs.2-7 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 331d 
Proposition de la commission 
AI. 1 
Majorite 
.... de prevoyance ou un montant a concurrence de sa presta
tion de libre passage .... 
Minorite 
(de Dardei, Gonseth, Hafner Rudolf, Hafner Ursula, Leuenber
ger Ernst) 
.... de libre passage pour I'acquisition d'un logement .... 

AI. 2-7 
Adherer au projet du Conseil federal 

Abs. 1-At. 1 
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
(vgl. Entscheid zu Art. 30c Abs. 1) 
Adopte seton la proposition de la majorite 
(cf. decision äI' art. 30c al. 1) 

Abs.2-1-AJ. 
Angenommen - Adopte 

Art. 331e 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Minderheit 
(de Dardei, Gonseth. Hafner Rudolf, Hafner Ursula, Leuenber
ger 

Abs. 2, 3 
zum Entwurf des Bundesrates 

Abs.4 
.... entsprechend den jeweiligen Vorsorgereglementen und 

Abs.5 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.5bis 

und wird 
Abs.5ter 
Wenn durch Vorbezug oder die Verpfändung die 
tät der Vorsorgeeinrichtung in Frage gestellt wird, so kann sie 
die Erledigung der entsprechenden Gesuche aufschieben. 
Die Vorsorgeeinrichtung legt in ihrem Reglement eine Prioritä
tenordnung für die Aufschiebung dieser Vorbezüge bzw. Ver
pfändungen fest Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. 
Abs.6 
.... die Artikel 30d bis 30g und 83a des Bundesgesetzes .... 

Art. 331e 
Proposition de la commission 
AI. 1 
Majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 
Minorite 
(de Dardei, Gonseth, Hafner Rudolf, Hafner Ursula, Leuenber
ger Ernst) 
.... pour I'acquisition d'un logement .... 

AI. 2, 3 
Adherer au projet du Conseil federal 
AI. 4 
.... une reduction des prestations de prevoyance calculee 
d'apres les reglements de prevoyance et les bases techniques 
des institutions de prevoyance respectives. AHn de pallier les 
consequences d'une eventuelle reduction des prestations en 
cas de deces et d'invalidite, I'institution de prevoyance pro
pose autant que possible une assurance complementaire. 
AI. 5 
Adherer au projet du Conseil federal 
AI. 5bis (nouveau) 
En cas de divorce, le versement anticipe est considere comme 
une prestation de libre passage et sera traite par le juge confor
mement a I'article 22 de la loi federale sur le libre passage. 
AI. 5ter (nouveau) 
Si le versement anticipe ou la mise en gage remettent en ques
tion les liquidites de I'institution de prevoyance, celle-ci peut 
differer I'execution des demandes y relatives. L'institution de 
prevoyance fixe dans son reglement un ordre de priorites pour 
I'ajournement de ces versements anticipes ou de ces mises en 
gage. Le Conseil federal regle les modalites. 
AI. 6 
.... les articles 30d a 30g et 83a de la loi federale .... 

Abs. 1-AI. 1 
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
(vgl. Entscheid zu Art. 30c Abs. 1) 
Adopte selon la proposition da la 
(cf. decision at'art. 30c al. 1) 

Abs.2-5, 5b/s, 5ter, 6-AI. 2-5, 5bis, 5ter, 6 
Angenommen - Adopte 

Art. 342 Abs. 1 Bst. a; Ziff. 111 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

89 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 
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Achte Sitzung - Huitieme seance 

Donnerstag, 10. Juni 1993, Vormittag 
Jeudi 10juin 1993, matin 

OB.OOh 

Vorsitz ~ Presidence: Herr Piller 

92.066 

Wohneigentumsförderung 
mit den Mitteln 
der beruflichen Vorsorge 
Encouragement cl la propriete 
du logement au moyen 
de la prevoyance professionnelle 

Botschaft und Gesetzentwurf vom 19. August 1992 (8BI VI 237) 
Message et projet de loi du 19 aoOt 1992 (FF VI 229) 

Beschluss des Nationalrates vom 18. März 1993 
Decision du Conseil national du 18 mars 1993 

Antrag der Kommission 
Eintreten 
Proposition de la commission 
Entrer en matiere 

Schüle, Berichterstatter: Wohneigentum ist eine zweckmäs
sige Form der Vorsorge. Wohneigentum gibt Sicherheit 
Wohneigentum stellt einen Sachwert dar und ist damit - we
nigstens langfristig wertbeständig und vor allem gegenüber 
der Geldentwertung resistent Wohneigentum ist darum ein 
zweckmässiges Mittel, um das sozialpolitische Ziel der Vor
sorge wie auch das staats- und gesellschaftspolitische Ziel ei
ner breiteren Eigentumsstreuung (gerade im Bereich des 
Wohneigentums!) zu verwirklichen. 
Die berufliche Vorsorge ist seit 1985 obligatorisch und auch im 
vor- und überobligatorischen Bereich geregelt Sie wird von 
immer grösserer volkswirtschaftlicher Bedeutung. Die aktuell
ste verfügbare Statistik über das Jahr 1990 weist ein Vermö
gen der BVG-Institutionen von 215 Milliarden Franken nach. 
Es gibt 3,5 Millionen Versicherte, mehr als eine halbe Million 
Rentner, und es gab 1990 rund 32000 Kapitalbezüger. Von 
den Anlagen dieser Institutionen entfielen 17 Prozent auf Lie
genschaften,8 Prozent auf Hypotheken und 1 Prozent auf Im
mObilienfonds. 
Die zweite Säule ist ein kollektives und \("""t~"H1t"'r"m.I"'<> 
stem der Alters-, Hinterlassenen- und Eine 
Individualisierung des in diesem BVG-Topf zusammenkom
menden Kapitals drängt sich auf, und die Wohneigentumsför
derung ist ein geeignetes Mittel hierzu. Eine Verlagerung des 
Wohneigentums von den kollektiven zu den individuellen, 
selbstgenutzten Anlagen ist volkswirtschaftlich wie gesell
schaftspolitisch zu begrüssen. 
Wir Schweizer sind ein Volk von Mietern (allerdings nicht al
lenorts; im Kanton Innerrhoden machen die Wohn-

59 Prozent aus, und oft bestehen auch Anwart
der 

werden, 
Die Botschaft mit einem tendenziell "tP,n""n-
den Potential von aktuell immerhin 20 Milliarden Franken. 

ist indessen: Die Versicherten sollen in ihrer aktiven 
Lebensphase, in der oft hohe Lebens- und Ausbildungskosten 
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der Kinder anfallen, mitentscheiden, wie sie ihre eigene Vor
sorge aufbauen wollen. Wir gehen bewusst vom Leitbild des 
mündigen und verantwortungsbewussten Bürgers aus. Die 

lsnlä~;si~lkEiit einer solchen Wohneigentumsförde
'-'''TI-IU,,.,,,, der Bundesverfassung gegeben. 

Es ist natürlich zu sorgen, dass der Vorsorgezweck si
chergestellt bleibt und die Versicherten unter sich nIA,,,nnp-
stellt bleiben. Wer Mittel der beruflichen Vorsorge '''''''''0",'''' 
zieht und für selbstgenutztes Wohneigentum einsetzt, muss 
An:r",nrp,r,hp,nrl mit einer seiner Rentenansprüche vor-
liebnehmen. Durch den seines abqe:siclherten 
Wohneigentums kann die Teuerung zu guten 
Teil auffangen. Eine Kostenüberwälzung zu Lasten der Kan
tone und Gemeinden findet nicht statt Indem der Vorsorge
zweck abgesichert wird und Bezugslimiten eingeführt werden, 
wird auch ein Ansteigen der Zahl der Bezüger von Ergän
zungsleistungen verhindert Dennoch kann selbstverständ
lich nicht jeder Missbrauch völlig ausgeschlossen werden. 
Wir wollten bereits mit dem BVG von 1985 das Wohneigentum 
als unterstützungswürdige Form der persönlichen Altersvor
sorge fördern. Das geschaffene Instrumentarium hat sich je
doch als zu schwach erwiesen, um Wirkung zu zeigen: Das 
BVG hat die Wohneigentumsförderung auf die im Obligato
rium angesparten Gelder begrenzt Diese beschränkten Mög
lichkeiten wurden ausschliesslich den Altersrentnern vorbe
halten. Das Instrument der Verpfändung wurde - vor allem tür 
die potentiellen Gläubiger - so unattraktiv ausgestaltet, dass 
davon in der Praxis kein Gebrauch gemacht worden ist 
Die eidgenössischen Räte haben darum 1990 den parlamen
tarischen Initiativen von Ständerat Kündig und Nationalrätin 
Spoerry - in unserem Rat einstimmig - Folge gegeben. Die 
Versicherten sollen in einem bestimmten Umfang Gelder aus 
der beruflichen Vorsorge für ihr Wohneigentum einsetzen kön
nen. Die vorliegende Revision nimmt das Anliegen der parla
mentarischen Initiativen auf; ebenso die Anregungen der Eid
genössischen Kommission für die berufliche Vorsorge, die 
Verpfändungsregelung rasch zu verbessern. 
Im Kern enthält die Vorlage zwei klare Stossrichtungen: 
1. Es sollen die gesetZlichen Grundlagen zur vorzeitigen Ver
wendung der Vorsorgegelder tür das Wohneigentum geschaf
fen werden. 
2. Das Verbot der Verpfändung von Vorsorgeansprüchen tür 
die Wohneigentumsförderung soll aufgehoben werden. Nebst 
den Vorsorgeleistungen soll also auch das Vorsorgeguthaben 
selbst verpfändbar werden können. 
Es wird neu ein unmittelbarer Rechtsanspruch des Versicher
ten statuiert Den Versicherten wird dabei ein unmittelbarer 
Rechtsanspruch eingeräumt, ihre Vorsorgeguthaben in be
grenztem Umfang vorzeitig zu beziehen: zum Erwerb von im 
Prinzip selbstbewohntem Wohneigentum, nicht aber tür Zweit
wohnungen; zur Finanzierung von Neuinvestitionen in selbst
bewohntem Wohneigentum, nicht aber für gewöhnliche Im
mobilienanlagen; tür die Abzahlung von Hypotheken auf dem 
Eigenheim sowie für die Finanzierung von Anteilscheinen an 
Wohnbaugenossenschaften. 
Der Vorsorgezweck bleibt gesichert Er wird durch eine im 
Grundbuch 
schränkung Wiederverkauf ist nur 
wenn der Vorbezug an die Vorsorgeeinrichtung üc~;fliesst 
Dieser Sicherstellung ist im Gesetz grosse Beachtung ge
schenkt worden; sie wird in der Verordnung noch weiter zu 
präzisieren, zu konkretisieren sein. 
Vorbezug und Pfandverwertungserlös werden als Kapitallei
stung aus Vorsorge steuerbar. Da dieses mit Vorsorgekapita
lien finanzierte Wohneigentum eine gebundene Vorsorgeform 
ist, wollte der Bundesrat auch den Bezug dieser Mittel steuer-
lich erst bei Eintritt des bzw. bei der Barauszah-

erfassen. Das hätte zu steuertechnischen Er-
Kantonswechsel , 

zu 
Durch die ""Inrfl''''''' O",,,t"'U"" 
stung hat der unter dem 
kantonalen Finanzdirektoren \Irl!'nphr~,,,htp,n 
andere, zumindest administrativ 
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\J()Il"'t;:'n.rl;~ +~,no,rl,art Die 
des BVG 

An1t",nrAr'ho,nn au:sge,sfctlteiten kantonalen 
aus der hervor, wo Hand-
49). Diese Tabelle Aufschluss 

über die steuerliche einer aus der 
beruflichen Vorsorge. Die Kantone Bern, Waadt 
und Obwalden fallen mit steuerlichen bis zu 
16 Prozent auf, während andererseits der Kanton Solothum 
schon heute von einer Besteuerung absieht An Orten 
ist hier also kantonaler Handlungsbedarf gegeben. 
Selbstverständlich führt die Verwendung von Vorsorgegel
dern für die Wohneigentumsfinanzierung zu einer Schmäle
rung der Leistungen im Vorsorgefall wie auch im Freizügig
keitsfall, und zwar werden die Kürzungen aufgrund der Regle
mente und der technischen Grundlagen der Vorsorgeeinrich
tungen vorgenommen. 
Ihre Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit hat die 
Botschaft des'Bundesrates vom 19. August 1992 nicht mit 
übertriebenem Enthusiasmus aufgenommen, viel eher im 
Empfinden, damit einen wenig spektakulären, auch mit gewis
sen Risiken verbundenen, aber eben doch sinnvollen Schritt 
in Richtung von mehr Eigenverantwortung, einer vermehrten 
Individualisierung der anonymen BVG-Kapitalien und einer 
gezielten Wohneigentumsförderung zu tun. 
In der Kommission hiess es: Zuerst haben wir als Gesetzgeber 
das Zwangssparen verfügt, und jetzt müssen wir die zwangs-
gesparten Mittel wieder verteilen. . 
Die Kommission hat mit 11 zu 0 Stimmen bei 1 Enthaltung be
schlossen, Ihnen Eintreten zu empfehlen. 

M. Roth: On estime cl quelque 300 milliards de francs la for
tune qui est g{m3e par les institutions de prevoyance. Ce pe
eule, assez confortable, avait ineite cl I'epoque - vous I'avez 
entendu tout cl I'heure, le rapporteur de la commission I'a de

. etare - des parlementaires cl dem an der que ces capitaux puls
sent etre utilises pour I'achat d'un logement par un assure 
dont le capital du 2e pilier est bloque. C'est le sens fondamen
tal de la loi qui nous est soumise, une loi qui concretise cette 
faculte moyennant quelques cauteles destinees cl proteger 
I'assure tout en evitant de trahir la finalite du 2e pilier. 
Car si la possession de son propre logement constitue une 
forme de prevoyance, encore faut-i! se demander si elle est 
aussi forte que le versement d'une rente. Des auditions et des 
discussions que nous avons eues en seances de commission, 
il ressort que le projet, tel qu'iI se pr€lsente apres son passage 
devant le Conseil national, est une solution mediane dont 
nous, parlementaires, connaissöns d'ailleurs tous les secrets 
et les vertus. La solution retenue est une solution qui ne devrait 
effaroucherni les uns ni les autres puisqu'elle est celle qui, tout 
en realisant I'acces cl la propriete de son logement 

nr~'~AnfA aussi le mOlns de risques pour l'assun9, 
part seulement du capital accumuie 

etre a !'acquisition du logement, alors que la res
tante, diminuee en cons€lquence, servira cette fois-ci au verse
ment d'une rente adaptee. Comme vous pouvez le constater, 
il s'agit d'une voie tranquille, d'une voie equilibree. 
Dans la perspective d'une protection plus efficace de I'assure, 
j'ai apporte avec d'autres mon soutien cl la proposition de mi
norite Schiess!ilr qui demande que les institutions d'assuran
ces se pr€loccupent des reductions de prestations en cas de 
deces ou d'invalidite en offrant, notamment, une assurance 

les interm8diai-

encore dans le debat d'entn3e en matlere la 
commission est entree en matiere avec un enthousiasme 
que mesure, ta nt il est apparu a tous que I'objectif avoue de fa
ciliter EI un plus grand nombre de nos coneitoyens I'acces EI la 

l~,-S 
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nrrlnr;Qt;" serait limite dans ses effets concrets, car le Conseil 
a estime cl un tout petit pourcentage le nombre d'assu

res qui useraient de cette possibilite. Gala est en effet une €lvi-
den ce de dire la Construction d'une maison familiale ou 
!'acquisition logement est dependant de bien d'autres 
"<'I,r;:'n,6+",,, tels la fiscalite, les liees cl la construction et 

1';:",..,6,MH,,,,,nO,.,t du territoire et bien d'autres criteres en-

pas se plaindre constamment des 
accumules par les institutions de 

>t,..,\1;:'r,,...,,, aW'\.jut:';:, n'ont pas acces les assures avant 
par la loi, et cl la premiere occasion ou on 

p'[l;~rt1lnA contralnte - d'ailleurs cl des conditions 
contre une diminution de son capital -

de casse-cou ou de faire la trop fine bouche devant la po-
tion qu' on nous presente. 
11 y a aussi une question de coherence qui doit nous inciter cl 
entrer en matiere, si non dans I'enthousiasme, du molns avec 
I'honnete sentiment de faire oeuvre utile. 

Huber: Ich habe mich im nachhinein gefragt, ob die Reihen
folge der Behandlung im Plenum richtig ist, ob wir nicht zuerst 
die umfassendere, grössere Vorlage über die Freizügigkeit be
handeln müssen, die wir ja auch für diese Session vorbereitet 
haben, und erst im nachhinein die Vorlage über die Wohnei
gentumsförderung. Die· Zusammenhänge liegen auf der 
Hand, die Auswirkungen im BVG-System sind zu begreifen, es 
hätte also - etwas trivial gesagt - sehr wahrscheinlich zuerst 
der grössere Fisch auf unseren Teller gehört, und erst nachher 
der kleinere. Das wird durch das Faktum gemildert, dass wir 
uns bereits vor nicht allzu langer Zeit mit der Initiative ausein
andergesetzt und uns damals den recht schwierigen Proble
men der BVG-Prob!ematik ein wenig genähert haben. Es ist 
nicht zu übersehen, dass uns das Thema, so wie es sich hier 
im Ansatz zeigt - vor allem aber später bei der Behandlung der 
Freizügigkeit - erhebliche Schwierigkeiten bereiten wird; das 
Ganze ist sehr schwer zu verstehen 
Das gesagt, stimme ich jenen zu, die sagen, wir hätten uns mit 
einer gewissen Zurückhaltung, ohne Euphorie und übertrie
bene Freude, aber mit Realismus der Vorlage genähert und 
die Spannungsverhä!tnisse, die in der Vorlage liegen, gese
hen: Wer unter diesem Titel eigene angesparte Vorsorgemittel 
bezogen hat, bekommt eine kleinere Rente; er kann unter Um
ständen in eine schwierige Situation geraten. Ich glaube aber, 
dass diesen Spannungsverhältnissen ganz eindeutige Vor
teile gegenÜberstehen. Vorsorgepolitisch ist die hier eröffnete 
Möglichkeit des Zugangs zum Eigentum sachlich richtig. Ich 
würde das auch deswegen meinen, weil der Einbezug der 
überobligatorischen Mittel in d~se Vorlage eines ihrer Kenn
zeichen ist und den Handlungsspielraum des Versicherten 
vergrössert 
Ich meine auch, dass die Vorlage unter dem Gesichtspunkt 
der Eigentumsbildungspolitik richtig ist Kollege Schüle hat zu 
Recht darauf aufmerksam gemacht, dass es ja nicht nur 
darum Eigentum zu erwerben, sondern auch darum, hy
n",thAk;:"·j",r'h,,, Belastungen, die in bestimmten Situationen 

auf ein Mass zurück-
zuführen. Das ist fraglos eigentumspolitisch von Bedeutung. 
Ich meine, dass die Vorlage auch finanzpolitisch richtig ist 
Nach meinem Empfinden sind gegenwärtig eigentlich zu viele 
Mittel in der staatliChen dritten Säule, insbesondere vom Versi
cherten her, seiner Dispositionsbefugnis entzogen und in be
stimmter Art eingefroren. Das ändert sich. Sein eigener Gestal
tungswille bekommt auch hier einen Stellenwert; der Versi
cherte kann auch hier Einfluss nehmen, kann sich ganz be
stimmte Ziele erlauben. 
Ich habe festQe:stellt, 
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dern einfache grundbuchllche Diesem Wunsch ist 
entsprochen worden. 
Schliesslich das ist kein allererster Gesichtspunkt, 
aber er darf erwähnt werden -: Wirtschaftspolitisch richtig ist, 
wenn bei der Amortisation von Hypotheken 
den Instituten wieder zufliessen, die sie 
an einem anderen können. Oder wirtschaftspo-
litisch ist, wenn in der heutigen Zeit vom Baugewerbe 
her dennoch auch auf diesem Weg und zu-
sammen mit Mitteln der Wohneigentumsförderung 
des Bundes realisiert werden können. 
Wir dürfen die Vorlage nicht überschätzen. Wir dürfen sie aber 
auch nicht unterschätzen; wir müssen sie mit einem gesunden 
Realismus betrachten, dann werden wir ihr wirklich gerecht 
Ich empfehle Ihnen ebenfalls, auf die Vorlage einzutreten. 

Onken: Trotz des dezidierten Ansatzes unseres Kommis
sionspräsidenten, der sich so richtig Mühe gegeben hat, einen 
ungetrübt-optimistischen Ton anzuschlagen, schliesse auch 
ich mich den Herren Roth und Huber an, die bereits signali
siert haben, dass die Kommission eigentlich nicht mit gros
sem Enthusiasmus auf diese Vorlage eingetreten ist Sie 
macht niemanden so richtig glücklich, vielleicht nicht einmal 
die Initianten selbst; ich weiss es nicht Auch für mich ist es ein 
einigermassen freudloses Eintreten. 
Gewiss, der Versicherte kann nun schon früher über einen Teil 
seiner Ersparnisse aus der beruflichen Vorsorge verfügen; er 
kann seine Altersvorsorge beeinflussen, er kann sie mitgestal
ten. Und ein Teil, ein sehr, sehr kleiner Teil, wird durch diese 
Möglichkeit vielleicht animiert werden, Wohneigentum zu er~ 
werben. Doch dieses Wohneigentum ist nach wie vor so kost
spielig, teilweise so aberwitzig teuer, und der freigesetzte Be
trag ist letztlich so bescheiden, dass von dieser Neuerung 
schwerlich ein mitreissender Förderungsimpuls ausgehen 
dürfte. 
Die Schweiz wird ein Land der Mieter bleiben, von einzelnen 
Kantonen vielleicht abgesehen. Schon gar wird sie es bleiben, 
solange das eigentliche Pendant zu dieser Vorlage fehlt, näm
lich das Vorkaufsrecht für die Mieter. 
Wo bleibt es, Frau Bundesrätin Dreifuss? Wissen Sie es? 
Wann wird es uns als überzeugende Vorlage präsentiert? Und 
wann werden uns all die anderen raumplanerischen, boden
politischen, steuerrechtlichen, hypothekarischen Massnah
men unterbreitet, die Herr Bundesrat Koller schon vor ge
raumer Zeit in Aussicht stellte und die auch durch Vorstösse 
unseres Rates immer wieder eingefordert worden sind, um 
das Bauen und das Wohnen erschwinglicher zu machen? 
Was ist mit all den Versprechen nach der Stadt-land-Initiative? 
Was ist mit dem Goodwill leicht alarmierter bürgerlicher Vertre
ter von damals? Es ist - ich muss es an dieser Stelle wieder 
einmal sagen - ein Trauerspiel, wie sich das alles hinzieht, 
ohne dass etwas Mutiges, etwas Entscheidendes geSChieht! 
Denn alle diese Massnahmen wären ungleich geeigneter, er
mutigender und wohnbaufördernder als der bescheidene fi
nanzielle Beitrag, der mit dieser gesetzlichen Grundlage hier 
ausgelöst werden kann. 
Ich "fürchte dass - wie so oft bei Massnah-
men die profitieren könnten: die schon haben, 
die bereits Besitzenden, die heutigen Hauseigentümer. Ist 
eine solche Privilegierung.wirklich gerechtfertigt? Auch unter 
diesen gibt es Geplagte, Ueberschuldete, die unter der last 
der Zinsen, selbst noch der gesunkenen Zinsen, ächzen. 
Diese last zu mindern kann in Einzelfällen durchaus zweck
mässig sein, das will ich nicht leugnen. Aber WOhneigentums
förderung im ursprünglichen Sinne, wie sie eigentlich gemeint 
und unterstützenswert ist, ist das nicht 
Ja, es könnte 
Banken 
beruflichen V",,,,,"'t1A 

den soll und wer denn hernach die früheren Beteuerungen 
kcntrolliert Wahrscheinlich niemand! 
Vieles hier ist einfach Vertrauenssache. Der KommiSSion ist 
gesagt worden, es brauche eben ein Mass an Ver-
trauen. Niemand weiss so recht, wie das tatsächlich ent-
wickelt Ich bin sehr skeptisch, aber die Zweifel reichen nicht 
aus, Nichteintreten oder gar Ablehnung der Vorlage zu bear,
tragen. Doch ob wir den Leuten mit diesem individuellen Vor
bezug wirklich einen Dienst erweisen - dem einzelnen Arbeit
nehmer, dem einzelnen Versicherten -, da bin ich mir nicht so 
sicher. Denn ein Risiko bleibt Wohneigentum kann 
sich auch und wäre es nur vorübergehend entwer-
ten. Nach Haussen gibt es Baissen, auch auf dem Wohnungs
markt 
Wer die Tabellen in der Botschaft konsultiert hat, der weiss, 
dass die Altersleistungen eben doch drastisch geschmälert 
werden, diese Sicherheit schenkenden Renten, die Monat für 
Monat mit schöner Regelmäs$igkeit eintreffen und von denen 
man dann leben muss. Ob die neu konzipierte Ordnung für 
den einzelnen aufgeht, ob er trotz des Besitzes, trotz des 
Wohneigentums, das er erworben hat, mit der spürbar ver
kürzten Rente durchkommt, gar den bisherigen Lebensstan
dard angemessen halten kann, wie es das Gesetz vorsieht, 
auch wenn er aflenfalls wegen der gegebenen Vermögensver
hältnisse keine Ergänzungsleistung mehr zugesprochen er- . 
hält, all das ist ungewiss, ist risikobehaftet und kann da und 
dort zu Nachteilen, zu Schwierigkeiten führen. 
Frau Bundesrätin, ich ersuche Sie, sich nicht nur - sozusagen 
als Gegenstück zu dieser Gesetzesvorlage - für das Vorkaufs
recht der Mieter einzusetzen, sondern den geäusserten Be
denken auch in den Ausführungsbestimmungen Rechnung 
zu tragen, soweit es der Spielraum des Gesetzes zulässt Es 
wird ja vor allem auf eine umsichtige Beratung der Versicher
ten ankommen, damit der Vorsorgeschutz unter allen Umstän
den auch im Einzelfall aufrechterhalten werden kann, wie es 
der eigentlichen Zielsetzung des BVG entspricht 

Frau Beerli: Wie alle Vorredner bereits erwähnt haben: In der 
Kommission herrschte keine eitle Begeisterung über diese· 
Vorlage. Es wurde vor allem davor gewarnt, den Effekt der Ei
gentumsförderung überzubewerten. Zudem bestehen natür
lich einzelne Gefahren von Missbräuchen, die dazu Anlass ge
ben, über allfällige Möglichkeiten der Verhinderung nachzu
denken: Was zum Beispiel, wenn jemand mit Geldern der 
zweiten Säule seine Hypothek abträgt, diese jedoch unmittel
bar darauf wieder aufstockt und das Geld zu Konsumzwecken 
verwendet? Würde sich hier nicht die Einführung einer Bela
stungsgrenze aufdrängen? Was zum Beispiel auch, wenn je~ 
mand in Zeiten der Hochkonjunktur mit den von der zweiten 
Säule bezogenen Geldern eine überrissene Investition tätigt, 
ein zu teures Objekt kauft, das dann an Wert verliert, und er an
schliessend gezwungen ist, dieses Objekt zu verkaufen? Er 
verfiert seine Vorsorgegelder! 
Was sind auch die Einflüsse auf die Liquidität der Banken? Herr 
Huber hat erwähnt, dass durch die Ablösung von Hypotheken 
den Banken eventuell wieder mehr Gelder zufliessen könnten. 
Andererseits sind von seiten der Bankenkommissionauch Be
denken geäussert worden darüber, dass die institutionellen 
Anleger nicht mehr Geld zur Verfügung haben werden, um dies 
bei den Banken anzulegen, weil eben die institutionellen Anle
ger dann ihr Geld direkt an die Versicherten zurückgeben, was 
wiederum einen Rückgang des Zuflusses von Passivgeldern 
bei den Banken bewirken kann. Dennoch: Wenn man die ver
schiedenen auf dem Spiel stehenden Interessen gegeneinan
derabwägt, kommt man zum Schluss, dass uns eine befriedi
gende Lösung vorgelegt wurde, die in etlichen Fällen - ich 
denke vor allem an junge Familien mit Kindern - eine Erleichte-
rung kann,Oftfehlen beim Erwerb von \Jvrmr,pll'A'·'-
tum nur zehntausend C_ •• ~!.·~~ Firlp{,I<""nil",1 
können nunmehr bei der zweiten 
Auch ist es und das finde 
der Kauf von bei 
ebenfalls ermöglicht wird; hier 
leichterung geboten werden kann. 
Ich bitte Sie daher um Eintreten. 

michael.tellenbach
Textfeld



10. Juni 1993 S 441 

M. Coutau: Cest avec plaisir que je vous invite, avec la com
mission qui I'a fait a I'unanimite, cl. entrer en maUere sur cette loi 

favorise I' acces cl. la du Inr,orno,..,t 

souvent, notre en 
fere au des locataires. En revanche, 

est aussi une tache ev,,,,,,,,,i,rn,ont 
est reste 

Je dirai meme que la 
son propre a se 

dernieres annees. contraintes administratives fiscales, 
soient par les cantons ou la Gonfedera-

se sont fortement alourdies. Quant aux IlU'JIU<1U'U' 

res des taux elles ont 
recent les que I'on sait au rlATnrnA,nT rl'in."ru'" 

de logement 
Or, principe meme de la propriete merite d'etre soutenu au
trement que dans les seuls discours. La propriete, en particu
lier en matiere de logement, est synonyme d'autonomie, de 
securite et de liberte. Gette propriete du logement reste un es
poir pour de tres nombreux concitoyens; des enquetes diver
ses et serieuses le confirment, y compris recemment 
11 peut des lors sembier paradoxal que la Suisse, en moyenne, 
figure parmi les pays ou la propriete du logement est la moins 
repandue. J'ai precise «en moyenne», car dans diverses re
gions du pays, elle correspond cl. une tradition bien ancree et 
encore largement vivante. J' en deduis que la propriete et sa 
diffusion repondent aussi cl. une attitude de caractere culturel 
ou societal, et non seulement cl. des dispositions legales ou fi
nancieres qui en determinent la repartition. 
11 n'empeche que des mesures propres cl favoriser la propriete 
du logement pourraient etre sensiblement renforcees. Sans 
parler de subventionnement cl proprement parler, iI convien
drait au moins d'eviter des restrictions dissuasives en matiere 
d'amenagement du territoire. 11 faudrait egalement revoir des 
procedures d'autorisation de construire et des dispositions 
disproportionnees quant cl I'exploitation et cl I'entretien du lo
gement Tous ces obstacles alourdissent considerablement le 
coUt de la propriete. Mais le facteur principal cl. cet egard reste 
bien entendu la fiscalite. Les recentes hausses, souvent arbi
traires, de la valeur locative sont ressenties dans de nombreux 
cas comme de veritables penalites. Enfin, je citerai bien en
tendu les aleas de la charge hypothecaire. Je pense, pour ma 
part, qu'une reflexion approfondie doit encore etre conduite 
entre les representants des proprietaires et les milieux finan
ciers pour degager les methodes de financement propres cl 
amortir les consequences des fluctuations dont les march es fi
nanciers peuvent etre I'objet 
Si j'ai fait allusion cl ces multiples elements qui peuvent treiner 
ou au contraire favoriser une plus grande repartition de la pro
priete immobiliere, c'est pour souligner que le projet que nous 
traitons aujourd'hui franchit certes un pas dans la bonne direc
tion, mais qu'il ne peut pas cl lui seul representer un stimulant 
decisif de I'acces a la propriete du logement Mais c'est un pas 
dans la bonne direction, disais-je, car la propriete du logement 
est assurement un element de la prevoyance. 11 etait des lors 
assez logique de aux assures qui le souhaitent d'uti-
User une partie de forcee constituee cl la faveur de la 
prevoyance a d'un l"r,,,,nn,,,,~t 
d'en alleger charge hypothecaire. Bien loin d'une contradic
tion, j'y vois pour ma part une complementarite bienvenue des 
objectifs ainsi qu' une possibilite d' individualiser un peu la ges
tion des fonds d' assurance du 2e pilier. 
Mais ce projet n'a qu'une portee assez modeste, et iI ne doit 
pas sou lever des illusions ni des craintes disproportionnees, 
Les institutions de prevoyance, par exemple, n'auront pas cl 
craindre une evasion massive des capitaux qu'elles ont a ge
rer vers le secteur de I'immobilier individuel. Ainsi, le rende
ment ce ces resteront tres continuera 
Ei bE'meficier aux 

""rr,nl!!t,erau les 
mi,ni",tr",1ri"",,, aU"'LjUl,m.", les caisses auront se conformer 

donner suite aux demandes de leurs assures. 
ces assures, Hs ne pourront sans autre 

qu'avec des avoirs de vieillesse minimes ils pourront 

ment acquerir leuf logement, compte tenu, notamment, des 
conditions fiscales tres diverses que les cantons reservent cl 
ce genre d'operation. IIs devront egalement EHre rendus atten
tifs aux qui peuvent decouler du transfert de leurs 

la du En effet, le but 
et conventionnelle cor-

rocn"n,.,<".y,o doit rester Et iI n'est 
de laisser les assures se lancer dans 

"'!-I'C;"A.lla'"Vt'''' ';:"'-IU"''''':>, ni de leuf faire abandonner totalement 
la securite d'une rente, le moment venu. 
Ii n'en reste pas moins fort de favoriser en 

cl une partie des fonds I'acces a la nrr,nriAtt> 

du logement Et de que, 
d'un de vue purement on peut en attendre 
une petite stimulation de de la construction qui en a 
bien besoin cl. I'heure actuelle. 

Loretan: Als offenbar letztes der Kommissionsmitglieder 
möchte auch ich für Eintreten und Zustimmung zu den Anträ
gen der Kommission plädieren. Begeisterung ist ja nicht ver
langt 
Ich möchte drei Bemerkungen anbringen: erstens zum 
Zwangssparen, zweitens zur Einbettung der Vorlage in die all
gemeine Wohnbau- und EigentumsförderungspoHtik, und 
drittens zur Bürokratie. 
1. Wie schon der Kommissionssprecher dargelegt hat, ent
zieht man unserer Bevölkerung mit dem Obligatorium der 
zweiten Säule Milliardenbeträge, über die sie an sich ohne 
diese zweite Säule frei verfügen könnte. Es erscheint deshalb 
sinnvoll, dass ein Teil dieses zwangsgesparten Geldes zur 
zweckgebundenen Verwendung zurückerstattet wird. Das 
Problem liegt indessen darin, dass diejenigen, die in jungen 
Jahren günstiges Wohneigentum erwerben möchten, von die
sem Geld kaum Gebrauch machen können. 
2. Die Vorlage ist, wie richtig dargelegt wurde, in die gesamte 
Wohnbau- und Eigentumsförderungspolitik der öffentlichen 
Hand eingebettet Sie ist indessen eine Hilfs- oder Krückenlö
sung, wie vieles andere, das der Bund und teilweise auch die 
Kantone und Gemeinden in einem beinahe total reglementier
ten Bauland-, Wohnungs- und Mietmarkt unternehmen. Nach
dem HerrOnken einen beredten Ausflug in dieses grosse Feld 
der Wirtschafts- und Wohnbau politik gemacht hat - dies bis zu 
einem "Höhenflug» an die Adresse des Bundesrates und spe
ziell von Frau Bundesrätin Dreifuss möchte ich doch aus 
liberaler Sicht stichwortartig einige «Gegenpflöcke» ein
schlagen. 
Das sicherste und beste Mittel zur Verbesserung der Woh
nungsversorgung für Mieter und Eigentümer und zur Erhö
hung der Eigentumsquote sind Massnahmen zur Deregulie
rung dieses Marktes und zur Stimulierung des Angebotes an 
Wohnbau land und damit an Wohnungen. 
Da möchte ich ein paar Stichworte quasi als Kontrapunkt zum 
eher sozialistisch geprägten Programm von KOllege Onken 
aufzählen. Es geht um die Verflüssigung des Baulandmarktes 
durch die Ermöglichung zum Beispiel der Privaterschlies
sung, allerdings ohne die planungsbürokratischen Schika
nen, wie sie das bundesrätliche Anschlussprogramm «Boden
recht im vom März dieses Jahres vorsieht 
Dieses Programm ist zurzeit in der Vernehmlassung. Es geht 
also langsam voran, Herr Onken, das weiss ich; von mir aus 
pressiert das Programm nicht so sehr, denn es ist in der Stoss
riChtung verfehlt Ich bin nicht der Meinung, dringend sei die 
Einzonung weiteren Landes in Bauzonen; es gibt genug Bau
zonen in unserem Land, doch mangelt es an der Erschlies
sung und an der Verfügbarkeit 
Im weiteren geht es um die Lockerung nutzungshemmender 
Vorschriften in kantonalen und kommunalen l:3auW3se,tze,n 
und um die der l:3e'V'/IIIIQUnn'O\l",rt",hr<ln 

Sache der und 

im """fr",",.." nr"""-'f'flT 
selbstverständlich unter sozialer rlU"t1Clr:;-

rung an Mieter, welche diese 
rung nicht tragen können. Dieser Progammpunkt ist 
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durch eine parlamentarische Initiative unseres Kollegen im 
Nationalrat. Rolf gemacht 
Weiter ist das vom ins ~~,~~'~Ii"h~ 

Vorkaufsrecht der Mieter und der 
das möchte ich Herrn Onken hier klar gesagt ha-
ben. Denn schrecken Investoren im 
Wohnbaumarkt noch mehr ab, als dies heute auf 
die bestehenden bereits der Fall 
Im weiteren es das das Thema des 

um den Einsatz der im Rahmen der 
",,,,no',n<.,.tt::.n \l,nrn~/V'"'''' zum Erwerb von selbsl'Qem 

tem unter des Vorsorgezweckes 
und ohne Benachteiligung der Gesamtheit der Versicherten. 
Diese Zielsetzung vermag die in der Kommissionsfas
sung zu erfüllen. 
Zudem ist der Erwerb von Wohneigentum fiskalisch zu erleich
tern; so ist von weiteren Erhöhungen des sogenannten 
mietwertes abzusehen. Solche Uebungen sind ja eines 
Hobbies unseres Finanzministers, die insbesondere in mei
nem Kanton Unwillen erregt haben. 
Schliesslich geht es um eine deutliche Senkung der Erstel
lungskosten durch Zurückschrauben der Ansprüche in bezug 
auf übertriebenen Luxus und übertriebene Individualisierung 
beim Bau von Wohnungen. 
3. Stichwort «Bürokratie»: In Artikel 30e, Sicherung des Vor
sorgezwecks, wird beispielsweise vorgeschrieben, dass die 
Veräusserungsbeschränkung tür Versicherte mit Vorbezugs
möglichkeiten, die ihren Wohnsitz in der Schweiz haben, im 
Grundbuch anzumerken ist Man macht dann aber gezwunge
nermassen eine Ausnahme für Versicherte mit Wohnsitz im 
Ausland, weil hier unsere grundbuchlichen Regelungen nicht 
oder nur mit einem völlig überrissenen bürokratischen Auf
wand angewendet werden könnten. Ich habe in der Kommis
sion - allerdings ohne Erfolg die Frage aufgeworfen, warum 
man diese einfache Regelung tür Personen mit Wohnsitz im 
Ausland nicht auch auf Personen mit Wohnsitz in der Schweiz 
anwenden und damit die Grundbuchämter von einer weiteren 
Anmerkungspflicht entlasten könne. Die Grundbuchämter ha
ben ja die Meinung, sie seien eigentlich nicht ein Notizbuch für 
aHe Sorten von Vorgängen auf dem Bodenmarkt 
Nun, ich habe auf einen Minderheitsantrag zu Artikel 30e ver
zichtet, möchte aber an diesem Beispiel gezeigt haben, dass 
mit dieser Vorlage - es kam ja in der Debatte schon zum Aus
druck - nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile verbunden 
sind, wie bei allem Menschenwerk. Trotz allem handelt es sich 
um ein sinnvolles Vorhaben. Solange wir nicht mit der grossen 
Deregulierung des Boden- und Wohnungsmarktes entschei
dende Schritte vorangekommen sind, müssen wir uns mit sol
chen Instrumenten behelfen. 

On. Morniroli: Che gli Svizzeri sono un po polo di inquilini e ri
saputo. Che tutti sono dei parere ehe si debba promuovere la 
proprieta d'alloggio e verita scontata Se pero si vuole che le 
cose cambino, ci si deve interrogare sui motivi di una scelta 
della gente piuttosto verso la locazione e non verso la pro
prieta d'abitazione. 
Ich mich, ob die von Mitteln 

etwas im Interesse der 
Wohneigentumsförderung bringt Dies heisst nicht, dass ich 
etwa dagegen bin, ganz im Gegenteil; ich finde es durchaus 
vernünftig, diese Möglichkeit zu eröffnen. Jene, die Wohn
eigentum haben, sollen ihre Mittel im Sinne des Gesetzentwur
fes einsetzen können. Ob aber die anderen, d. h. der Grossteil 
der Mieter, dadurch zum Wohneigentum animiert werden kön
nen, wage ich zu bezweifeln. 
Bringt übrigens die Operation langfristig und netto tatsäch
lich eine Minderung der Wohnkosten, wie dies 
wird? Ich habe in dieser grosse 

dass der Entscheid zum 

dies können alle hier Anwesenden bestaltlQen 
",ir"::.,.""",, Haus oder eine 
es sich rein ökonomisch nAC:ArlPn 

Tat Mechanismen wie die MiE3w,rertbeste'uer 
so vielen Kantonen die Erbschaftssteuer 

Nachkommen, ja sogar für den Ehepartner. Perverser geht es 
wahrlich nicht! 
Ich könnte Ihnen von Leuten aus der Deutschschweiz erzäh
len, die im Kanton Tessin ein Häuschen gebaut haben zum 
Teil in Selbstarbeit während der Wochenenden und Ferien-. 
mit der Absicht, sich im Rentenalter dorthin zurückzuziehen. 
Jetzt müssen sie aber eine andere finden. Auf dem Pa-

nämlich werden diese Leute immer reicher. Ihr Grund-
stück ist in die die Boden-

ge:stiElgEin was zu einer höheren amtii-
führte. wurde dadurch der Mietwert 

obwohl das Häuschen immer dasselbe 
QeOllEm.m ist Die AHV-Rente genügt nicht mehr, und diese 

müssen verkaufen. Sie wissen ja, was «verkaufen müs
sen» bedeutet 
Wer indessen diesen Fall übersteht und die Uebung durch
zieht, der tut gut daran, das Geld auf die Seite zu legen, um 
den Nachkommen die Bezahlung der Erbschaftssteuer zu er
möglichen. Der Staat besteuert somit sogar die Toten. Ent
schuldigen Sie bitte die etwas polemische Aeusserung. 
Wenn wir aber das Wohneigentum wirklich fördern wollen, 
müssen wir die Rahmenbedingungen zur Förderung des 
Wohneigentums grundsätzliCh überdenken. Wie schon der 
Kommissionssprecher gesagt hat, müssen die Kantone dies
bezüglich über die Bücher gehen und ihre Steuergesetzge
bung gründlich überdenken. 
Ich bin für Eintreten, weil ich es für richtig erachte, dass jene, 
die sich zugunsten von Wohneigentum entschlossen haben, 
die Möglichkeit erhalten sollen, Mittel aus der beruflichen Vor
sorge eigeninvestitionsmässig einzusetzen. Ich betrachte es 
aber als Illusion, wenn man glaubt, man könne damit unsere 
Schweizer zum Wohneigentum motivieren. 

Bisig: Die Wohneigentumsförderung gilt zu Recht als vor
dringliche Aufgabe des Bundes, dies nicht nur aus sozialpoliti
scher, sondern auch aus staatspolitischer Sicht Die äusserst 
magere Wohneigentumsquote in der Schweiz zwingt zum 
Handeln, das hat auch der Bundesrat erkannt 
Der schweizerische Durchschnittswert von rund 30 Prozent 
täuscht aber etwas. In den Landkantonen sieht die Situation 
bedeutend erfreulicher aus. Man muss sich fragen, ob die ex
trem tiefen Werte in den Stadtkantonen nicht mit einer durch
aus gewünSChten Mobilität und Unabhängigkeit zusammen
hängen und ob das Verhältnis zwischen Vermieter und Mieter 
nicht wesentlich besser ist, als es viele wahrhaben wollen. 
Die berufliche Vorsorge ist als kapitalintensives System sehr 
wohl geeignet, dem Bedürfnis nach Wohneigentum Rech
nung zu tragen. Die Förderungsmassnahmen, die sich auf das 
Wohneigentum am Wohnort des Versicherten beschränken, 
erscheinen mir als zweckmässig. Es wäre - wie mehrfach er
wähnt - verfehlt, von diesen Massnahmen allein Wunder zu er
warten. 
Im Gegensatz zu Herrn Onken bewerte ich aber das Vorkaufs
recht der Mieter als kontraproduktiv und in diesem Sinn nicht 
als brauchbare Alternative. Die Gründe für die minimale Wohn-
eigentumsquote in der Schweiz sind Es ist 
noch nicht allzu her, da war die für 

das der Probleme. Geld war in genü-
gendem vorhanden; die Kreditgeber waren bereit, 
bis an die Grenzen des Verantwortbaren zu gehen, manchmal 
sogar darüber hinaus. Die Wohneigentumsquote stieg in die
ser Phase gesamtschweizerisch trotzdem nur unwesentlich. 
Eine wirksame Breitenstreuung des Wohneigentums muss ur
sachentherapeutisch angegangen werden. Billiges Geld hilft 
lediglich über die echten Hindernisse hinweg. Die wirklichen 
Probleme sind im ungenügenden Markt auf dem Wohnungs
sektor zu suchen. 
In seiner Antwort auf meine Motion "Reduktion der Kosten 

mrloc,,,,t fest, dass 
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mässige Qualitätsanforderungen, u. a auch im Rahmen des 
Wohnbewertungssystems des Bundes. 
Aber auch Bestimmungen, für die der Bundesrat selbstverant
wortlich zeichnet, wie die Sperrfrist für die Veräusserung nicht
landwirtschaftlicher Grundstücke und die Pfa.ndlbeLastiUl 

(lAhnirAn dazu. Nicht vergessen werden dürfen 

schaffung und letztlich auch das wenig 
Mietrecht 

im Falle der Ersatzbe

Auch wenn die Wohneigentumsförderung mit den Mitteln der 
beruflichen von Herrn Coutau zu Recht als Schritt in 
die richtige Richtung bewertet wird, dürfen die erwähnten ef
fektiven Ursachen unserer zu tiefen WOhneigentumsquote 
nicht ausser acht gelassen werden. Wenn der Wohnungs
markt nicht zu genügen vermag, wenn das Wohneigentum 
schlicht zu teuer ist, wird sich der Erfolg der Vorlage in zu en
gen Grenzen halten. 
Ich unterstütze die Wohneigentumsförderung mit den Mitteln 
der beruflichen Vorsorge mit Ueberzeugung, bitte den Bun
desrat aber, nicht auf halbem Weg haltzumachen und auch 
die weiteren eigentumsfördernden Massnahmen unverzüg
lich in die Wege zu leiten. Die Probleme sind weitgehend er
kannt, sie müssen nur noch umgesetzt werden, allzu viel Zeit 
haben wir dafür nicht mehr. 
Ich votiere für Eintreten, werde aber in der Detailberatung 
noch einige kritische Bemerkungen betreffend Rückzahlung 
anbringen müssen, sind doch in Artikel 30d verführerische An
reize zur Spekulation auszumachen. 

Kündig: Ich danke dafür, dass aufgrund der parlamentari
schen Initiative, die gleichzeitig von Frau Spoerry im National
rat und von mir im Ständerat eingereicht wurde, eine Geset
zesvorlage unterbreitet worden ist Ich habe die Begründung 
dieser Initiative damals abgegeben und möchte nicht darauf 
zurückkommen. Nichtsdestoweniger scheinen mir aufgrund 
der Diskussion und insbesondere weil ein recht laues Inter
esse an dieser Vorlage vorgebracht wird, einige Bemerkungen 
notwendig. 
Was ist eigentlich Wohneigentum? Im allgemeinen Volks
mund denkt man immer, das sei eine Villa mit einigen hundert, 
wenn nicht tausend Quadratmetern Umschwung, wenn mög
lich einem Schwimmbad und weiterem Komfort In Tat und 
Wahrheit ist aber Wohneigentum der Wohnraum, den man 
selbst belegt, den man selbst nutzt und der aufgrund der eige
nen finanziellen Möglichkeiten auch gemietet werden kann. 
Es geht im wesentlichen darum, dass in Zukunft auch dem 
heutigen Mieter die Gelegenheit geboten wird, diesen Wohn
raum selbst zu kaufen, denn es ist doch klar, dass er schon 
heute mit seinem Mietpreis die Kosten, die Amortisation und 
die Renovation des von ihm genutzten Mietraumes mitfinan
ziert oder voll finanziert In diesem Sinne ist es auch im Inter
esse der langfristigen Nutzung der Mietobjekte, des Mieter
schutzes und ähnlichem mehr von Bedeutung, dass der heu
tige Mieter zum Eigentümer des von ihm benützten Wohnrau
mes werden kann. Aufgrund des Gesetzes muss er es ja nicht 
werden. Dieses Gesetz wird mit Sicherheit auch nicht eine La-
wine auslösen, die die Um-

verändert, die die entlastet oder mehr. 
Vor solchen Beurteilungen muss man eindeutig warnen. 
Ich verstehe die Sozialdemokraten nicht, die immer wieder 
Forderungen für das Vorkaufsrecht des Mieters auf den von 
ihm benützten Raum aufstellen und ihm andererseits das 
Geld, das für ihn selbst angespart wurde - denn es handelt 
sich um individuelle Sparkonten -, nicht zur Verfügung stellen 
wollen, weil er es aus dem sogenannten Kollektiv herauslöst 
Es geht darum, das System wieder in sich zu schliessen und 
das zwangsgesparte Geld wieder nutzbringend einsetzen zu 
können. 

\!Alrc:;r'h""n lrlas;afl,SeIlS(~nfl1t und keine Pensions-
kasse ist daran dezentralen eine ak-
tive WOhnbauförderung zu betreiben, weil das der Ver-

mietung schlussendlich zu 
tumsförderung ist es rnr,,.,",<,," 
scheideneren Orten der S.-,hW'AI7 

Kapitals 
kunft 1T1i',,.,li,,..h 

behalten. 
Man auch immer wieder davon, dass Menschen, de-
nen ihres werden, im Alter von 
65 Jahren keine erhalten. Das stimmt; 
sie wird um das das sie \/{)I'7A,itin 

nommen haben, um selbst zu hA,~.-,r'Clt_ 

fen. Aber gleichzeitig wird ihr Wohneigentum um dieses 
tal günstiger und ihre Mietbelastung entsprechend kleiner 
werden. Der Nutzen wird im Verhältnis zur Rente, die er 
schlussendlich bekommt, um ein Mehrfaches grösser sein. 
Das Aequivalent auf diesem Gebiet ist geschaffen. 
Eine Frage, die sich im Zusammenhang mit der heutigen Ge
setzesberatung stellt, ist die weitere Versicherung der Invalidi
täts- und Hinterlassenenrisiken. Darauf werden wir später zu 
sprechen kommen. Dazu werde ich mich noch kurz äussern. 
Aber ich danke grundsätzlich dafür, dass die Kommission 
doch einhellig, wenn offensichtlich auch ohne Begeisterung, 
einem Modell zugestimmt hat, das sich in Zukunft - davon bin 
ich überzeugt - positiv entwickeln kann. 

Onken: Endlich ein bisschen Diskurs und echte Diskussion! 
Das ist eigentlich wünschenswert, und die Voten von Herrn 
Kündig und Herrn Loretan fordern mich doch heraus, ganz 
kurz noch etwas zu erwidern. 
Herr Kündig hat jetzt gesagt, wirforderten immer das Vorkaufs
recht, seien aber nicht bereit, den potentiellen Käufern auch 
die entsprechenden Mittel zur Verfügung zu stellen. Das 
stimmt einfach nicht! Wir fordern zwar das eine, das ist richtig, 
das habe auch ich wieder getan. Aber wir sind durchaus be
reit, auch hier Hand zu bieten und dieser Vorlage zuzustim
men. Weder im Nationalrat - sei es in der Kommission oder im 
Plenum - noch in der ständerätlichen Kommission und heute 
hier im Rate selbst ist ein Antrag auf Nichteintreten oder ein 
Antrag auf Ablehnung gestellt worden. 
Ich habe gesagt: Ich hege eine gewisse Skepsis, ich habe et
welche Zweifel, aber die reichen nicht aus, um mich grund
sätzlich gegen diese Vorlage zu stellen. Ich bin durchaus be
reit mitzumachen, und meine Parteifreunde sind es auch. 
Doch werde ich den Verdacht nicht los, dass die Falschen be
günstigt werden könnten, dass es gar nicht um die Wohnei
gentumsförderung geht, von der jetzt Herr Kündig wieder ge
sprochen hat Es wird damit nämlich nicht so sehr neues 
Wohneigentum gefördert, sondern vorab solches, das schon 
besteht, es ist also eine Entlastung bisheriger Hauseigentü
mer, was im Einzelfall auch durchaus sinnvoll sein kann. 
Ich wäre natürlich noch freudiger auf diese Vorlage eingetre
ten, wenn sie ein Pendant gebracht hätte: das Vorkaufsrecht 
der Mieter. Das ist nicht ein sozialdemokratisches Programm, 
Herr Loretan! 
Es ist manchmal ganz gut, sich früherer Diskussionen, frühe
rer Vorstösse zu erinnern. Ich habe hier diesen Folianten zur 
Hand genommen, in an eine Diskussion, die wir 
um eine Motion Rhinow und um Motion Schmid Carlo ge-
führt haben. Das war allerdings in einer politisch etwas ande
ren Zeit Damals war gerade die Stadt-Land-Initiative ver
gleichsweise knapp verworfen worden. Die beiden Herren wa
ren mit vielen anderen unterwegs, um dieses Volksbegehren, 
das ihnen zu weit ging, zu bekämpfen. Aber sie haben damals 
den Leuten versprochen: Wir werden andere, geeignetere 
Massnahmen ergreifen, die eigentums rechtlich unbedenklich 
sind. Wir werden diese in den Räten machen, wir 
werden diese vorantreiben, damit echte für die Pro-
bleme werden. 
Das liest sich dann Herr 

das selbstgelnt 
bau zu fördern; 

die Spekulation zu hAI<ClnnntAn' 

der Baulandhortung entgegenzuwirken; 
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- den Druck institutioneller Anleger auf dem Bodenmarkt zu 
mildern; 

die rf>r·ht.,'f>it:if1f> Erschliessung der richtig dimensionierten 
Bauzonen voranzutreiben; 
- die Bauweise und die der be-
stehenden Bausubstanz zu fördern." 1989 S 
Das ist das freisinnige 
mals Herr Carlo Schmid f1",rt",rlf1~>r'l 
dent der CVP ist, wie Sie Er schreibt zum u",!",~m:" 
Punkt 2 seiner Motion: «Der Bundesrat wird uv.aUli"OILjl, 

zum Zwecke der der vlJ'''''U''CW 

tung eine Revision des 
und dabei insbesondere vorzusehen, in die Bauzone 
gezonte Grundstücke innert bestimmter Frist zu erschliessen 
und zu überbauen sind und dass die Versäumnis der Ueber
bauungsfrist zur Auszonung des betreffenden Grund
stückes .... führt" Das ist eine konsequente Massnahme, die 
in den Kantonen Appenzell Ausserrhoden und Appenzell In
nerrhoden schon heute besteht 
Eine andere Forderung, Punkt 3 Buchstabe c - sie wurde 
dann allerdings nicht als Motion, sondern als Postulat über
wiesen -, lautet: " .... die Stellung des Mieters dahingehend zu 
verstärken, dass ihm ein Vorkaufsrecht an der von ihm be
wohnten Wohnung eingeräumt wird.» (AB 1989 S 103) Auch 
hier eine Forderung also, an die ich vorhin erinnert habe, die 
aber von bürgerlicher Seite schon in diesen Rat hineingetra
gen worden ist 
Ich verlange eigentlich nichts anderes, als dass diese Vor
stösse ernst genommen und die Massnahmen, die Herr Bun
desrat Koller jetzt in die Vernehmlassung geschickt hat, beför
derlichst behandelt werden. Und ich erwarte, dass wir dieses 
Paket von Massnahmen bald einmal präsentiert bekommen, 
damit neben dem, was wir hier und heute beschliessen und 
wozu ich gerne Hand biete, auch die anderen Möglichkeiten 
genutzt werden, um das Wohnen und das Bauen in diesem 
Land zu verbilligen. Darauf warte ich noch immer, warte ich 
sehr dringlich und hoffe, dass der Bundesrat diese Vorlagen 
nun endlich vorantreibt 

Mme Dreifuss, conseillere federale: J'ai suivi avec grande at
tention cette discussion et je tiens a remercier tous ceux qui y 
ont participe. Je tiens a remercier tout particulierement le pre
sident et le rapporteur de votre commission. 
Les merites qui reviennent aux deux initiatives parlementai
res - celle de Mme Spoerry au Conseil national et la votre, Mon
sieur Kündig -, en tant que points de depart du projet de loi, 
ont ete soulignes. Je tiens bien sOr aussi a rendre a Cesar ce 
qui appartient aCesar, c'est-a-dire a reconnaltre que le mes
sage qui vous a ete soumis est effectivement la mise en forme, 
la mise en musique de ces deux propositions importantes qui 
portaient I'accent surtout sur le probleme de I'accession a la 
propriete du logement au moyen du 2e pilier, en mettant au 
premier chef I'importance d'une politique d'acces au loge
ment 
Si vous me le permettez, j'aimerais d'abord donner une 
ciation de ces importants projets de loi par rapport a 
sociale, comme intervenants ,'on fait b""It>·m,'nt 

la propriete du Itv,orn",!~t 
un instrument de politique sociale le sens, encore une 
fois, des risques qui doivent etre couverts. Ce n'est pas verita
blement un instrument de la solidarite sociale, mais plutot un 
instrument de la prevoyance sociale individuelle, en ce sens 
que son objectif n'est pas de redistribuer des revenus entre 
ceux qui gagnent plus et ceux qui gagnent moins elle n'agit 
pas sur I'inegalite face a la fortune des citoyennes et des ci-
toyens de ce pays -, mais plutat de aux assures 
d'utiliser de la meilleure en fonction de leurs 

interets, leurs liee au 2e 
un but dont est 

Si !'on pose le probleme en ces termes, je crois qu'iI faut effec-
tivement se poser trois le projet assure-t-iI effective-
ment une securite pour les buts de nr""f("""r'l"o 

etre une assures 
pO.ssIDllltes:? Permet-i! suffisamment de combattre 

pourraient en resulter? 
r"",.irlc,m,:>nt dirai que le nrr,hLprr't> de la securite a ete la 

et la raison, d'ailleurs, pour .aLIUC:""" 

avaient ete faites par le Conseil 
bien sur d'un certain en ma-

afin d'assurer qu'iI y aurait 
oblectlts de qui ont 

,,,,,,,olme plus 
leger ne chargeant pas trop les institutions de pro
fessionnelle, mais restant, a notre avis, acceptables et garan
tissant que le but de prevoyance solt, dans la plupart des cas, 
assure. 
11 y a un autre probleme dont nous aurons I' occasion de discu
ter dans la deuxieme partie du debat: c'est celui concernant 
I'assurance contre le risque d'invalidite et de deces, s'll se pro
dult avant I'äge de 50 ans, c'est-a-dire le risque que f'assure se 
retrouve effectivement uniquement avec une participation a la 
propriete de son propre logement, mais prive entierement de 
rente. Nous aurons a discuter de ce point puisque le Conseil 
national, la majorite de la commission du Conseil des Etats et 
la minorite de la commission ont fait des propositions a ce su
jet et que ce point est extremement important et posera effecti
vement aussi le probleme de la responsabilite de I'assure lui
meme, face aces risques dont nous aurons a debattre. 
Sur le plan de la securite, les autres arguments qui ont ete evo
ques, notamment par votre rapporteur, c' est-a-dire le maintien 
de la valeur de I 'objet qui est certainement mieux assure par ce 
type de prevoyance, jouent un role important et nous permet
te nt de dire que les risques sont reduits, que ce so nt des ris
ques qui correspondent sans doute au desir de responsabilite 
qui s'est manifeste, dans le cadre de la gestion des fonds du 
2e pilier, tres largement et de plus en plus largement dans no
tre opinion publique et que, dans ce sens-la, ce risque que les 
gens desirent prendre est un risque mesure. 
En ce qui concerne I'egalite des assures - j'ai parle tout a 
I'heure de la necessite qui avait ete posee au Conseil national 
d'eviter surtout la lourdeur administrative du controle, a savoir 
que I'objet pour lequell'investissement avait pu etre fait avec 
les fonds du 2e pilier ne soit pas detourne de I'utilisation de la 
prevoyance ou de la garantie de la prevoyance -, je dirai que 
cela correspond aussi ace desir d'egalite de traitement entre 
assures. 11 serait en effet extremement peu acceptable ou peu 
sympathique que les charges administratives des institutions 
de prevoyance soient alourdies par ce mecanisme, lesquelles 
charges peseront finalement sur les possibilites concernant 
I'ensemble des assures. 11 faut que, dans la mesure du possi
ble, des fonds soient effectivement sortis, aussi du point de 
vue administratif, des responsabilites des institutions de pre
voyance elles-memes, avec un mecanisme qui permette, mal
gre tout - ce sera le troisieme point -, de prevenir les abus. 
L'acces a la propriete du logement ne peut bien sur pas etre 
considere camme un acces ouvert a I'ensemble la 

d'une totalement de rlififOrt,nr'oc 

quant aux revenus, trap de differences quant la fortune entre 
les habitants de ce pays font que certains ont effectivement ac
ces a la propriete du logement alors que d'autres s'en voient 
exclus, non pas a cause de la reglementation qui est proposee 
aujourd'hui, mais a cause de i'inegalite profonde qui existe 
dans ce pays en termes de revenus et en termes de fortune. 11 
serait donc iIIusoire - et je remercie votre conseil d'avoir cha
que fois montre avec beau coup de lucidite aussi les limites de 
cette de ne pas faire croire y a la une 
vertu re a de la UUIJU'idll!UI 

la nm.nri.6tb 

ce genre 
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Ce qui est tres rejouissant dans cette proposition. c'est que 
I'on ne se concentre pas sur la pleine accession a la propriete 
du mais que des formes intermediaires qui consis-
tent reduire le cout du a ades formes 
collectives de comme les solent 

le Conseil 
deux initiatives. 11 

est certainement tres favorable, car a re9u un tres bon ac
cueil, que ce soit au Conseil national ou au sein de votre com
mission. 11 permet malgre tout d'etendre dans cet instrument 
I'acces a la pour I'assure ne beneficie pas de re
venus et de ressources du 2e suffisants pour un 
!nr,,,nn,,,.t en toute "rr.ndata 

concerne les d'abus, dont certains ont ete 
je crols que nous nous sltuons sur un 

chemin median qui essaie de tenir cornpte a fols de ce be-
soin de responsabilite et d'un certain risque d'abus. vou-
drals avertir le Conseil, en remerciant les membres ce 
Conseil qui auraient ete tentes de faire des propositions de mi
norite de ne pas les avoir faites: nous avons besoin de fixer, au 
moins dans le Registre foncier, une limitation du droit d' aliena
tion, d'autant plus que les institutions elles-memes ne veulent 
pas maintenir cette surveillance - pour les raisons que j'ai evo
quees tout a I'heure - pendant toute la duree d'attente entre le 
moment de I'achat, le moment Oll I'on disposerait des fonds 
du 2e piller, et celui Oll le risque assure se realiserait Dans ce 
sens-la, encore une fois, je crois que nous avons une voie me
diane, qui assurera I'optimum - non pas le maximum - de se
curite, d'egalite et de contrale des abus dans une optique de 
prevoyance sociale. 
En ce qui concerne rnaintenant la mesure d' encouragernent a 
la propriete du logement, parmi toute une palette de mesures 
dont M. Onken a parle tout a I'heure, je voudrais faire aussi 
quelques remarques et repondre a une question qui a ete po
see. 11 est vrai que I'initiative rnettait certainement I'accession a 
la propriete du logement encore plus au premier plan, plus 
peut-etre que je ne le fais aujourd'hui dans cette proposition 
Oll j'aimerais mettre en evidence des objectifs de prevoyance 
sociale. C'est legitime et cela correspond aussi aux prises de 
position du Conseil federal. Que ce soit dans son programme 
de politique foneiere ou dans les directives gouvernementales 
1991-1995, le Conseil federal a toujours designe I'encourage
me nt a la propriete du logement comme etant une affaire ur
gente. 
11 convient de souligner que ce n'est qu'une mesure parmi 
d'autres et que la mesure du droit de preemption legale a la
quelle M. Onken a fait allusion est certainement une mesure 
tout aussi importante pour la promotion de la propriete privee 
de logements en Suisse. Comme vous le savez, ce droit de 
preemption a fait I'objet d'une procedure de consultation, dont 
les resultats sont attendus pour le courant de I'ete. Le Conseil 
federal aura donc a se prononcer effectivement cette annee 
encore, et j'espere que nous pourrons alors repondre de 
fagon plus precise quant au calendrier que vous nous deman
dez concernant la mise en place de ces mesures. 
La mesure qui vous est proposee aujourd'hui ne bouleversera 
pas le marche du logement en Suisse, pas plus ne ren-

ments. estimations qui ont faites, les mesures 
proposees pourraient augrnenter de I'ordre de 5 pour cent le 
nombre de proprietaires dans notre pays, lesquels, actuelle
ment, representent en moyenne 30 pour cent compte tenu du 
fait que les differences regionales sont effectivement tres im
portantes. I! ne s'agit en fait, dans ce sens-la, que d'elargir les 
prestations de la prevoyance professionnelle par une forme 
supplementaire que I'assure pourra lui-meme librement choi
sir. La mesure proposee parait d'autant 
permet, d'une part, de feduire la 

rac,on,te>"t les frais de lr1r,ornol~t 

Conseil federal se rallie acette decision. Oe meme, le Conseil 
federal se rallie a I'autre decision prise par le Conseil national 
concernant de la somme mise a la de 
I'assure. Le Conseil federal eta;t d'avis et je qu'il avait 
d'excellents en I'occurrence que le reyu 

"t;:",Urt:7W EI que lors de la survenance cas 
les assures n'aient 

paur 
au moment du versement, et Conseil ne 

acette solution autant que les cantons y 
mais iI EI faire remarquer ici que, compte tenu 

n""mnn elevee a sont soumises les prestations 
dans certains cantons que des autres laxes que I'assure 
doit payer 10rsqu'iI acquiert un logement, cette mesure de pro
motion de I'encouragement de I'accession a la propriete per
drait de son efficacite pour nombre d'assures si les cantons 
maintiennent les legislations dans leur etat actuel. 
Voila ce que je pUis dire en vous invitant bien evidemrnent a 
entrer en mauere sur ce projet et a en deliberer dans le detail. 11 
s'agit, je le repete, d'une voie mediane: la recherche d'un opti
mum entre des objectifs multiples, chacun d'entre eux etant le
gitime et meritant d'etre poursuivi. La cornbinaison d'autant 
d'objectifs rend la tache difficile, mais j'ai I'irnpression que le 
projet, tel qu'iI est issu des deliberations du Conseil national et 
de votre cornmission, nous donne une chance de realiser cet 
optimum. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
L 'entree en matiere est decidee sans opposition 

Detailberatung - Discussion par artic/es 

Sehüle, Berichterstatter: In der Detailberatung hat sich die 
Kommission weitgehend der Linie des Nationalrates ange
schlossen. Sie unterbreitet Ihnen - mit einer einzigen Aus
nahme - alle Anträge einstimmig. 
Die Spezialität dieser Vorlage besteht darin, dass sie in einem 
ersten Teil die Regelungen des Bundesgesetzes über die be
rufliche Vorsorge enthält und in einem zweiten Teil synchron 
die Regelungen aus dem Obligationenrecht (den überobliga
torischen Teil betreffend). 
Wir schlagen Ihnen vor, dass wir in der Detailberatung die Be
schlüsse im BVG-Teil fassen; diese sollen dann gleichzeitig 
auch für den OR-Teil im Sinne bloss noch redaktioneller An
passungen - Gültigkeit haben. 

Titel und Ingress, Ziff. I Einleitung 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Titre et preambule, eh. I introduetion 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Gliederungstitel vor Art. 27, Art. 30a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Titre preeedant "art. 27, art, 30a 
Proposition de {a commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Art.30b 
der Kommission 

zum Beschluss des Nationalrates 
la commission 

",nnprpr a la decision du Conseil national 
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Kündig: Man spricht im Artikel 30b und auch in weiteren Arti
keln immer wieder von der Höhe der Frt~izl}qiqkeit!5IeistIJr 
Nach der Terminologie des Gesetzes ist die FrE~izllqil:JkE,itslej-

ein das bei Ausscheiden 
lig aber der Dauer 
rend der Dauer der besteht ein 

nicht, dass eine 
ich wäre froh, wenn man im In

Gesetzes die Redaktionskommission 
würde bevor das lliffAfPfl7h,:>ypjni,nllr'''RVP'7::lYl. 

ren einsetzt -, dort, wo es um 
ob man nicht besser von einem 

sprechen würde. 

Mme Dreifuss, conseillere federale: Je crois que cette correc
Uon devrait etre faite. Je pense qu'on pourrait proposer tout 
simplement - mais a I'intention de la Commission de redac
tion - que I'assure puisse mettre en gage le droit aux presta
tions de prevoyance ou un montant La remarque est tout a fait 
justifiee et la solution se trouvera faciiement 

Angenommen - Adopte 

Art.30c 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
.... einen Betrag für Wohneigentum für den eigenen .... 
Abs.2 
Versicherte dürfen bis zum 50. Altersjahr einen Betrag bis zur 
Höhe der Freizügigkeitsleistung beziehen. Versicherte, die 
das 50. Altersjahr überschritten haben, dürfen höchstens die 
Freizügigkeitsleistung, auf die sie im Alter 50 Anspruch gehabt 
hätten, oder die Hälfte der Freizügigkeitsleistung im Zeitpunkt 
des Bezuges beziehen. 
Abs.3 
Der Versicherte kann diesen Betrag auch tür den Erwerb von 
Anteilscheinen einer Wohnbaugenossenschaft oder ähnlicher 
Beteiligungen geltend machen, wenn er eine dadurch mitfi
nanzierte Wohnung selbst benutzt 

Abs.4 
Mehrheit 
.... Vorsorgeeinrichtung gekürzt (Rest des Absatzes strei
chen) 
Minderheit 
(Schiesser, Beerli, Coutau, Huber, Onken, Roth) 
.... zu vermeiden, bietet die Vorsorgeeinrichtung eine Zusatz· 
versicherung an oder vermittelt eine solche. 

Abs.5 
.... oder wird sie ihm verweigert, so kann er das Gericht an· 
rufen. 
Abs.6,7 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art.30c 
Proposition de la commission 
AU 
.... d'un montant pour la propriete .... 
AI. 2 

AI. 4 
Majorite 
.... de prevoyance eSI)ec;tives. 
Minorite 

AI. 5 
. ... ou s'il est retuse, I'assure peut en 
AI.6J 

lerestede 

au tribunal. 

Adherer a la decision du Conseil national 

Abs, 1-3-AI. 1-3 

Schüle, Berichterstatter: Hier geht es lediglich um eine redak
tionelle Aenderung. Es geht darum, diesen Artikel sprachlich 
besser zu fassen, damit er für den Leser verständlicher wird. 
Absatz 1 sollte auch in der Fassung des Bundesrates nicht die 
Höhe des Vorbezuges festlegen, sondern eine dreijährige Ka
renzfrist festschreiben, damit es nicht kurz vor dem Eintreten 
des Vorsorgefalls zu einer negativen Selektion der Risiken 
kommt In der bundesrätlichen Fassung war in Absatz 1 die 
Formulierung «bis zur Höhe seiner Freizügigkeitsleistung» 
aufgenommen, was aber in Absatz 3 gleich wieder relativiert 
werden musste. Wir glauben, für die Absätze 1 bis 3 eine ver
ständlichere Fassung gefunden zu haben. 

Angenommen - Adopte 

Abs. 4-AI. 4 

Schiesser, Sprecher der Minderheit: Es ist tatsächlich so, 
dass hier der einzige Minderheitsantrag vorliegt Wie Sie se
hen, ist diese Minderheit recht breit zusammengesetzt Sie er
streckt sich von Herrn Onken bis zu Herrn Coutau. Wenn Sie 
die räumliche Spannweite hier im Saal betrachten, wäre damit 
eigentlich beinahe der ganze Rat überbrückt 
Worum geht es? Es geht der Minderheit darum, dass das Ge
fahrenpotential, das mit dieser Vorlage und der entsprechen
den Beanspruchung von Geldern der zweiten Säule verbun
den ist, offengelegt wird. Dabei handelt es sich im wesentli
chen um den verminderten Versicherungsschutz, insbeson
dere im Risikofall, also im Invaliditätsfall. Es geht um die Ab
deckung von Einbussen aus Einkommensbestandteilen, die 
nach der Inanspruchnahme von Geldern der zweiten Säule für 
den Erwerb von Wohneigentum eintreten können. Will man 
sich darüber Rechenschaft geben, wie gross diese Einkom
menseinbusse sein kann, muss man Tabelle 5 in der Bot
schaft betrachten: Je nach Art der Kasse und deren Finanzie

sinkt die verbleibende Leistung im Extremfall bis auf 
des ab. Es kann 

also eine Einbusse von zu 70 Prozent der Invali(jit~ttsr'ente 
entstehen. Wenn die entsprechenden Gelder beispielsweise 
im Alter 51 vollständig beansprucht werden, verbleiben ge
mäss Tabelle 5 bei Männern 35 Prozent und bei Frauen 
30 Prozent der ursprünglichen ungekürzten Altersleistung. 
Auf dieses Gefahrenpotential muss der oder die betreffende 
Versicherte aufmerksam gemacht werden. Oft besteht eine ge
wisse Euphorie; man kann WOhneigentum erwerben, alles an
dere spielt in diesem Moment keine Rolle. Der Risikofall ist ver
meintlich weit entfernt, aber vielleicht sehr nahe. Das 
böse Erwachen wenn man zur Kenntnis nehmen muss, 
wie stark 

michael.tellenbach
Textfeld



10. Juni 1993 S 447 

Was passiert, wenn derartige Risikofälle eintreten und die ent
sprechende Abdeckung nicht besteht? Am Schluss werden in 
solchen Fällen Fürsorgeleistungen beansprucht Das können 
wir zwar nicht verhindem, aber wir können mit unserem Min
riorh,,.tc,,,,n,fr::ln dazu dass das Erforderliche vorge-
kehrt wird, das sollten wir tun. 
Ich betone nochmals: Es nicht darum, dass eine oOllqalIO-
fische Versicherung wird, es bloss darum, 
dass dem Versicherten der von Geldern 
der zweiten Säule für den Erwerb von klipp 
und klar gesagt wird, welche Risiken damit sind 
und wie diese Risiken werden können. Das ist der 
Inhalt des Er kostet uns nicht viel, kann 
aber Fälle verhindern, in denen gesagt wird: Wenn ich 
das gewusst hätte, hätte ich diese Gelder nicht beansprucht! 
Solche Fälle sollten wir nach Möglichkeit vermeiden. 
Deshalb bitte ich Sie, diesem zuzu-
stimmen. 

Schüle, Berichterstatter: Herr Schiesser hat auf die enorme 
Spannweite dieser Minderheit hingewiesen; sie reicht von 
Herrn Coutau bis zu Herrn Onken. Man müsste allenfalls die 
Frage stellen: Sind die Motive wirklich überall dieselben? Es ist 
auch richtig, dass wir in der Kommission diesen nicht zentra
len Punkt sehr knapp mit 7 zu 6 Stimmen beschlossen ha
ben. Wichtig scheint uns - hier ist die Kommissionsmehrheit 
mit der Minderheit völlig einig -, dass voll informiert werden 
muss. In diesem Zusammenhang verweise ich Sie auf Arti
kel30g, Ausführungsbestimmungen, wo festgehalten ist, 
dass der Bundesrat Bestimmungen zu erlassen hat über «die 
Pflicht der Vorsorgeeinrichtungen für die Information der Versi
cherten im Falle der Verpfändung oder des Vorbezugs über 
die Auswirkungen auf ihre Vorsorgeleistungen, über die Mög
lichkeit der Zusatzversicherung für die Risiken Tod und Invali
dität und auf die steuerlichen Folgen». Es ist also völlig klar, 
dass diese Information erfolgen muss, dass der Bundesrat 
das über diese Ausführungsbestimmungen viel besser tun 
kann, als wenn wir an dieser Stelle zusätzlich die Vorsorgeein
richtungen dazu auffordern, Zusatzversicherungen anzubie
ten oder zu vermitteln. Die Information ist sichergestellt, es 
geht aber noch um die Frage eines solchen Zusatzgeschäftes. 
Die Mehrheit Ihrer Kommission sieht eine gewisse Gefahr der 
Ueberreglementierung in diesem Zusatz, vor allem aber die 
Gefahr, dass wir hier einseitige Wirtschaftsförderung zugun
sten der Versicherungsbranche betreiben, und darauf wollten 
wir verzichten. Wir sollten es bei der Information belassen. 

Kündig: Natürlich kann man im Zusammenhang mit dem Min
derheitsantrag von Ueberreglementierung sprechen. Auf der 
anderen Seite haben wir bei der Sozialversicherung tatsäch
lich ein Problem betreffend die Langzeitrente und die Hinter
lassenenrente. Wenn wir nun beginnen, die Kapitalien in ei
nem gewissen Alter abzuzwacken und für Wohneigentumsför
derung einzusetzen, dann ist ein Teil dieser Sozialvorsorge 
nicht mehr existent in diesem Sinne möchte ich Sie bitten, 
den Minderheitsantrag oder, wenn Sie wollen, den Antrag des 
Nationalrates zu unterstützen; die beiden sind fast 
identisch. 
Ich möchte aber auf etwas hinweisen: Aus dieser Situation ent
stehen neue Kosten, die aufgrund des BVG nach den Finan
zierungsvorschriften mindestens zur Hälfte durch den Arbeit
geber zu berappen wären; dies kann natürlich nicht der Sinn 
sein. Man müsste also - zuhanden der Behandlung im Natio
nalrat - die Frage noch einmal überdenken: Ist es notwendig, 
dass im Gesetz ein Passus aufgenommen wird, der sagt, dass 
die entstehenden Zusatzkosten denn es entstehen so oder 
so Kosten, die auch vom zu übernehmen sind 
vom Versicherten zu wären, oder 
das hier 

2Q.S 

Schiesser, Sprecher der Minderheit: Als Vertreter der Minder
heit kann ich mich diesem Votum vollständig anschliessen. Es 

dass die Kosten, die sich aus einer Zu
natürlich nicht zur Hälfte zu Lasten 
sondern vom entsprechenden Ver-

zu tragen sind. Das war die klare Ab-

Mme Dreifuss, conseillere federale: Le Conseil federal soutient 
soit la version du Conseil national soit la version par 
la minorite Schiesser. Le social qui a souleve 
ces deux instances est tout a fait reel; "information doit 
faite a I'assure et la de pallier a ce risque doit lui etre 
offerte. 
Mais j'aimerais vous rendre attentifs au fait que le risque ne 
peut etre assure que pour des montants tres importants et 
que, comme pour I'ensemble de cette proposition, tout le 
monde n'aura pas les moyens financiers de s'assurer contre 
un tel risque. Les montants necessaires a ce moment-la, et qui 
devraient etre mobilises avec les montants que "on desire utili
ser pour I'acces a la propriete du logement, sont de I'ordre 
d'une ou deux dizaines de milliers de francs. Ce sont sans 
doute des montants trop importants pour que I'on puisse par
tir de I'idee que ce risque sera banni par cette simple informa
tion et par cette simple offre qui est proposee. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

Abs. 5-AI. 5 

21 Stimmen 
6 Stimmen 

Schüle, Berichterstatter: Wir haben das wiederholt sich 
dann in anderen Artikeln die drei Worte «ohne triftigen 
Grund» gestrichen. Es geht hier um die Zustimmung des Ehe
gatten. Wenn nun die Zustimmung objektiv oder subjektiv 
nicht eingeholt werden kann, soll das Gericht durch den Versi
cherten angerufen werden können. Aber es ist dann Sache 
des Gerichtes, zu qualifizieren, ob es sich um einen <<triftigen 
Grund» handelt 

Angenommen - Adopte 

Abs.6, 7 -Al. 6,7 
Angenommen - Adopte 

Art.30d 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Bisig: Gemäss Absatz 1 muss- bei einer Veräusserung des 
Wohneigentums, bei einer gleichwertigen Einräumung von 
Rechten oder beim Tod des Versicherten ohne Fälligkeit von 

der an die \!",r""rrt<,,,,ir'_ 

7ir,,,,ortr<.,., bleibt 
also Versicherten. 
Absatz 5 beschränkt die Rückzahlungspflicht sogar noch auf 
den Erlös. Dieser kann, wie die aktuelle Situation auf dem Im
mobilienmarkt zeigt, bedeutend tiefer sein als der Kaufpreis. 
Dazu kommt, dass als Erlös der Verkaufspreis abzüglich der 
hypothekarisch abgesicherten Schulden gilt, also auch der 
Hypotheken, die später aufgenommen wurden. Der Erlös ist 
damit manipulierbar. Diese Bestimmungen laden verführe
risch zur Spekulation ein Frau Beerli hat im Rahmen der Ein-
tretensdebatte bereits darauf Den Gewinn inklu-

7,r,<!",rtr",n streicht in der VerSicherte ein, einen 
mc:tilrlrl",n die 
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die L",~'r.~'" 
hen. Mit einer 
zum Nationalrat r1p,,,r-t,,,,tfon 

ken 
schon, es 
wirken. 
Bevor ich diesen Streichungsantrag stelle, möchte ich wissen, 
ob sich die Kommission diesbezüglich Gedanken np,rn""r:nr 
hat und warum sie die Version des Nationalrates übernommen 
hat Sicher wäre ein gestrichener Absatz 5 das kleinere Uebel, 
würde damit doch die spekulationsfreundliche Definition des 
Erlöses wegfallen. 

Schüle, Berichterstatter: Artikel 30d ist in der Kommission 
ohne Diskussion beschlossen worden, und die von Herrn Bi
sig aufgeworfene Problematik war auch im Nationalrat kein 
Thema 
Vorweg müssen wir feststellen, dass der Vorbezug entweder 
zugunsten des Kaufs von Wohneigentum oder zur Ablösung 
einer Hypothek eingesetzt wird, aber nicht kumulativ. 
Zum zweiten geht es bei Absatz 5 um die Frage, wie der Versi
cherte wieder in seine volle berufliche Vorsorge zurückkommt, 
wenn er sein Wohneigentum veräussert Es ist durchaus mög
lich - und dieser Fall ist hier angesprochen -, dass er bei der 
Veräusserung des Wohneigentums, die er unter Zwang vor
nehmen muss, nicht mehr den vollen Betrag vereinnahmen 
kann, den er ursprünglich in das Wohneigentum hineinge
steckt hat Er wäre dann nicht in der Lage, den bezogenen Be
trag voll zurückzuerstatten, es sei denn, er würde sich zusätz
lich verschulden. Noch viel weniger käme in Betracht, dass er 
der Versicherung den Zins zurückerstatten müsste. 
Was heisst hier Zins? Der Zins entspricht der Eigenmiete. Er 
hat ihn als Wohneigentümer konsumiert Eine Rückerstattung 
kann daher nicht in Frage kommen. Insofern müssen wir den 
Blick auf Absatz 6 richten, in dem gesagt wird, was dann pas
siert Die Vorsorgeeinrichtung muss dem Versicherten im Falle 
einer solchen Rückzahlung gemäss ihrem Reglement einen 
höheren Leistungsanspruch einräumen, und dieser höhere 
Leistungsanspruch errechnet sich aus dem effektiv zurückbe
zahlten Betrag. So ist denn das Verhältnis zwischen dem Versi
cherten und seiner Versicherungseinrichtung klar geregelt 
Daraus kann man nicht ableiten, dass irgendwelche Risiken 
auf die öffentliche Hand überwälzt würden. 

Bisig: Ich kann mit der Antwort von Herrn Schüle gar nicht ein
verstanden sein, stellt er doch selber fest, dass die von mir auf
geworfene Problematik nicht besprochen und offensichtlich 
auch nicht ganz verstanden wurde. Natürlich ist die ganze Ge
schichte kumulativ. Entweder kauft man, oder man zahlt vor
handene Hypotheken ab. Aber Absatz 5 verhindert eben nicht, 
dass ich im nachhinein, wenn der Wert der Wohnung wieder 
qesti,"qEm ist, eine zusätzliche aufnehme, dass ich 

BVG höher 
belaste und mich in eine mögliche Schuld h,r""",m::.nmll·,Ar'A 
Das kann meiner Ansicht nach nicht die Idee dieser Vorlage 
sein. 
Unter diesem Kriterium wäre die Streichung von Absatz 5 das 
kleinere Uebel. Wenn schon Differenzen bestehen, müsste 
über dieses Thema ebenfalls nochmals nachgedacht werden. 
Ich beantrage Ihnen, Absatz 5 zu streichen. 

Satz 
und diese nachher 7WAr!<Ar,tfn:.mrlAt 
dann dazu führte, dass der Erlös 
Persönlich betrachte ich das als ein extrem rnr'ht.~rni"chn", 
liches das im übrigen, wie der Berichterstatter rich-

tig dargelegt hat, den Versicherten selber schädigt, indem - im 
Zusammenhang mit Absatz 6 werden muss, dass 
dieser eine nur noch in Ausmass bekommt, als 
das aus dem in der Tat zurückfliesst 
Ich Es muss vielleicht noch ein-
mal werden, ob Formulierung in Absatz 5 all 
diese abdeckt: aber ein Streichen von Ab-
satz 5 würde ganz wesentliche Elemente herausbrechen, ins
besondere den SChluss dieses Satzes " .... sowie der dem Ver
käufer vom Gesetz Auch diese sind 
nämlich tür den Rückzahlungsbetrag relevant Daher könnten 
wir vielleicht so verbleiben, dass man den Nationalrat bittet, 
diese Bestimmung bei der Beratung der entsprechenden Dif
ferenzen noch einmal zu überprüfen, im Sinne der Darlegun
gen von Kollege Bisig und unserer Diskussion, und dann im 
Prinzip seinerseits zu entscheiden; wir würden das nachher 
noch einmal ansehen. 
Ich fürchte, wenn wir Absatz 5 streichen, könnte im Gesetz 
eine wirkliche Lücke entstehen, die ich nicht gerne sehen 
würde. Bitte erledigen Sie das über die Materialien, aber nicht 
über einen Antrag. 

Bisig: Ich kann mich dieser Version anschliessen, wenn man 
mir versichert, dass ernsthaft darüber gesprochen wird. Wir 
haben ja die Erfahrung gemacht, dass der Zweitrat oder der 
andere Rat dann und wann grosszügig über unsere Bedenken 
und Einwände hinweggeht Wenn siChergestellt werden kann, 
dass das nicht passiert, bin ich mit dem Vorschlag Huber ein
verstanden. 

Angenommen - Adopte 

Art.30e 
Antrag der Kommission 
Abs. 1-4,6 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.5 
.... Verpfändung des Vorsorgeguthabens nachzuweisen, dass 
er die betreffenden .... 

Art.30e 
Proposition de la commission 
AI. 1-4,6 
Adherer Ei la decision du Conseil national 
AI. 5 
Adherer Ei la decision du Conseil national 
(la modification ne concerne que le texte allemand) 

Schüle, Berichterstatter: Es geht darum, In- und Ausländer 
einander möglichst gleichzustellen. Beim Inländer muss die 
Veräusserungsbeschränkung im Grundbuch angemerkt wer
den. Diese Formulierung kann in dieser Weise beim ausländi
schen Versicherten, der an seinem Heimatort investiert, nicht 
angewendet werden. Hier müsste es aber nicht "glaubwürdig 
dartun» heissen, wie es der Nationalrat formuliert hat, sondern 

wäre dass die Mittel 
ruflichen Vorsorge für das verwendet werden. 
Die Kommission ist einstimmig auf diese Lösung einge
schwenkt, und wir bitten Sie, uns zu folgen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 3Of, 30g, 37 Abs. 4, 39 Abs. 1 zweiter Satz, 40, 
56 Abs. 1 Bst. c 

der Kommission 
zum Beschluss des Nationalrates 

al. 4,39 al. 1 deuxieme 40, 

f'rC)pClSlt,ron de la commission 
Ann<>r",r a la decision du Conseil 

Angenommen - Adopte 
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Art. 60 Abs. 2 Bst. e, 2bis (neu) 
Antrag der Kommission 
Abs.2 

zum Beschluss des Nationalrates 

ist im Bereich der Wrlhr,,,,ir1Ar,f, 
der beruflichen vm'''n''nA 

HintArlArHlnClssitelie. Sie wird für diese 
h81tston,Cls ,rmj'''nlhi:lriinf Der Bundesrat 

Art. 60 al. 2 let. e, 2bis (nouveau) 
Proposition de la commission 
AI. 2 
Adherer a la decision du Conseil national 
Al. 2bis (nouveau) 
Dans le domaine de I'encouragement a la propriete du loge
ment au moyen de la prevoyance professionnelle, !'institution 
suppletive fait office de bureau d'annonces et de depot Elle 
est indemnisee par le fonds de garantie pour cette activite. Le 
Conseil federal regle les mOdalites. 

Schüle, Berichterstatter: Wir schlagen einen neuen Ab
satz 2bis vor. Worum geht es? Der Bundesrat wollte die Auf
fangeinrichtung mit der grundpfandrechtlichen Sicherstellung 
beauftragen. Der Nationalrat hat dann das Konzept geändert 
und .. in Arti~el30e festgelegt, dass die Veräusserungsbe
schrankung Im Grundbuch anzumerken ist 
Die Ständeratskommission stimmt dem zu, aber nun ist diese 
Präzisierung nötig. Der Nationalrat hat übersehen, dass es 
Lücken gibt und dass wir diese Lücken schliessen müssen. 
D.as ist der Fall, wenn zum Beispiel eine Vorsorgeeinrichtung 
hlcht mehr besteht oder wenn ein arbeitsloser Versicherter 
keine Vorsorgeeinrichtung mehr hat und in der Zeit, als er eine 
solche hatte, die Vorsorgegelder bereits bezogen hat Diese 
subsidiäre Stellung müssen wir der Auffangvorrichtung als 
Melde- und Hinterlegungsstelle überbinden. Das ist die zwin
gende Ergänzung des neuen Konzeptes. 

Angenommen - Adopte 

Art.83a 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.2 
.... bezahlten Steuern zurückerstattet werden. 
Abs. 2bis (neu) 
Die Rückerstattung eines bereits für das Wohneigentum be
nutzte~ Vorsorgeguthabens an eine Vorsorgeeinrichtung 
kann fur die Ermittlung des steuerbaren Einkommens nicht in 
Abzug gebracht werden. 
Abs.3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art.83a 
Proposition de la commission 
AU 
ArlhArAra du Conseil national 
AI. 2 
.... la realisation du gage lui soient rembourses. 
AI. 2bis (nouveau) 
Le remboursement, Ei une institution de pn3voyance, d'un 
avoir de prevoyance deja utilise pour la propriete du logement 
ne peut pas EHre deduit du revenu imposable. 
AI. 3 
Adherer a la decision du Conseil national 

Schüle, Berichterstatter: Hier ""r,I"",an 
derWr)hrlAi(1Arlt!1l~C~(,rlo,-"n,~ 

2 die """,t"ilcrn&,~ci'''H'''" 
der weil 

einem Kantonswechsel geboten hät-
ten. Der Wiedereinzahlung eines Vorsorgeguthabens kann 

folgerichtig nicht vom steuerbaren Einkommen abgezogen 
werden. 

nn.on/v"""",,, - Adopte 

Schüle, Berichterstatter: Wir haben unter Ziffer 
BVG im Bereich der 
unter Ziffer 11 sind nun die Anl'cnrc>"ho,,,rl,,n p"nn~,«"" 

beim für den 
vorzunehmen. Sie sehen identisch. en.,o,.,Oll-"'ri""" 
ehen Beschlüsse. Artikel 331e Absatz 4 also bereits im 
Sinne der Minderheit entschieden worden. So bleibt von mir 
aus nur noch eine Bemerkung zu Ziffer 111, wo es um das In .. 
krafttreten geht 
Es ist klar, dass der Bundesrat nach Verabschiedung des Ge
setzes die Verordnungen möglichst rasch im Hinblick auf die 
Praxis auszuarbeiten hat Erst wenn diese Verordnungen vor
handen sind, kann auch das Inkrafttreten erfolgen. Damit wird 
den Kassen genügend Zeit eingeräumt, ihre nötigen admini
strativen Anpassungen vorzunehmen. So können die Kassen 
auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens hin funktionieren, und die
ses neue Instrument kann sofort spielen. Das sind meine ab
schliessenden Bemerkungen. 

Ziff.1I Art. 331d 
Antrag der Kommission 
Abs. 1-4,6, 7 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.5 
.... oder wird sie ihm verweigert, so kann er das Gericht an
rufen. 

eh. 11 art. 331d 
Proposition de la commission 
AI. 1-4,6,7 
Adherer cl la decision du Conseil national 
AI. 5 
.... ou s'iI est retuse, I'assure peut en appeler au tribunal. 

Angenommen -Adopte 

Art. 331e 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
.. .. Vorsorgeeinrichtung einen Betrag für Wohneigentum für 
den eigenen .... 
Abs.2 
Versicherte dürfen bis zum 50. Altersjahr einen Betrag bis zur 
Höhe der Freizügigkeitsleistung beziehen. Versicherte, die 
das 50. Altersjahr überschritten haben, dürfen höchstens die 
Freizügigkeitsleistung, auf die sie im Alter 50 Anspruch gehabt 
hätten, oder die Hälfte der Freizügigkeitsleistung im Zeitpunkt 
des Bezuges beziehen. 
Abs.3 
Der Versicherte kann diesen auch für den Erwerb von 

oder ähnlicher 
Beteiligungen geltend machen, wenn er eine dadurch mitfi
nanzierte Wohnung selbst benutzt 

Abs.4 
Mehrheit 
.. .. Vorsorgeeinrichtung gekürzt (Rest des Absatzes strei
chen) 
Minderheit 
Snh'''''<:<:''''r Beerli, Coutau, Huber, Onken . 

.... zu vermeiden, bietet die . 

.... oder wird kann er das 

Abs. 5bis, 5ter, 6 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
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Art. 331e 
Proposition de la commission 
AI. 1 
.... d'un montant pour la nrr,nrit>tA 
AI. 2 

450 

les assures peuvent obtenir, de 50 ans, un mon-
tant concurrence de de libre passage. 
les assures de plus de 50 ans obtenir au maxi· 
mum la de libre a ils avaient droit a 

de 50 ans ou la la nr<,,,t,,t,r\n de libre passage 
laquelle ils ont droit au moment versement 
AI. 3 
l'assure peut faire valoir le droit au versement de 
ce montan! pour acquerir des parts d'une cooperative de 
construction et d'habitation ou des formes similaires de parti· 
cipation des locataires s'i! utilise personnellement le logement 
cofinance de la sorte. 

AI. 4 
Majorite 
.... de prevoyance respectives. (Bitter le reste de I'alinea) 
Minorite 
(Schiesser, Beerli, Coutau, Huber, Onken, Roth) 
.... de prevoyance respectives. Afin d'eviter les consequences 
d'une eventuelle reduction des prestations en cas de deces et 
d'invalidite, I'institution de prevoyance offre elle-mame une as
surance complementaire ou fait office d'intermediaire pour la 
conclusion d'une assurance complementaire. 

AI. 5 
.... ou s'i! est refuse, I'assure peut en appeler au tribunal. 
AI. 5bis, 5ter, 6 
Adherer a la decision du Conseil national 

Abs. 1-3, 5, 5bis, 5ter, 6 - AI. 1-3, 5, 5bis, 5ter, 6 
Angenommen - Adopte 

Abs. 4-AI. 4 
Angenommen gemäss Antrag der Minderheit 
Adopte selon la proposition de la minorite 

Art. 342 Abs. 1 Bst. a, Ziff. 111 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 342 al. 1 let. a, eh. II! 
Proposition de la commission 
AdhElrer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes 
Dagegen 

An den Nationalrat - Au Conseil national 

28 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Präsident: Ich darf Sie für die kleine Unruhe im Saal um Ver
ständnis bitten. Sie haben gesehen, dass wir mit altbewährten 
Methoden arbeiten müssen, um das Protokoll aufzunehmen. 
Ich mache Sie jetzt schon darauf aufmerksam, dass es vle/
leicht etwas länger dauern wird, bis Sie vom Dienst für das 
Amtliche Bulletin die Abzüge Ihrer Voten erhalten werden. 
Ein Gewitter kann auch in unserer heutigen hochtechnisierten 
Welt noch Schaden anrichten; das ist doch eigentlich tröstlich. 
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Wohneigentumsförderung 
mit den Mitteln 
der beruflichen Vorsorge 
Encouragement ä la propriete 
du logement au moyen 
de la prevoyance professionnelle 

Differenzen - Divergences 

Siehe Seite 473 hiervor - Voir page 473 ci-devant 
Beschluss des Ständerates vom 10. Juni 1993 
Decision du Conseil des Etats du 10 juin 1993 
Kategorie 111, Art 68 GRN - Categorie 111, art 68 RCN 

Frau Spoerry, Berichterstatterin: Die Vorlage zur Wohneigen
tumsförderung mit Mitteln der gebundenenen Vorsorge soll 
bekanntlich die vorzeitige Verwendung der Vorsorgegelderfür 
das Wohneigentum ermöglichen und wird das Verbot der Ver
pfändung von Vorsorgeansprüchen für die Wohneigentums
förderung aufheben. 
Der Ständerat hat sich im wesentlichen dem vom Nationalrat 
vorgeschlagenen Konzept angeschlossen. Dieses Konzept 
umfasst die folgenden Punkte: 
1. Der Versicherte hat einen Rechtsanspruch, sein Vorsorge
guthaben in begrenztem Umfange vorzeitig zu beziehen: 
a wenn er sich damit entweder selbstbewohntes Eigentum er
wirbt nicht eine Zweitwohnung, keine Kapitalanlage - oder 
wenn er damit Anteilscheine an Wohnbaugenossenschaften 
finanziert; 
b. wenn er Neuinvestitionen in selbstbewohntes Wohneigen
tum tätigt oder wenn er Hypotheken auf dem Eigenheim ab
gelten will. 
2. Der Umfang des Vorbezuges ist auf die Freizügigkeitslei
stung im Alter 50 bzw. auf die Hälfte der Freizügigkeitsleistung 
nach dem Alter 50 hpl,rAn7t 

3. Der wird durch eine im Grundbuch ange-
merkte Veräusserungsbeschränkung sichergestellt 
4. DerVorbezug muss bei einem Verkauf wieder an die Vorsor
geeinrichtung zurückfliessen. 
5. Der Vorbezug ist sofort steuerbar. 
Alle diese entscheidenden Punkte hat der Ständerat aus unse
rem Konzept über;nommen. Dennoch hat Ihre vorberatende 
Kommission gegenüber der Fassung des Ständerates noch 
ein paar Differenzen geschaffen. Es handelt sich allerdings 
nicht um schwergewichtige Punkte, und der \/m'"I-v""h 
der in dieser Session sollte dennoch nichts im 
stehen. 

den 
Zu den Differenzen: In drei nämlich Artikeln 30a 
und 83a Absatz 2 BVG und in Artikel 331 d Absatz 7 
nenrecht, handelt es sich lediglich um sprachliche I-'r~>7i<"A_ 

bzw. um Anpassungen an inzwischen anderweitig ge-
Bestimmungen. Daneben bestehen fünf materielle 

Differenzen. Aber sie sind, wie gesagt, nicht von ""'''Me.'''','_ 
'Mir·hfi,,.,,,,r Natur. 
Die erste materielle Differenz finden Sie in Artikel 30c Absatz 4 
BVG. Hier wird klarer festgehalten, dass eine Zusatzversiche-

nur dann anzubieten oder zu vermitteln ist, wenn die 
den notwendige Leistungskürzung trotz be-

stehendem effektiven Einbusse 
Ueberversicherungen 

HO"rni,,,rk,,, werden. 
Die zweite materielle Differenz in Artikel 60 Absatz 2bis 
BVG vor, den Ihre Kommission zur Streichung empfiehlt 
Warum? Der Ständerat will die Auffangeinrichtung als Melde
stelle bezüglich der Vorgänge des Vorbezuges und als Hinter
legungssteIle für die Anteilscheine einsetzen. Nun geht es 
aber bei der Meldestelle um die Frage der steuerlichen Be
handlung. Deshalb ist es naheliegend, die Eidgenössische 
Steuerverwaltung als Meldestelle einzusetzen; diese hat sich 
bereit erklärt, diese Aufgabe zu übernehmen. Bezüglich der 
Hinterlegungsstelle erachtet es Ihre Kommission nicht als 
sinnvoll, eine doch eher starre Lösung durch das Gesetz vor
zusehen. Wir schlagen daher vor, dass der Bundesrat gestützt 
auf Artikel 30g Buchstabe d BVG bestimmt, wo die Anteil
scheine zu hinterlegen sind. Als Beispiel hierzu werden die 
Kantonalbanken genannt Aus diesen Gründen kann der vom 
Ständerat neu eingefügte Absatz 2bis von Artikel 60 BVG wie
der gestrichen werden. 
Die dritte materielle Differenz finden Sie in Artikel 83a Ab
satz 2bis BVG. Hier handelt es sich um eine Aenderung, die 
sich auf das Verrechnungssteuergesetz abstützt Das Recht 
auf RÜCkerstattung der bezahlten Steuern ertischt dort nach 
Ablauf von drei Jahren. Mit einer gleichlautenden Regelung in 
diesem Gesetzeserlass mit Bezug auf die Verwirkung des An
spruchs auf Steuerrückerstattungen wird eine bundesrecht
lich einheitliche Regelung verwirklicht, was zu begrüssen ist 
Die vierte materielle Differenz finden Sie in Artikel 83a Ab
satz 2ter BVG. Nachdem die Eidgenössische Steuerverwal
tung als Meldestelle figuriert, ist sie darauf angewiesen, dass 
ihr die betreffenden Vorgänge gemeldet werden, und in die
sem Sinne soll Absatz 2ter an die neue Regelung angepasst 
werden. 
Die fünfte materielle Differenz befindet sich in Artikel 331 e Ab
satz 4 Obligationenrecht Die Regelungen im Obligationen
recht sind das Spiegelbild der entsprechenden Bestimmun
gen im BVG. Die Vermittlung einer Zusatzversicherung muss 
daher auch im überobligatorischen Teil der beruflichen Vor
sorge den gleichen Voraussetzungen gerecht werden wie im 
BVG. Es muss daher auch hier eine Einbusse des Vorsorge
schutzes gegeben sein, ansonsten eine Zusatzversicherung 
zu einer Ueberversicherung führen würde. Ich bitte Sie im Na
men Ihrer geschlossenen Kommission, den vorgeschlagenen 
Aenderungen zuzustimmen und die Vorlage so präzisiert an 
den Ständerat zurückzugeben. 

M. Oeiss, rapporteur: Nous abordons I'elimination des diver-
gen ces concernant le de lai t6r!6r",la 

mant a la propriete du au moyen de la ,..,,.,,,,,,,..,,,,,,,r,l'o 
professionnelle. En la grande concordance de vues 
entre nos deux conseils, iI reste quelques divergences que no
tre commission vous invite ä maintenir. 
Toutefois, il y a lieu de signaler au depart que, sur les points 
essentiels, iI n'y a pas de divergence de vues entre le Conseil 
des Etats et notre Chambre. En particulier, pour ce qui est du 
principe de pouvoir faire appel ä un preh3vement sur son avoir 
de prevoyance, dans les proportions de cet avoir jusqu'ä I'age 
de 50 ans et au maximum de la moitie ä de cet 
encore quant ä la methode revient restreindre 
d'aliener 
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J'enumere et je commente brievement les differences que 
nous maintenons. 
A I'article ~a LPP, il s'agit d'une modification purement redac
tionnelle. 
A I'artlcle 30c alinea 4, iI ya une difference materielle par rap-
port au texte actuellement en ce sens que la restriction 
de la couverture doit iHre un intervenant dans la ques-
tion d'une assurance Le est ce-
lur-ci: sans cette surassu-
rance devienne effective pas 
du fait Je au service du 
de la droit a une teile as-
surance soit ait pas de 
de surassurance, c'est-a-dire que "on demontre une restric
ti on de la couverture. 
A I'article 60 LPP, il vous est de biffer I'alinea 2bls. Le 
Conseil des Etats avait le sentiment qu'U s'agissait la d'un ou
bli et a prevu que I'institution suppletive fonctionne comme bu
reau d'annonces et de depot Or, I1 s'avere que l'Administra
tion federale des contributions est mieux a mame de se char
ger de cette fonction de bureau d'annonces, puisqu'jJ s'agit 
d'une question fiscale dont I'institution suppletive n'est juste
me nt pas chargee. 11 convient donc pour cette raison de biffer 
cet alinea et de le remplacer par I' article 83a alinea 2ter LPP ou 
mention est faite de cette fonction de bureau d'annonces 
confiee EI I' Administration federale des contributions. En ce qui 
concerne la fonction de bureau de depot, il y a egalement Heu 
de la faire disparaltre puisque c'est au Conseil federal que re
vient la competence d'organiser cela et iI serait peut-etre pre
mature de vouloir le regler dans la loi. 
A I'article 83a alinea 2 LPP, il Y a encore une modification que 
I' on peut qualifier de redactionnelle. 
En revanche, EI I'article 83a alinea 2bis, iI s'agit de proceder EI 
une harmonisation, a savoir que le remboursement de I'impot 
est limite EI 3 ans comme c'est aussi le cas pour l'imp6t 
anticipe. 
Enfin, pour ce qui est de la partie qui concerne le Code des 
obligations, des divergences so nt maintenues tout simple
ment parce que le Code des obligations est le corollaire, en 
matiere de prevoyance professionnelle, des dispositions 
contenues dans la LPP. 11 Y a donc lieu de faire les modifica
tions en accord avec la LPP. 
Enfin, la modification qui intervient EI I'article 331 d alinea 7 
lettre c CO est purement redactionnelle, iI s'agit IEI d'un reli
quat de la version initiale du Conseil federal et qu'il convient 
donc d' eliminer. 

Mme Dreifuss, conseillere federale: Permettez-moi de prendre 
la parole ce soir tout simplement pour remercier ta commis
sion de votre conseil pour le travail qu'elle a fait Nous assis
tons EI des ameliorations successives du texte qui vous a ete 
propose. Les trois modifications principales -Ies autres etant 
en fait deduites de ces trois reflexions - sont de veritables ame
liorations. 
En ce qui concerne I'article 30c alinea 4 LPP, iI etait 

crois d'eviter qu'une confusion puisse iHre faite au 
d'une assurance se 

dans ce sens-la, a constater une lacune 
pourrait se manifester dans le systeme de prevoyance et a pre
voir une assurance complementaire pour ce cas etant en
tendu que la propriete d'un logement peut justement remplir 
les objectifs de prevoyance que I' on s' estfixe -, ce qui ne serait 
pas necessaire. 
Dans I'article 60 alinea 2bis LPP, je crois que I'on a trouve la 
formule la plus sou pie possible pour veiller a la fois a ce que 
les annonces se fassent et que le bureau de depot etre 

e>rt"I",rn,'nt de faQon flexible et ne soit pas dans la 
lai. 

vont toutes dans le sens, soit d' une 
d'une clarification, soit d'une harmonisation. 

Je vous d'enteriner, dans ce les prorpo:siti()ns de 
votre commission. 

Art.30a 
der Kommission 

Artikel 29 dieses Gesetzes in anderer Form erhalten. 

Art.30a 

Art. 30e Abs. 1-5 
Antrag der Kommission 
Abs. 1-3,5 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.4 
.... Vorsorgeeinrichtung gekürzt Um eine Einbusse des Vor
sorgeschutzes durch eine Leistungskürzung bei Tod und In
validität zu vermeiden .... 

Art. 30c al. 1-5 
Proposition de la commission 
Al. 1-3,5 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
AI. 4 
.... Afin d'eviter que la couverture de prevoyance ne soit re
streinte par la diminution des prestations en cas de deces et 
d'invalidite, .... la conclusion d'une teile assurance. 

Angenommen - Adopte 

Art. 30e Abs. 5 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 30e al.5 
Proposition de la commission 
Adherer EI la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 60 Abs. 2bis 
Antrag der Kommission 
Streichen 

Art. 60 al. 2bis 
Proposition de la commission 
Biffer 

Angenommen - MUVJUU:: 

Art. 83a Abs. 2, 2bis, 2ter (neu) 
Antrag der Kommission 
Abs.2 
Bei Wiedereinzahlung des Vorbezugs oder des Pfandverwer
tungserlöses kann der Steuerpflichtige verlangen, dass ihm 
die beim Vorbezug oder bei der Pfandverwertung für den ent
sprechenden Betrag bezahlten Steuern zurückerstattet wer
den. Für solche Wiedereinzahlungen ist ein Abzug zur Ermitt-

des steuerbaren Einkommens ausgeschlossen. 
Abs. 
Das Recht auf Rii"!<C'rc:j·,,,tt, 

\f(yrl'l",nr,o 1'1",..,.,6<"" Absatz 1, 2 und 2bis der 
von der betreffenden Vorsorge

einrichtung unaufgefordert zu melden. 
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'auuucv. Convention-cadre 

Art 83a al. 2, 2bis, 2ter (nouveau) 
Proposition de la commission 
AI. 2 
En cas de remboursement du versement 
duit obtenu lors de la realisation du le 

que pour le montant les 
lors versement ou lors la realisation du gage 
soient rembourses. De tels remboursements ne so nt pas 
ductibles du revenu ImIPOl5ar)le. 
AI.2bis 

1498 

Le droit au remboursement des impots payes s'eteint dans les 
trois ans cl partir du remboursement cl une institution de 
1If1'd",rlro du OU du produit obtenu lors 
reclllS,;u!()f1 du gage. 
AI. 2ter (nouveau) 
L'institution de prevoyance concernee doit annoncer cl "Admi
nistration federale des contributions, sans injonctions de sa 
part, toutes les circonstances decoulant de I'alinea premier, 
2et2bis. 

Angenommen -Adopte 

Art. 331 d Abs. 5, 7 Bst. c 
Antrag der Kommission 
Abs.5 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs. 7Bst. c 
Streichen 

Art. 331 d al. 5, 7 let. c 
Proposition de la commission 
AI. 5 
Adherer cl la decision du Conseil des Etats 
AI. 7lef. C 
Biffer 

Angenommen -Adopte 

Art. 331e Abs. 1-5 
Antrag der Kommission 
Abs. 1-3,5 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.4 
.... Vorsorgeeinrichtung gekürzt Um eine Einbusse des Vor
sorgeschutzes durch eine Leistungskürzung bei Tod und In
validität zu vermeiden, .... 

Art. 331e al. 1-5 
Proposition de la commission 
AI. 1-3,5 
AdMrer a la decision du Conseil des Etats 
AI. 4 
.... Afin d'eviter que la couverture de prevoyance ne soit re
streinte par la diminution des prestations en cas de deces et 
d'invalidite, .... la conclusion d'une teile assurance. 

An den Ständerat - Au Conseil des Etats 
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der beruflichen Vorsorge 
Encouragement a la propriete 
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Differenzen - Divergences 

Siehe Seite 438 hiervor - Voir page 438 ci-devant 

Beschluss des Nationalrates vom 20. September 1993 
Decision du Conseil national du 20 septembre 1993 

Schüle, Berichterstatter: Die 
mit den Mitteln der 

über die Wohneigen
Vnr'"n"nA steht 

neue sollte 
daher -Ihre heutige Zustimmung vorausgesetzt - zusammen 
mit dem Freizügigkeitsgesetz (FZG) problemlos auf den 1. Ja
nuar 1995 in Kraft gesetzt werden können. Damit können dann 
erstens Vorsorgegelder vorzeitig für Wohneigentum verwen
detwerden, und es wird zweitens das Verbot der Verpfändung 
von Vorsorgeansprüchen für die Wohneigentumsförderung 
aufgehoben. 
Der Nationalrat als Erstrat hat sich in dieser Session mit den 
Differenzen befasst Er hat sich in allen Punkten diskussions-
und den 

Dabei handelt es 
und um fünf materi

,nt,>rnoru'rlnoto Differenzen. In allen 
Punkten empfiehlt Ihnen Ihre für soziale Sicher
heit und Gesundheit einzulenken, und zwar überzeugt 

747 Berufliche IIn"c:n'rflA 

von der Richtigkeit dieser Aenderungen und nicht etwa im 
Sinne eines Nachgebens. 
Mit unserem Präsidenten bin ich übereingekommen, Ihnen 
die unbestrittenen Differenzen gesamthaft zu präsentieren, 

sich keine Einwände gegen dieses Vorgehen prr,or,on 

Die erste Differenz betrifft Artikel 30a BVG, es ist redak-
tionelle die mit dem Erlass des FZG in Zusam-

FZG hat Artikel 331 c OR einen 
qe,C!et)en es geht neu um einen Gesundheitsvor-

behalt und mehr um den Erhalt des \/""<>(""'0,<>","1' 
Dieses Anliegen wird neu in Artikel 1 des FZG geregelt Im Ein
vernehmen auch mit der Redaktionskommission stelle ich Ih
nen darum den Antrag, dem Nationalrat zu folgen und diesen 
Verweis auf Artikel 331 c OR zu streichen. Die Redaktionskom
mission wird dann diesen Artikel mit dem Verweis auf Artikel 1 
des FZG ergänzen, versehen mit einer Fussnote, die besagt, 
dass das FZG noch nicht verabschiedet bzw. noch nicht in 
Kraft gesetzt ist Das ist die erste Differenz 
2. Bei Artikel 30c Absatz 4 BVG geht es um eine materielle 
Aenderung. Eine Rentenkürzung aufgrund eines Vorbezugs 
bei den Risikoleistungen ist nicht grundsätzliCh durch eine Zu
satzversiCherung wieder vollständig zu kompensieren. Ein 
Vorbezug soll ja den Vorsorgeschutz einfach auf andere Weise 
ermöglichen. Es muss vielmehr eine effektive Einbusse des 
Vorsorgeschutzes durch die betreffende Leistungskürzung 
vorliegen. Mit dieser Präzisierung gemäss Beschluss des Na
tionalrates soll der Gefahr einer Ueberversicherung entgegen
getreten werden. Auch hier beantragt die SGK Zustimmung. 
3. Eine weitere materielle Aenderung betrifft Artikel 60 Ab
satz 2bis BVG. Dort geht es um die Rolle der Auffangeinrich
tung. Wir wollten ihr die Aufgaben einer Melde- und Hinterle
gungssteIle übertragen. Die Aufgabe der Meldestelle soll nach 
dem Entscheid des Nationalrates nun aber die Eidgenössi
sche Steuerverwaltung wahrnehmen. Beim Vorbezug geht es 
in dem hier interessierenden Zusammenhang lediglich um die 
Frage seiner steuerlichen Behandlung. Was die Aufgabe als 
Hinterlegungsstelle betrifft, hat der Nationalrat eine zu starre 
Regelung vermeiden wollen. Der Bundesrat soll diese Frage 
auf Verordnungsstufe entscheiden. 
Wahrscheinlich könnten die Kantonalbanken diese Rolle 
übernehmen. Auch zur Streichung von Artikel 60 Absatz 2bis 
BVG beantragen wir also Zustimmung. 
4. Zu Artikel 83a Absatz 2 BVG: Mit dieser redaktionellen Aen
derung wird zum Ausdruck gebracht, dass es sich formell 
nicht um die Rückerstattung der Steuern selbst handelt, son
dern um einen Betrag in der Höhe der bezahlten Steuern. 
5. Artikel 83a Absatz 2bis BVG stellt eine materielle Aende
rung dar. Der Nationalrat hat beschlossen, das Recht auf 
RÜCkerstattung der bezahlten Steuern auf drei Jahre zu be
grenzen. Damit wird auch hier die Regelung der Verrech
nungssteuer übernommen. Es wird damit eine bundesrecht
lich einheitliche Regelung der Verwirkung des Anspruches auf 
Steuerrückerstattung erreicht. 
6. Zu Artikel 83a Absatz 2ter BVG: Diese materielle Aenderung 
steht im Zusammenhang mit Artikel 60 Absatz 2bis, wonach 
die Auffangeinrichtung als Meldestelle entfällt und dafür die 
Eidgenössische bezeichnet 

Wir kommen zum zweiten Teil Differenzen, der die Rege-
lung für den überobligatorischen Bereich des OR betrifft: Hier 
wird eine redaktionelle Aenderung in Artikel 331 d Absatz 70R 
vorgeschlagen. Diese Bestimmung ist ein Ueberbleibsel aus 
dem seinerzeitigen bundesrätlichen Konzept. Der Bundesrat 
wollte eine Sicherstellung im Grundbuch erreichen. WIr haben 
jedoch den Weg der Anmerkung im Grundbuch gewählt. Auch 
gibt es im Rahmen der Wohneigentumsförderung keine 
Pfandbeschränkung mehr. 
8. Artikel 331 e Absatz 4 OR. Hier 

Im OR ist den 

Zift. I Art. 30a; 30e Abs. 4; 60 Abs. 2bis; 83a Abs. 2, 2bis, 
2ter; Zift. 11 Art. 331d Abs. 7 Bst. e; 331e Abs. 4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
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Environnement Interventions 

eh. I art. 30a; 30c al. 4; 60 al. 2bis; 83a al. 2, 2bis, 2ter; eh. 11 
art. 331d al. 7 let. c; 331e al. 4 
I-'rc)po'sltion de la commission 

a la decision du Conseil national 
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Danioth: Gemäss Artikel 32 Absatz 2 des Geschäftsverkehrs
gesetzes lässt die Redaktionskommission erhebliche Textän
derungen in beiden Räten vor der Schlussabstimmung erläu
tern. In diesem Sinne habe ich Ihnen auftragsgemäss fol
gende Erklärung abzugeben: 
Ursprünglich war geplant, das Bundesgesetz über die Wohn
eigentumsförderung mit den Mitteln der beruflichen Vorsorge 
und das Freizügigkeitsgesetz (FZG) gleichzeitig zu verab
schieden. Das Freizügigkeitsgesetz wird jedoch erst später für 
die Schlussabstimmung bereit sein. Das Bundesgesetz über 
die Wohneigentumsförderung mit den Mitteln der beruflichen 
Vorsorge verweist nun aber in Artikel 30c Absatz 6 BVG und im 
OR in Artikel 331e Absatz 5bis (nach neuer Numerierung Ab
satz 6) auf das Freizügigkeitsgesetz. Ohne diese Verweise 
müssten bei der Verabschiedung des Freizügigkeitsgesetzes 
das BVG und das OR erneut revidiert werden. 
Deshalb hat die Redaktionskommission jeweils mit einer ent
sprechenden Fussnote darauf hingewiesen, dass das FZG 
noch nicht verabschiedet ist 
Bei Artikel 30a BVG verhält es sich insofern anders, als der 
Text den Hinweis auf Artikel 1 FZG nicht enthielt Er ist jedoch 
notwendig, nämlich wie folgt: « .... nach Artikel 29 dieses Ge
setzes und nach Artikel 1 des Freizügigkeitsgesetzes .... ». 

Mit dieser Formulierung werden alle Vorsorgeverhältnisse, ins
besondere auch die ausserobligatorischen, eingeschlossen. 

Schmid Garlo: Ich bedaure, das Ritual unterbrechen zu müs
sen. Aber ich stelle mir doch die Frage, ob dieses Vorgehen 
richtig ist und ob wir nicht beide Gesetze, das Freizügigkeits
gesetz und das Wohneigentumsförderungsgesetz, uno actu 
behandeln sollten. Stellen Sie sich den Artikel 30c Absatz 6 
vor: «Der Vorbezug gilt im Scheidungsfall als Freizügigkeitslei
stung und wird nach Artikel 22 des Freizügigkeitsgesetzes be
urteilt» Wenn wir das Freizügigkeitsgesetz an der nächsten 
Schlussabstimmung ablehnen, dann ist hier ein Loch, und 
zwar in einem nicht unwesentlichen Punkt, der für eine sozial 
schwache Partei doch eine bestimmte Bedeutung haben 
kann. Daher wäre ich persönlich der Auffassung, wir sollten 
diese beiden Gesetze miteinander behandeln können. 
Ich stelle daher den Ordnungsantrag, diese Schlussabstim
mung zu verschieben. 

Abstimmung - Vote 
Für den Ordnungsantrag 

Schmid Garfo 
Dagegen 

offensichtliche Mehrheit 
Minderheit 

An den Nationalrat - Au Gonseil national 

michael.tellenbach
Textfeld



17. Dezember 1993 N 2589 

92.066 

Wohneigentumsförderung 
mit den Mitteln 
der beruflichen Vorsorge 
Encouragement cl Ja propriete 
du logement au moyen 
de la prEwoyance professionnelle 

Seite 1496 hiervor - Volr page .1496 ci-devant 

des Ständerates vom 8. Oktober 1993 
du Conseil des Etats du 8 OClobre 1993 

Ständerat - Au Conseil des Etats 

131 Stimmen 

michael.tellenbach
Textfeld



Votations finales 1130 

92.066 

Wohneigentumsförderung 
mit den Mitteln 
der beruflichen Vorsorge 

E 17 decembre 1993 

Encouragement a la propriete 
du logement au moyen 
de la prevoyance professionnelle 

Siehe Seite 793 hiervor - Voir page 793 ci-devant 

Beschluss des Nationalrates vom 17. Dezember 1993 
Decision du Conseil national du 17 decembre 1993 

Schlussabstimmung - Vote final 
Für Annahme des Entwurfes 

An den Bundesrat - Au Conseil federal 

39 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

michael.tellenbach
Textfeld

michael.tellenbach
Textfeld




